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Abhandlungen

1. Gesunde Mitarbeiter: Herausforderung nicht nur für den Be-
triebsarzt

Die öffentliche Verwaltung und insbesondere das in ihr eingesetzte 
Personal befinden sich schon seit geraumer Zeit einem erheblichen 
Veränderungsdruck ausgesetzt, der sich aus mehreren Quellen speist. 
Zum einen machen grundlegende Veränderungen in der Arbeitswelt 
auch vor der öffentlichen Verwaltung nicht halt. Zunehmender Zeit-
druck und Arbeitsverdichtung, Mehrarbeit und flexiblere Arbeits-
zeiten bestimmen in vielen Verwaltungen den Arbeitsalltag. Zum 
anderen macht sich der demografische Wandel zunehmend auch in 
öffentlichen Verwaltungen bemerkbar. Auf der einen Seite sorgten 
und sorgen noch immer Spar- und Rationalisierungsdruck dafür, 
dass Personal abgebaut wird. Ein signifikanter Anstieg des Durch-
schnittsalters der Mitarbeiter und in dessen Folge eine Zunahme der 
Fehlzeiten sind allenthalben zu beobachten. Doch selbst da, wo ver-
sucht wird, durch die Gewinnung gut ausgebildeter Nachwuchskräf-
te die Personalstärke konstant zu halten und den Altersdurchschnitt 
wieder zu senken, gelingt dies nur unzureichend, da die Konkurrenz 
um die besten Arbeitskräfte, der „War for Talents“, häufig zugunsten 
von Wirtschaftszweigen entschieden wird, die mit einem attraktive-
ren Image aufwarten und zudem in der Regel besser bezahlen. 
Faktoren wie zunehmender Leistungsdruck und gestiegene inhaltliche 
und arbeitsvertragliche Unsicherheit, Entgrenzung der Arbeit (Du-
cki 2012)und das gestiegene Durchschnittsalter der Mitarbeiter ha-
ben in den vergangenen Jahren dafür gesorgt, dass die Mitarbeiter der 
öffentlichen Verwaltung überproportional hohe Fehlzeiten aufweisen. 
Einige Krankenkassen (u.a. AOK, BKK) veröffentlichen inzwischen 
Fehlzeitenanalysen ihrer Versicherten. Auf der Grundlage der Daten 
aller AOK-Mitglieder liefert eine Analyse der krankheitsbedingten 
Arbeitsunfähigkeiten (AU-Tage, AU-Fälle) für die öffentliche Ver-
waltung folgendes Bild (Meyer, Mpairaktari, Glushanok 2013):

•  Seit 2006 hat sich der Krankenstand in der öffentlichen Verwal-
tung um 10 vH erhöht und liegt mit 5,5 vH um über 12 vH über 
dem Durchschnitt aller Branchen.

•  Während die Anzahl der AU-Fälle (und in der Regel auch der AU-
Tage) für Krankheitsarten im Bereich Herz/Kreislauf, Atemwege, 
Verdauung, Muskeln/Skelett und Verletzungen rückläufig war, hat 
die Zahl der psychisch bedingten AU-Tage zwischen 2008 und 
2012 von 245,2 um etwa 29 vH auf 315,8 (pro 100 Beschäftigte) 
signifikant zugenommen. In der ICD-10-Klassifikation liegen In-
dikationen der Gruppe F30-48 (Neurotische, Belastungs-, somato-
forme und affektive Störungen) bei den AU-Tagen inzwischen vor 
den gesamten Atemwegserkrankungen auf Platz eins. 

•  Die Anzahl der AU-Tage variiert systematisch mit den Faktoren 
Betriebsgröße, Alter und Bildung. Die wenigsten AU-Tage haben 
öffentliche Verwaltungen mit weniger als 50 Mitarbeitern (18,7 
pro Mitarbeiter) und mit mehr als 1.000 Mitarbeitern (19,0), wäh-

rend Verwaltungen mit 500-999 Mitarbeitern die meisten AU-
Tage pro Mitarbeiter aufweisen (24,4). Die Anzahl der AU-Fälle 
ist in allen Branchen ab dem 30. Lebensjahr nahezu konstant. Die 
Dauer der Fehlzeiten nimmt allerdings mit zunehmendem Alter 
kontinuierlich zu und ist bei über 60-Jährigen mehr als 4 mal so 
hoch wie bei den unter 25-Jährigen. Die Zahl der AU-Tage sinkt 
mit zunehmendem Bildungsgrad. Mitarbeiter mit beruflichem 
Bildungsabschluss sind durchschnittlich 20,4 Tage pro Jahr krank, 
während diese Zahlen bei Mitarbeitern mit Hochschulabschluss 
bei 9,4 und bei Promovierten bei 4,6 liegen. 

•  Die in der Statistik erfasste Branche „Öffentliche Verwaltung“ 
beinhaltet eine Vielzahl von Berufsbildern. Auch ein detaillierter 
Blick auf einzelne Tätigkeiten bestätigt jedoch die Ergebnisse der 
Branche insgesamt. So beträgt der durchschnittliche Kranken-
stand bei Büro- und Sekretariatskräften 5,1 vH (Kaufmännische 
und technische Betriebswirtschaft: 5,3 vH) und liegt damit um 
27,5 vH (35,9 vH) über dem Durchschnitt aller Branchen.

Diese Kennziffern zeichnen für die öffentliche Verwaltung insgesamt 
ein wenig schmeichelhaftes Bild. Sowohl die absolute Höhe der Zah-
len als auch die zugrunde liegenden Strukturparameter verdeutlichen, 
dass beim Thema Mitarbeitergesundheit erheblicher Handlungsbe-
darf besteht. Allerdings weisen Badura, Steinke (2009) darauf hin, dass 
Fehlzeiten zwar ein gutes Signal dafür sind, dass Handlungsbedarf be-
steht, dass ihre Aussagekraft hinsichtlich der Ursachen für diese Fehl-
tage jedoch sehr eingeschränkt ist. Darüber hinaus sagt die Analyse von 
AU-Tage nichts darüber aus, welchen gesundheitlich bedingten Ein-
schränkungen die anwesenden Mitarbeiter unterliegen. Empirische 
Studien zum Thema Präsentismus, also der Anwesenheit von Mit-
arbeitern, die nur eingeschränkt gesund sind, haben gezeigt, dass im 
Hinblick auf Produktivitäts- und Qualitätseinbußen Präsentismus ein 
erheblich gravierenderes Problem darstellt als Absentismus (Steinke, 
Badura 2011). So ermittelte eine im Auftrag des Deutschen Gewerk-
schaftsbundes erstellte Studie (DGB-Index-Gute Arbeit 2009) im 
Rahmen einer Befragung, dass zwischen 65 und 75 vH der Befragten in 
den vergangenen 12 Monaten trotz erheblicher gesundheitlicher Be-
schwerden zur Arbeit gekommen sind. Iversen, Lewis, Knospe (2010) 
stellten in der Untersuchung der Deutschlandzentrale eines interna-
tional tätigen Konzerns fest, dass dem Unternehmen der Wert von 
27,2 Arbeitstagen pro Jahr krankheitsbedingt verlorenging, wobei nur 
4,8 Tage auf eine Krankmeldung zurückzuführen waren. Schließlich 
schätzt die Unternehmensberatung Booz & Company (2011), dass 
etwa zwei Drittel der pro Jahr und Mitarbeiter anfallenden Krank-
heitskosten durch Präsentismus verursacht werden. 

2.  Betriebliches Gesundheitsmanagement in der öffentlichen 
Verwaltung

Angesichts dieser Probleme wird seit etwa 15 Jahren auch in der 
öffentlichen Verwaltung zunehmend versucht, den Problemen Ab-
sentismus und Präsentismus im Rahmen des Betrieblichen Gesund-

Michael Koop*

Betriebliches Gesundheitsmanagement 
in der öffentlichen Verwaltung

* Prof. Dr. Michael Koop ist Präsident der Kommunalen Hochschule für Verwal-
tung in Niedersachsen.
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Die Botschaft hör‘ ich wohl …

CDU/CSU und SPD wollen nach dem Koalitionsvertrag Zwangs-
prostitution und Menschenhandel besser als bisher bekämpfen. 
Die Union hat hierzu im April 2014 ein Eckpunkte-Papier vor-
gelegt. Für „Prostitutionsstätten“ soll künftig eine ordnungsbe-
hördliche Erlaubnis nötig sein. Den (Polizei-)Behörden“ sollen 
„umfassende Kontrollrechte“ eingeräumt werden, insbesondere 
das verdachtsunabhängige Recht zum Betreten von Bordellen. Für 
die Ausübung der Prostitution ist eine generelle Altersgrenze von 
21 Jahren geplant. „Menschenunwürdige Geschäftsmodelle“ und 
die entsprechende Werbung sollen verboten werden. „Flatrate-
Angebote, Gang-Bang und Rape Gang Bang-Veranstaltungen 
degradieren Prostituierte und sind mit der Menschenwürde un-
vereinbar“ heißt es in der Eckpunkte-Liste. Freier, die „wissent-
lich und willentlich“ Zwangsprostituierte „ausnutzen“ und diese 
zu „sexuellen Handlungen missbrauchen“, sollen künftig bestraft 
werden. 
In dem Buch „Jim Knopf und der Lokomotivführer“ gibt es Herrn 
Tur-Tur, einen Scheinriesen: je weiter man sich von ihm entfernt, 
desto größer scheint er. Nur wer sich ganz nah an ihn heran wagt, 
erkennt, dass er genauso groß ist wie jeder normale Mensch. Ein 
näherer Blick auf die „Eckpunkte“ erzeugt eine ähnliche Wirkung. 
Der Vorschlag, durch ein „Prostitutionsstättengesetz“ eine Bordell-
Erlaubnis einzuführen und die Betreiber auf Herz und Nieren zu 
prüfen, klingt fast sensationell. Es ist aber nichts, was die Praxis re-
volutionieren würde. Wenn in Bordellen Alkohol ausgeschenkt wird, 
ist nach dem (Bundes-)Gaststättengesetz eine Erlaubnis erforder-
lich, und im Rahmen des Konzessionsverfahrens wird die Zuver-
lässigkeit des Gastwirts geprüft. Eine spezielle Bordell-Konzession 
wäre daher nur in den Ländern sinnvoll, die die gaststättenrechtliche 
Erlaubnispflicht abgeschafft haben. Beschränkt sich ein Bordellbe-
sitzer auf das Kerngeschäft oder bietet er nur alkoholfreie Getränke 
an, braucht er zwar keine (Gaststätten-)Erlaubnis, ein rechtsfreier 
Raum entsteht dadurch aber nicht. Der Betrieb muss baurechtlich 
zulässig sein und darf nicht gegen Vorschriften des Jugendschutzes 
verstoßen. In der Praxis stützen sich Behörden bei Maßnahmen ge-
gen Bordelle oder bordellähnliche Betriebe hauptsächlich auf das 
Bauordnungs- und Bauplanungsrecht; das Gewerberecht spielt al-
lenfalls die zweite Geige.
Kontrollrechte in Bezug auf Bordelle sind ebenfalls keine überra-
schende Neuheit. Manche Landesgesetze (z. B. von Bayern, Hes-
sen und Nordrhein-Westfalen) ermächtigen die Ordnungs- und 
Polizeibehörden bereits jetzt dazu, jederzeit Orte zu betreten, 
die der Prostitution dienen. Hätten die übrigen Länder insoweit 
eine schmerzliche Regelungslücke gesehen, hätten sie diese längst 

schließen können. Die neue Kontrollbefugnis wird vermutlich im 
„Prostitutionsstättengesetz“ stehen. Näherliegend wäre es gewesen, 
die Liste der „Gewerbetreibenden, die einer besonderen Geneh-
migung bedürfen“ (Titel II, Abschn. I B der Gewerbeordnung) 
um „Bordellbetreiber“ ergänzen. Ggf. wäre § 29 GewO – in dem 
Auskunfts- und Betretensrechte normiert sind – auf Bordelle an-
wendbar. Damit wäre die Prostitution allerdings als Gewerbe aner-
kannt und Bordell-Betreiber wären im Grundsatz nicht anders zu 
behandeln als z. B. Pfandleiher, Makler und Versicherungsvermitt-
ler. Soweit wollten die Verfasser der „Eckpunkte“ wohl nicht gehen. 
Die vorgeschlagene Altersgrenze für Prostituierte findet sich be-
reits in § 232 Abs. 1 Satz 2 StGB. Danach riskiert eine Freiheits-
strafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren, wer eine Frau unter 
21 Jahren dazu „bringt“, als Prostituierte zu arbeiten, indem er bei-
spielsweise die (angeblichen) Vorteile dieser Tätigkeit in leucht-
enden Farben ausmalt. Warum eine Frau mit 19 oder 20 Jahren 
„Opfer“ sein soll, anders als eine 21-jährige, ist aber nicht ohne 
Weiteres nachvollziehbar; es wird auch nicht begründet, sondern 
einfach behauptet. 
Die Werbung für „Flatrate-Sex“ oder andere „Spiele“ ist gewiss ge-
schmacklos. Sie beweist aber nicht, dass die Frauen in solchen Bor-
dellen tatsächlich gnadenlos unter Druck gesetzt werden. Wenn das 
der Fall ist und der Verdacht einer Straftat – insbesondere sexuelle 
Nötigung, Körperverletzung, Menschenhandel – besteht, müssen 
strafrechtliche Ermittlungen eingeleitet werden. Grob anstößige 
Werbung ist im Übrigen gem. den §§ 119, 120 OWiG verboten. 
Nicht ganz einfach dürfte die angestrebte strafrechtliche Verfolgung 
der Kunden von Zwangsprostituierten werden, weil den Tätern ein 
„Ausnutzungs- und Missbrauchsvorsatz“ nachgewiesen werden 
muss. Ist die Notlage der Prostituierten nicht offenkundig (Fußfes-
seln, vergitterter Kellerraum, Anwesenheit von Wärtern), hilft wohl 
nur ein Geständnis des Freiers. Dazu wird sich aber kaum jemand 
durchringen. 

Es ist einfach, über den Sittenverfall und Missstände zu schwad-
ronieren und neue (Symbol-)Gesetze zu erlassen, einfacher jeden-
falls, als sich um den Vollzug von bereits vorhandenen Normen 
zu kümmern. Papier kostet viel weniger als Polizisten und Staats-
anwälte, die Menschenhändlern und gewalttätigen Zuhältern das 
Handwerk legen könnten. Und für die meisten Bürgerinnen und 
Bürger ist das Thema ohnehin nicht besonders aufregend – damit 
lässt sich politisch nicht punkten.

Prof. Dr. J. Vahle, Bielefeld

Editorial
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Corrigendum zu Heft 7-2014, S. 297

Der Zahlen(fehler)-Teufel hat zugeschlagen, so dass die angegebe-
nen Prozentzahlen teilweise falsch sind. Richtig muss es heißen:
befriedigend: 34,66 % (statt 34)
ausreichend: 28,00 % (statt 28,66)
nicht ausreichend: 25,33 % (statt: 24,33).
 Wir bitten den Fehler zu entschuldigen.

16. Speyerer Demokratietagung
Transparenz contra Geheimhaltung in Staat, Verwaltung und Wirtschaft

6. Speyerer Tage zum Friedhofs- und Bestattungsrecht

Deutsche Universität für
Verwaltungswissenschaften
Speyer

Die beiden klassischen Wurzeln der Forderung nach Transparenz von Politik und Verwal-
tung sollten inhaltliche Richtigkeit und Bürgerteilhabe versprechen. Jüngere Erfahrun-
gen mit Massenmedien, der Siegeszug neuer Kommunikationstechniken sowie weitge-
hende rechtliche Informations- und Datenschutzansprüche verlangen ein erneutes 
Überdenken.

Leitung: Univ.-Prof. Dr. Hans Herbert von Arnim, Veranstaltungs-Nr.: 2.3.14, 
Termin: 23.–24. Oktober 2014, Tagungsort: Speyer, Teilnahmebetrag: € 300,–/€ 350,–

Anmeldung: Bitte melden Sie sich spätestens zum 26. September 2014 per E-Mail, Fax 
oder übers Internet bei uns an. Aus räumlichen Gründen muss die Teilnehmerzahl be-
grenzt werden. Anmeldungen können daher nur in der zeitlichen Reihenfolge des Ein-
gangs berücksichtigt werden.

Ansprechpartner für Teilnehmer: 
Lioba Diehl 06232/654-226 | Edith Göring 06232/654-269 Fax 06232/654-488 
E-Mail: tagungssekretariat@uni-speyer.de  http://www.uni-speyer.de

Am 18. und 19. September 2014 in der Deutschen Universität für Verwaltungswissen-
schaften Speyer, Freiherr-vom-Stein Str. 2, 67346 Speyer; Wissenschaftliche Leitung: 
Prof. Dr. Ulrich Stelkens.

Anmeldeschluss: 01. September 2014, Anmeldungen sind u.a. möglich im Internet unter 
www.uni-speyer.de/Weiterbildung/Jahresprogramm.htm, Ansprechpartner s.u.
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Abhandlungen

A. Einführung in die Problematik

Die Einsatzgemeinschaft im Rahmen des SGB II und des SGB XII 
bereiten sowohl den im Sozialrecht handelnden Akteuren als auch 
den Studierenden, die das Fach Sozialrecht in ihren Vorlesungen hö-
ren, häufig Schwierigkeiten. Dies liegt daran, dass zum einen neben 
der Einsatzgemeinschaft noch weitere „Gemeinschaften“ im Rah-
men des SGB II und des SGB XII existieren, und zwar die Bedarfs-
gemeinschaft und die Haushaltsgemeinschaft. Zum anderen sind bei 
den verschiedenen Gemeinschaften unterschiedliche Voraussetzun-
gen zu prüfen. Dies gilt sowohl im Rahmen des SGB II als auch 
im Rahmen des SGB XII. Bei oberflächlicher Betrachtung scheinen 
diese Begriffe identisch zu sein. Dies ist aber gerade nicht der Fall. 
Die Begriffe unterscheiden sich. So ist zum Beispiel die Einsatz-
gemeinschaft des SGB II, die unter anderem zwischen Eltern und 
ihren bis zur Vollendung des 25. Lebensjahres im Haushalt lebenden 
hilfebedürftigen Kindern besteht, mit der Einsatzgemeinschaft des 
SGB XII, die unter anderem zwischen Eltern und ihren minderjäh-
rigen im Haushalt lebenden hilfebedürftigen Kindern besteht, nicht 
identisch, aber vergleichbar. Sie unterscheiden sich. Im Rahmen des 
SGB II haben die Eltern ihr Einkommen für ihre hilfebedürftigen 
Kinder bis zur Vollendung des 25. Lebensjahres einzusetzen, im 
Rahmen des SGB XII nur für ihre minderjährigen hilfebedürftigen 
Kinder. Eine Folge daraus ist, dass die Haushaltsgemeinschaft im 
Rahmen des SGB II für Kinder, die das 25. Lebensjahr vollendet 
haben, in Betracht kommen könnte. Dies bedeutet, dass die Kinder, 
die das 25. Lebensjahr vollendet haben, ggf. Einkommen für ihre hil-
febedürftigen Eltern einzusetzten haben. Dies würde im Rahmen des 
SGB XII für volljährige Kinder gelten. Deshalb ist es wichtig, diese 
Begriffe zu unterscheiden, den Zusammenhang der unterschiedli-
chen „Gemeinschaften“ zu erkennen und dann auch richtig anzu-
wenden, denn je nachdem welche Gemeinschaft gerade zu prüfen ist, 
führt die eine zu bestimmten Rechtsfolgen, eine andere aber nicht. 
Dies gilt besonders für den Einsatz von Einkommen im Rahmen 
der Einsatzgemeinschaft des SGB II und des SGB XII, die dann im 
Nachfolgenden Schwerpunkt dieser Abhandlung ist. 

I. Erläuterung der Begriffe

Als erstes werden die Begriffe der „Bedarfsgemeinschaft“, der „Ein-
satzgemeinschaft“ und der „Haushaltsgemeinschaft“ abstrakt erläu-
tert. Zur Veranschaulichung erfolgt eine vereinfachte Darstellung1.

* Thomas Kulle ist Dozent an der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung 
Nordrhein-Westfalen Abteilung Münster Studienort Münster und lehrt schwer-
punktmäßig das Fach Sozialrecht.

** Der Aufsatz umfasst drei Teile. Der 2. Teil und der 3. Teil des Aufsatzes werden 
in den nachfolgenden Ausgaben veröffentlicht.

1 Zur Einführung in die Problematik erfolgt an dieser Stelle unter I. lediglich eine 
vereinfachte Darstellung der unterschiedlichen Begriffe. Im weiteren Verlauf 
der Abhandlung ab B. werden die Begriffe näher konkretisiert und ihre Bedeu-
tung für die einzelnen Einsatzgemeinschaften im Rahmen des SGB II und des 
SGB XII beleuchtet. 

1. Die Bedarfsgemeinschaft
Der Begriff der „Bedarfsgemeinschaft“ wird nur im Rahmen des 
SGB II und nicht im Rahmen des SGB XII verwendet.
Eine „Familiennotgemeinschaft“, wie noch unter der Geltung der 
Fürsorgepflichtverordnung und der Reichsgrundsätze über Voraus-
setzung, Art und Maß der öffentlichen Fürsorge, also vor dem In-
Kraft-Treten des Bundessozialhilfegesetzes, gibt es nicht mehr. Der 
vom Deutschen Verein geprägte Begriff der „Bedarfsgemeinschaft“ 
steht für die Zusammenfassung aller Bedarfe und Einkommen in 
einer gemeinsamen Bedarfsberechnung ohne Aufteilung auf die ein-
zelnen Personen und zugleich für die Realisierung der Leistung an 
ein Mitglied dieser Bedarfsgemeinschaft.2

Der Gesetzgeber des SGB II hat den Begriff der „Bedarfsgemein-
schaft“ jetzt in § 7 III SGB II reanimiert3. 

Die Bedarfsgemeinschaft, deren formale Zugehörigkeit oder Mit-
gliedschaft in § 7 III SGB II geregelt ist, stellt einen der zentralen 
Begriffe des SGB II dar. In der Form und Funktion, wie der Begriff 
der „Bedarfsgemeinschaft“ im Rahmen des SGB II verwendet wird, 
stellt der Begriff eine erhebliche Neuerung seit dem 01.01.2005 dar, 
da der Begriff der „Bedarfsgemeinschaft“ weder mit der Einsatzge-
meinschaft des § 9 II SGB II noch mit der Einsatzgemeinschaft der 
§§ 19 I, 19 II 1 SGB XII noch mit dem der Haushaltsgemeinschaft 
in § 9 V SGB II und § 39 Satz 1 SGB XII übereinstimmt. Das eigent-
lich Neue an der Bedarfsgemeinschaft ist ihre anspruchs- und pflich-
tenbegründende Funktion für die Mitglieder der Gemeinschaft je-
weils vermittelt über einen erwerbsfähigen Leistungsberechtigten, 
der seinerseits die Bedarfsgemeinschaft konstituiert. Der erwerbs-
fähige Leistungsberechtigte wird dann auch in gesamten SGB II so 
gut wie nie als einzelnes Rechtssubjekt behandelt, sondern immer 
im Zusammenhang mit seiner Bedarfsgemeinschaft (vgl. § 1 II 1 
SGB II, § 2 I 1 SGB II), die rechtliches Annex des erwerbsfähigen 
Leistungsberechtigten ist.4

Es gilt einige Regelungen bei der Bildung einer Bedarfsgemeinschaft 
zu beachten, die gerade auch in der Praxis so anzuwenden sind: 

Ein erwerbsfähiger Leistungsberechtigter nach § 7 III Nr. 1 SGB II 
ist der Ausgangspunkt für die Bildung einer Bedarfsgemeinschaft5. 
Die Nr. 1 des § 7 III SGB II ist nur einmal im Rahmen einer Bedarfs-
gemeinschaft zu vergeben. Der Gesetzeswortlaut „Zur Bedarfsge-
meinschaft gehören die erwerbsfähigen Leistungsberechtigten“ nach 
§ 7 III Nr. 1 SGB II ist daher irreführend. Eine Bedarfsgemeinschaft  
 
 

2  Siehe Schoch ZfF 2004, 169, 171.
3  Schoch ZfF 2004, 169, 171.
4  Siehe Eicher-SGB II-Spellbrink/G. Becker § 7 Rdn. 64.
5  LPK-SGB II-Thie/Schoch § 7 Rdn. 52.
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kann nur über zwei Generationen gebildet werden. Geschwister kön-
nen keine Bedarfsgemeinschaft bilden6. 

2. Die Einsatzgemeinschaft 
Der Einsatz  von Einkommen und Vermögen der Eltern, der Le-
benspartner oder der in eheähnlicher und lebenspartnerschaftsähnli-
cher Gemeinschaft Lebenden füreinander und für deren Kinder wird 
als „Einsatzgemeinschaft“ bezeichnet. Die Einsatzgemeinschaft be-
stimmt den Kreis der Personen, auf deren Einkommen und Vermögen 
sich die Prüfung der Hilfebedürftigkeit als erstes zu erstrecken hat. Es 
handelt sich um diejenigen Angehörigen, denen der Gesetzgeber unter-
stellt, dass sie nicht nur für den eigenen Lebensunterhalt Sorge tragen, 
sondern – im Rahmen ihrer Leistungsfähigkeit – in Notfällen des Le-
bens auch für den Lebensunterhalt der übrigen Mitglieder einstehen7. 
Der Begriff wird sowohl im Rahmen des SGB II als auch im Rahmen 
des SGB XII verwendet. Dabei ist zu beachten, dass sowohl im Rahmen 
des SGB II als auch des SGB XII die so genannte Einbahnstraße gilt, 
nach der die Eltern, die Lebenspartner oder die in eheähnlicher und 
lebenspartnerschaftsähnlicher Gemeinschaft Lebenden Einkommen 
und Vermögen für ihre Kinder einzusetzen haben, aber nicht umge-
kehrt. Der Einkommens- und Vermögenseinsatz erfolgt im Rahmen 
der Einsatzgemeinschaft nach sozialrechtlichen Grundsätzen8.

3. Die Haushaltsgemeinschaft
Wenn Personen in einem Haushalt zusammen wohnen und zusam-
men wirtschaften, dann wird dies als „Haushaltsgemeinschaft“ be-
zeichnet. Der Begriff der „Haushaltsgemeinschaft ist weiter gefasst 
als derjenige der Bedarfsgemeinschaft und der Einsatzgemeinschaft. 
Zur Haushaltsgemeinschaft gehören alle Personen, die auf Dauer mit 
einer Bedarfsgemeinschaft im Rahmen des SGB II bzw. mit einer 
Einsatzgemeinschaft im Rahmen des SGB XII in einem Haushalt 
zusammen leben9. Die Haushaltsgemeinschaft setzt zwei Vermutun-
gen voraus: Die erste Vermutung ist die, dass Personen, die zusammen 
in einer Wohnung leben, auch zusammen wirtschaften. Die zwei-
te Vermutung beinhaltet, dass eine hilfebedürftige Person von den 
anderen in einer solchen Haushaltsgemeinschaft lebenden Perso-
nen Leistungen zum Lebensunterhalt erhält, soweit dies nach deren 
Einkommen und Vermögen erwartet werden kann. Damit werden 
im Rahmen der Haushaltsgemeinschaft weitere Personen, also ge-
rade nicht die Eltern, die Lebenspartner oder die in eheähnlicher 
und lebenspartnerschaftsähnlicher Gemeinschaft Lebenden, beim 
Einkommens- und Vermögenseinsatz berücksichtigt, soweit dies 
von diesen Personen erwartet werden kann. Im Rahmen des SGB II 
beschränkt sich dieser Einkommens- und Vermögenseinsatz  auf 
Verwandte und Verschwägerte (vgl. § 9 V SGB II), im Rahmen des 
SGB XII auf jede andere Person (vgl. § 39 Satz 1 SGB XII). Damit ist 
der Personenkreis, der Einkommen und Vermögen im Rahmen des 
SGB XII einzusetzen hat, weiter als der im Rahmen des SGB II10. 
Der Einkommens- und Vermögenseinsatz erfolgt im Rahmen der 
Haushaltsgemeinschaft nach dem bürgerlichen Recht angenäherten 

6  Umkehrschluss aus der Rdn. 7.29 der Durchführungshinweise der Bundesagentur 
für Arbeit für die Anwendung des SGB II und siehe Anlage 2 zu § 20 SGB II der 
Durchführungshinweise der Bundesagentur für Arbeit für die Anwendung des 
SGB II; siehe Eicher-SGB II-Spellbrink/G. Becker § 7 Rdn. 117.

7  Siehe Hauck/Noftz-SGB II-Hengelhaupt § 9 Rdn. 83.
8  Siehe Schoch ZfF 2004, 169, 177. 
9  Siehe Rdn. 7.27 der Durchführungshinweise der Bundesagentur für Arbeit für 

die Anwendung des SGB II; siehe Eicher-SGB II-Spellbrink/G. Becker § 7 Rdn. 
117.

10  Siehe Schoch ZfF 2004, 169, 170f.

Grundsätzen11. Für den Begriff der „Haushaltsgemeinschaft“ wird 
auch der Begriff „die Vermutung der Bedarfsdeckung“ verwendet. 

II. Beispiele zur Konkretisierung der Begriffe

Als zweites wird nun je ein Beispiel für das SGB II und das SGB XII 
gebildet, um die Begriffe konkreter zu erläutern. Dies geschieht an 
dieser Stelle zur Veranschaulichung auch vereinfacht. 

1. Beispiel für das SGB II
Herr A (42 Jahre, erwerbsfähig) lebt zusammen mit seiner Frau A 
(40 Jahre, erwerbsfähig), seinem Sohn A (14 Jahre) und seiner Toch-
ter A (10 Jahre) zusammen. Der Vater von Herrn A (64 Jahre, er-
werbsfähig) gehört auch dem Haushalt an. Herr A, Frau A, Sohn A, 
Tochter A und der Vater von Herrn A bilden eine Wohn- und Wirt-
schaftsgemeinschaft. Herr A erzielt ein bereinigtes Einkommen in 
Höhe von 1.000,00 € (netto) im Monat. Der Vater von Herrn A verfügt 
über ein bereinigtes Einkommen von 2.000,00 € (netto) im Monat. 

a.) Die Bedarfsgemeinschaft
Es bestehen im Beispiel zwei Bedarfsgemeinschaften. Die erste Be-
darfsgemeinschaft setzt sich aus Herrn A, Frau A, Sohn A und Toch-
ter A zusammen. Herr A ist als erwerbsfähiger Leistungsberechtigter 
nach § 7 III Nr. 1 SGB II der Ausgangspunkt für die Bildung der 
Bedarfsgemeinschaft. Frau A ist als Ehefrau nach § 7 III Nr. 3 a) 
SGB II und Sohn A und Tochter A sind als Kinder nach § 7 III Nr. 4 
SGB II Mitglieder dieser Bedarfsgemeinschaft. Die zweite Bedarfs-
gemeinschaft bildet der Vater von Herrn A als erwerbsfähiger Leis-
tungsberechtigter nach § 7 III Nr. 1 SGB II für sich selbst.

b.) Die Einsatzgemeinschaft
Herr A, Frau A, Sohn A und Tochter A bilden eine Einsatzgemein-
schaft nach § 9 II SGB II. Im Rahmen dieser Einsatzgemeinschaft 
hat Herr A sein Einkommen in Höhe von 1.000,00 € für sich, seine 
Frau und seine Kinder einzusetzen. Der Vater von Herrn A wird im 
Rahmen der Einsatzgemeinschaft nicht berücksichtigt, weil er kein 
Mitglied der Bedarfsgemeinschaft ist. Der Vater von Herrn A hat 
sein Einkommen für sich selbst einzusetzen. 

c.) Die Haushaltsgemeinschaft 
Herr A, Frau A, Sohn A, Tochter A und der Vater von Herrn A 
bilden eine Wohn- und Wirtschaftsgemeinschaft. Damit besteht 
eine Haushaltsgemeinschaft zwischen ihnen. Der Vater von Herrn A 
ist mit seinem Sohn und seinen Enkelkindern verwandt und mit 
Frau A verschwägert. Damit hat der Vater von Herrn A im Rahmen 
der Haushaltsgemeinschaft Einkommen für seinen Sohn, dessen 
Frau und seine Enkelkinder einzusetzen, wenn dies vom Vater von 
Herrn A nach dem bürgerlichen Recht angenäherten Grundsätzen 
erwartet werden kann. 

Im Rahmen des SGB II hat somit Herr A sein Einkommen für sich, 
seine Frau und seine Kinder im Rahmen der Einsatzgemeinschaft 
und der Vater von Herrn A sein Einkommen im Rahmen der Ein-
satzgemeinschaft für sich selbst und im Rahmen der Haushaltsge-
meinschaft für seinen Sohn, dessen Frau und seine Enkelkinder ein-
zusetzen. 

11  Siehe Schoch ZfF 2004, 169, 177.
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2. Beispiel für das SGB XII
Herr A (42 Jahre, nicht erwerbsfähig) lebt zusammen mit seiner 
Frau A (40 Jahre, nicht erwerbsfähig), seinem Sohn A (14 Jahre) 
und seiner Tochter A (10 Jahre) zusammen. Der Vater von Herrn A 
(64 Jahre, nicht erwerbsfähig) gehört auch dem Haushalt an. Herr A, 
Frau A, Sohn A, Tochter A und der Vater von Herrn A bilden eine 
Wohn- und Wirtschaftsgemeinschaft. Herr A erzielt ein bereinigtes 
Einkommen in Höhe von 1.000,00 € (netto) im Monat. Der Vater 
von Herrn A verfügt über ein bereinigtes Einkommen von 2.000,00 € 
(netto) im Monat. 

a.) Die Bedarfsgemeinschaft
Der Begriff der Bedarfsgemeinschaft wird im Rahmen des SGB XII 
nicht verwendet.

b.) Die Einsatzgemeinschaft
Herr A, Frau A, Sohn A und Tochter A bilden eine Einsatzgemein-
schaft nach § 27 II SGB XII. Im Rahmen dieser Einsatzgemein-
schaft hat Herr A sein Einkommen in Höhe von 1.000,00 € für sich, 
seine Frau und seine Kinder einzusetzen. Der Vater von Herrn A 
wird im Rahmen der Einsatzgemeinschaft nicht berücksichtigt, weil 
die Eltern das Einkommen und Vermögen füreinander und für deren 
minderjährige Kinder einzusetzen haben, nicht aber zum Beispiel 
Eltern für ihre volljährigen Kinder. Der Vater von Herrn A hat sein 
Einkommen für sich selbst einzusetzen. 

Im Ergebnis besteht damit kein Unterschied zum SGB II, die Be-
gründung ist aber eine andere. 

c.) Die Haushaltsgemeinschaft 
Herr A, Frau A, Sohn A, Tochter A und der Vater von Herrn A bil-
den eine Wohn- und Wirtschaftsgemeinschaft. Damit besteht eine 
Haushaltsgemeinschaft zwischen ihnen. Beim Vater von Herrn A 
handelt es sich um eine weitere Person, die im Haushalt wohnt. Damit 
hat der Vater von Herrn A im Rahmen der Haushaltsgemeinschaft 
Einkommen für seinen Sohn, dessen Frau und seine Enkelkindern 
einzusetzen, wenn dies vom Vater des Herrn A nach dem bürgerli-
chen Recht angenäherten Grundsätzen erwartet werden kann. 

Im Ergebnis besteht damit kein Unterschied zum SGB II. 

Somit hat im Rahmen des SGB XII Herr A sein Einkommen für 
sich, seine Frau und seine Kinder im Rahmen der Einsatzgemein-
schaft und der Vater von Herrn A sein Einkommen im Rahmen der 
Einsatzgemeinschaft für sich selbst und im Rahmen der Haushalts-
gemeinschaft für seinen Sohn, dessen Frau und seine Enkelkinder 
einzusetzen. 

III. Schlussfolgerungen

Als drittes werden nun Schlussfolgerungen aus den oben genannten 
Beispielen gezogen. 

Es ist zu erkennen, dass eine Person, die nicht zur Einsatzgemein-
schaft gehört, zwar ihr Einkommen und Vermögen nicht im Rahmen 
der Einsatzgemeinschaft einzusetzen hat, aber dies ist im Rahmen 
der Haushaltsgemeinschaft vermutet wird, wenn dies von der Person 
erwartet werden kann. Dies gilt sowohl im Rahmen des SGB II als 
auch im Rahmen des SGB XII. 

Dabei gilt es besonders zwei problematische Fälle zu beachten.

Zum einen haben weitere Personen im Haushalt, zum Beispiel ein 
Großvater oder ein Bruder, die ihren eigenen Bedarf durch ihr ei-
genes Einkommen und Vermögen decken können und damit nicht 
hilfebedürftig sind, ihr Einkommen und Vermögen zwar nicht im 
Rahmen der Einsatzgemeinschaft, aber im Rahmen der Haushalts-
gemeinschaft einzusetzen, wenn dies von ihnen erwartet werden 
kann. 

Zum anderen haben Kinder, die ihren eigenen Bedarf durch ihr ei-
genes Einkommen, zum Beispiel durch Kindergeld, Unterhaltszah-
lungen oder Halbwaisenrenten, und durch eigenes Vermögen decken 
können und damit nicht hilfebedürftig sind, ihr Einkommen und 
Vermögen zwar nicht im Rahmen der Einsatzgemeinschaft, aber im 
Rahmen der Haushaltsgemeinschaft einzusetzen, wenn dies von ih-
nen erwartet werden kann. Daher kommt die so genannte Einbahn-
straße nur für die Einsatzgemeinschaft, aber nicht für die Haushalts-
gemeinschaft in Betracht. 

Dies zu erkennen, bereitet sowohl den im Sozialrecht handelnden 
Akteuren als auch den Studierenden häufig Schwierigkeiten. 

In diesem Zusammenhang stellt sich dann auch die Frage, wie ein 
Einkommenseinsatz des Großvaters, des Bruders oder des nicht hil-
febedürftigen Kindes im Rahmen der Haushaltsgemeinschaft bei 
den anderen leistungsberechtigten Personen zu berücksichtigen ist. 
Auch diese Frage wird im Nachfolgenden beantwortet. 

Gerade die oben angesprochenen Probleme verdeutlichen aber, wie 
wichtig es ist, die Begriffe der „Bedarfsgemeinschaft“, der „Einsatz-
gemeinschaft“ und der „Haushaltsgemeinschaft“ unterscheiden zu 
können und dann die richtigen Schlussfolgerungen zu ziehen. 

Dabei spielt besonders die Einsatzgemeinschaft im Rahmen des 
SGB II und des SGB XII eine bedeutende Rolle, gerade auch für die 
Praxis, denn es geht hier gerade darum, ob und wie Einkommen und 
Vermögen zu berücksichtigen sind. 

Daher wird im Nachfolgenden die Einsatzgemeinschaft im Rahmen 
des SGB II (siehe nachfolgend B.), die Einsatzgemeinschaft nach 
dem 3. Kapitel SGB XII (siehe nachfolgend C.)12 und die Einsatz-
gemeinschaft nach dem 4. Kapitel SGB XII (siehe nachfolgend D.)13 
konkreter beleuchtet. Dies geschieht zur Veranschaulichung durch 
Bildung von Beispielen. Am Ende werden noch Sonderfälle bearbei-
tet (siehe nachfolgend E.)14. 

Zur Vereinfachung der Darstellung wird bei der Einkommensver-
teilung im Rahmen der Einsatzgemeinschaft nach dem SGB II die 
vertikale-horizontale Berechnungsmethode nach § 9 II 3 SGB II an-
gewendet. Im Rahmen der Einsatzgemeinschaft nach dem SGB XII 
findet die vertikale Berechnungsmethode, und zwar die Verhältnis- 
oder Prozentlösung, Anwendung.15 

12  Dies ist Gegenstand des 2. Teils des Aufsatzes.
13  Dies wird im 3. Teil des Aufsatzes behandelt
14  Dies ist Gegenstand des 3. Teils des Aufsatzes.
15 Siehe zur Problematik des Einkommenseinsatzes nach den diversen Berech-

nungsmethoden im Rahmen des SGB II und des SGB XII Kulle DVP 2012, 178, 
178ff.
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B. Die Einsatzgemeinschaft im Rahmen des SGB II

Die Einsatzgemeinschaft ist im Rahmen des SGB II in § 9 II SGB II 
geregelt. 

Nach § 9 II SGB II ist innerhalb der Bedarfsgemeinschaft bei der 
Prüfung der Bedürftigkeit nicht nur das eigene Einkommen und 
Vermögen der leistungsberechtigten Person zu berücksichtigen, 
sondern auch das bestimmter anderer Angehöriger der Bedarfsge-
meinschaft. Hierfür hat sich zwischenzeitlich der sozialhilferecht-
lich geprägte Begriff „Einsatzgemeinschaft“ eingebürgert16. Diese 
Regelung knüpft an die Erfahrung des täglichen Lebens an, wonach 
die in einem Haushalt zusammenlebenden Familienangehörigen 
aus einem Topf wirtschaften und sich so gegenseitig unterstützen, 
wodurch die Kosten des Lebensunterhalts im Vergleich zu Alleinle-
benden sinken. Die Anrechnung von Einkommen im Rahmen von 
Haushalts- und Wirtschaftsgemeinschaften ist verfassungsgemäß, 
sofern durch die Anrechnung keine Nachteile in einer Höhe ent-
stehen, die nicht durch die bei gemeinschaftlicher Haushalts- und 
Wirtschaftsführung zu erzielenden Einsparungen ausgeglichen wer-
den und das Existenzminimum in jedem Fall unberührt bleibt17. 

Der Begriff der Bedarfsgemeinschaft entspricht dem des §  7 III 
SGB II. Die Bedarfsgemeinschaft ist danach durch das Zusammen-
leben der in § 7 III SGB II genannten Personen in einem Haus-
halt definiert. Allerdings ist nicht das Einkommen und Vermögen 
aller Angehörigen der Bedarfsgemeinschaft bei den jeweils anderen 
Angehörigen der Bedarfsgemeinschaft zu berücksichtigen. Bedarfs-
gemeinschaft und Einsatzgemeinschaft sind nicht deckungsgleich. 
Vielmehr ist die Berücksichtigung von Einkommen und Vermögen 
im Rahmen des § 9 II SGB II auf zwei Fälle beschränkt: Zum einen 
ist nach § 9 II 1 SGB II das Einkommen und Vermögen von Partnern 
zu berücksichtigen. Zum anderen ist nach § 9 II 2 SGB II bei der 
Prüfung des Bedarfs von unverheirateten Kindern unter 25 Jahren 
ohne ausreichendes eigenes Einkommen und Vermögen auch das 
Einkommen und Vermögen der Eltern oder des Elternteils und – 
seit dem 01.08.2006 – auch dessen in Bedarfsgemeinschaft lebenden 
Partners zu berücksichtigen, nicht aber umgekehrt. Eine Berücksich-
tigung des Einkommens oder Vermögens anderer Personen – etwa 
von Großeltern oder Geschwistern – erfolgt allenfalls nach Maßgabe 
des § 9 V SGB II.18 

Der Begriff des Partners ist in § 7 III Nr. 3 SGB II definiert: Partner 
ist der nicht dauernd getrennt lebende Ehegatte (vgl. § 7 III Nr. 3 a) 
SGB II) oder Partner einer eingetragenen Lebenspartnerschaft (vgl. 
§ 7 III Nr. 3 b) SGB II) sowie eine Person, mit der der erwerbsfä-
hige Leistungsberechtigte in einem gemeinsamen Haushalt so zu-
sammenlebt, dass nach verständiger Würdigung der wechselseitige 
Wille anzunehmen ist, Verantwortung füreinander zu tragen und 
füreinander einzustehen (vgl. § 7 III Nr. 3 c) SGB II). Daher sind 
Einkommen und Vermögen der Partner wechselseitig beim jeweils 
anderen zu berücksichtigen.19 

16  Eicher-SGB II-Mecke § 9 Rdn. 30.
17  BVerfG, Beschluss vom 16.06.1987, 1 BvL 4/84, 1 BvL 6/84, BVerfGE 75, 382, 

394; Eicher-SGB II-Mecke § 9 Rdn. 30.
18  Siehe Eicher-SGB II-Mecke § 9 Rdn. 31.
19  Eicher-SGB II-Mecke § 9 Rdn. 32.

Mit der Neufassung des § 7 III Nr. 3 SGB II durch das Gesetz zur Fort-
entwicklung der Grundsicherung für Arbeitsuchende zum 01.08.2006 
hat sich auch die bisher streitige Frage einer möglichen Verfassungs-
widrigkeit des § 9 II 1 SGB II erübrigt. So hatte das Sozialgericht Düs-
seldorf20 in einem viel beachteten obiter dictum21 ausgeführt, die An-
rechnung des Ehegatteneinkommens verstoße gegen Art. 3 I GG, weil 
die Anrechnung nicht auch das Einkommen von Partnern einer nicht 
eingetragenen gleichgeschlechtlichen „eheähnlichen“ Lebensgemein-
schaft erfasse22. Die Landessozialgerichte sind dem durchgängig nicht 
gefolgt23. Das Bundesverfassungsgericht hat eine gegen den Beschluss 
des Hessischen Landessozialgericht eingelegte Verfassungsbeschwer-
de u. a. mit dem Hinweis auf die zu § 137 II a Arbeitsförderungsge-
setz ergangene Entscheidung vom 17.11.1992 nicht angenommen24. 
Dennoch hat der Gesetzgeber die Entscheidung des Sozialgerichts 
Düsseldorf zum Anlass genommen, nunmehr auch diese Lebensge-
meinschaften in die Bedarfsgemeinschaft und damit auch in die Ein-
satzgemeinschaft mit einzubeziehen25.26 

Bis zum 31.07.2006 waren Einkommen und Vermögen von Stiefel-
tern oder eines anderen Partners des Elternteils auch bei bestehender 
Bedarfsgemeinschaft im Rahmen der Einsatzgemeinschaft des § 9 II 
SGB II nicht zu berücksichtigen, sondern allenfalls im Rahmen des 
Verwandtenunterhalts nach § 9 V SGB II. 

Von dieser Rechtslage ausgehend haben zahlreiche Sozialgerichte 
angenommen, dass Einkommen und Vermögen von Stiefeltern nur 
im Rahmen von § 9 V SGB II zu Gunsten der Stiefkinder einzuset-
zen ist. Die Heranziehung – nur – des § 9 V SGB II ohne Bildung 
einer Bedarfsgemeinschaft (auch) aus Stiefeltern und Stiefkindern 
hatte für den betroffenen Stiefelternteil zur Folge, dass ihm die sehr 
viel großzügigeren Selbstbehalte aus seinem Einkommen belassen 
wurden.27

Bei Anwendung des § 9 V SGB II hatte sich allerdings die Problematik 
ergeben, dass wegen der Verwendung der Tatbestandsmerkmale „Ver-
wandte oder Verschwägerte“ nur echte Stiefelternteile berücksichtigt 
werden können, also im typischen Fall zum Beispiel der neue Ehemann 
der Mutter. Dieser ist durch die Heirat mit der Mutter eines nicht 
von ihm stammenden Kindes mit diesem „verschwägert“ nach § 1590 
Satz 1 BGB. Auf den Mann, der mit der Mutter des Kindes ohne Ehe-
schließung partnerschaftlich zusammenlebt, war § 9 V SGB II nicht 
entsprechend anzuwenden. Das ist in der Literatur als Benachteiligung 
von Ehegatten kritisiert worden. Insofern war es nicht verwunderlich, 
dass der Gesetzgeber hier für Abhilfe gesorgt hat.28 

Die oben angesprochene Problematik hat sich mit der Neufassung 
des §  9 II 2 SGB  II durch das Gesetz zur Fortentwicklung der 

20  SG Düsseldorf, Urteil vom 22.02.2005, S 35 SO 23/05 ER, NJW 2005, 845, 
846ff.

21  Ein obiter dictum (lat.: „nebenbei Gesagtes“) ist eine in einer Entscheidung eines 
Gerichts geäußerte Rechtsansicht, die die gefällte Entscheidung des Gerichts 
nicht trägt, sondern nur geäußert wurde, weil sich gerade die Gelegenheit dazu 
bot. 

22 Später auch Vorlagebeschluss an das BVerfG vom 27.04.2006, S 35 AS 103/05. 
23  Unter anderem LSG Nordrhein-Westfalen, Urteil vom 21.04.2005, NJW 2005, 

2253, 2255.
24  BVerfG, Urteil vom 28.09.2005, 1 BvR 1789/05, NJW 2006, 895, 895.
25  BT-Drucksache 16/1410, S. 19.
26  Eicher-SGB II-Mecke § 9 Rdn. 33.
27  Siehe Wenner SozSich 2006, 146, 150.
28  Siehe Wenner SozSich 2006, 146, 150.
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Grundsicherung für Arbeitsuchende geändert. Daher ist seit dem 
01.08.2006 ausdrücklich auch das Einkommen und Vermögen des 
Partners eines Elternteils für den Bedarf eines – ihm familien- und 
unterhaltsrechtlich fremden – Kindes einzusetzen, gleich ob es sich 
um einen Ehepartner, den Partner einer eingetragenen Lebenspart-
nerschaft oder den Partner einer gemischt- oder gleichgeschlechtli-
chen Lebensgemeinschaft handelt. Der Gesetzgeber hat diese Än-
derung mit der Schlechterstellung von verheirateten Paaren durch 
die Berücksichtigung vermuteten Unterhalts nach §  9 V SGB  II 
begründet, die nach dem Wortlaut dieser Norm auf einen mit dem 
Partnerkind verschwägerten (echten) Stiefelternteil beschränkt ist.29

Problematisch an der Neufassung ist aber, dass diese nicht bei § 9 V 
SGB II ansetzt, sondern im Rahmen des § 9 II 2 SGB II bei der Be-
rücksichtigung von Einkommen und Vermögen Stiefelternteile und 
Partner von Elternteilen den Eltern gleichstellt. Das Gesetz erwartet 
also, dass Stiefeltern oder Partner von Elternteilen ihr Einkommen 
für Stiefkinder oder Partnerkinder in gleicher Weise einsetzen wie 
für eigene Kinder.30 

Gerade aber wenn eine Person mit Kind und eine Person ohne Kind 
neu zusammen ziehen, ist ganz offen, wie sich die Beziehung ent-
wickelt und vor allem, ob auch zwischen dem neuen Partner des 
Elternteils und dem Kind eine tiefere Beziehung entsteht, die ein 
Einstehen für das (biologisch fremde) Kind erwarten lässt. Wenn sich 
das gerade bei älteren Kindern nicht mehr ergibt oder sogar Konflik-
te zwischen einem jugendlichem Kind und dem neuen Partner der 
Mutter entstehen und der Partner konsequenterweise weder steuer-
rechtlich noch familienrechtlich eine Mitverantwortung für das Kind 
übernehmen will oder kann, ist es nicht gerechtfertigt, Unterstüt-
zungsleistungen im Rahmen des SGB II zu unterstellen.31

Auch verfassungsrechtliche Bedenken werden gegen die Neufassung 
des § 9 II 2 SGB II geltend gemacht:

Eine Lösung des oben beschriebenen Problems – sei es durch eine er-
weiternde Auslegung oder einer entsprechende Gesetzesänderung – 
im Rahmen des § 9 V SGB II wäre sachgerechter gewesen32. § 9 V 
SGB II stellt im Gegensatz zu § 9 II 2 SGB II keine zwingende Re-
gelung dar, sondern beinhaltet lediglich eine gesetzliche Vermutung, 
die genügend Raum lässt, um den Besonderheiten des Einzelfalles 
Rechnung tragen zu können33. So hätte die widerlegbare Vermutung 
einer Unterhaltsleistung eine flexiblere Antwort auf die unterschied-
lichen menschlichen Konstellationen bei der Begründung einer neu-
en Partnerschaft erlaubt. Insbesondere ist auch die Gleichstellung 
von Ehe und nichteheliche Partnerschaft im Rahmen der Einsatz-
gemeinschaft nur beim Vorliegen einer engen inneren Bindung mit 
dem Willen, füreinander einzustehen, die diese Partnerschaft erst der 
Ehe vergleichbar macht, gerechtfertigt34. Diese enge Bindung kann 
zwischen dem neuen Partner eines Elternteils und dessen Kind nicht 
ohne weiteres unterstellt werden. Vielmehr dürfte sie z. B. zwischen 
einem 24-jährigen Kind, das nur aufgrund der fehlenden Zustim-

29  Siehe Eicher-SGB II-Mecke § 9 Rdn 35; siehe Wenner SozSich 2006, 146, 150. 
30  Wenner SozSich 2006, 146, 150.
31  Siehe Wenner SozSich 2006, 146, 151.
32  Eicher-SGB II-Mecke § 9 Rdn. 35.
33  Hohm-SGB II- H. Schellhorn § 9 Rdn. 29.
34  BT-Drucksache 16/1410, S. 19 unter Hinweis auf BVerfG, Urteil vom 17.11.92, 

1 BvL 8/87, BVerfGE 87, 234, 264f.

mung nach § 22 V SGB II noch bei einem Elternteil lebt, und dem 
neuen Partner des Elternteils häufig fehlen. Zudem dürfte sich die 
nach § 9 II 2 SGB II entgegen dem Unterhalts- und Sorgerecht be-
gründete volle Einstandspflicht selbst für volljährige Partnerkinder 
auch als Hindernis für die Anbahnung neuer Ehen nach einer ge-
scheiterten Partnerschaft erweisen, die nicht nur im Hinblick auf die 
Garantie der allgemeinen Handlungsfreiheit aus Art. 2 I GG und des 
besonderen Schutzes von Ehe und Familie aus Art. 6 I GG Fragen 
aufwirft, sondern auch Leistungsempfänger gegenüber anderen ledi-
gen Elternteilen benachteiligt. Wegen des Fehlens von Unterhaltsan-
sprüchen des (Stief-)Kindes gegen den Partner seines Elternteils sieht 
das Sozialgericht Berlin in dieser Regelung einen Verstoß gegen das 
Gebot der Existenzsicherung aus Art. 1 I GG i. V. m. dem Sozialstaats-
gebot des Art. 20 GG, denn dem Kind stünde keinerlei Möglichkeit 
zur Verfügung, die Absicherung seines Existenzminimums gegen den 
SGB II-Träger oder den Partner des Elternteils durchzusetzen35.36 

Soweit gegen die Neufassung des § 9 II 2 SGB II verfassungsrecht-
liche Bedenken geltend gemacht werden, können diese aber nicht 
überzeugen, denn weder ist hierin ein verfassungsrechtlicher Eingriff 
in die allgemeine Handlungsfreiheit des Art. 2 I GG noch in die 
Eheschließungsfreiheit des Art. 6 I GG zu sehen.

Durch die Neufassung des Art. 9 II 2 SGB II wird nicht in die all-
gemeine Handlungsfreiheit eingegriffen. Der Schutzbereich des 
Art. 2 I GG erfasst alle Betätigungen oder Lebensbereiche, die nicht 
einem speziellen Freiheitsrecht zuzuordnen sind. Ein Eingriff in die-
sen Schutzbereich liegt nur dann vor, wenn die Beeinträchtigung der 
allgemeinen Handlungsfreiheit den jeweiligen Grundrechtsträger 
final und unmittelbar betrifft. Faktische oder drittgerichtete Maß-
nahmen scheiden hingegen bei diesem weit gefassten Grundrecht 
aus. Die Regelung des § 9 II 2 SGB II bestimmt, dass auch Ein-
kommen und Vermögen des Partners des Elternteils bei der Prüfung 
der Hilfebedürftigkeit – für den Partner – nicht leibliche Kinder zu 
berücksichtigen sind. Die Regelung knüpft damit an einen tatsäch-
lichen Lebenssachverhalt an, bestimmt von diesem ausgehend eine 
bestimmte Anrechnungspflicht und macht davon die Gewährung 
staatlicher, aus Steuermitteln finanzierte Transferleistungen abhän-
gig. § 9 II 2 SGB II begründet damit für den Partner des Eltern-
teils keine Rechtspflicht in Form eines bestimmten Tuns, sondern 
setzt ein solches – nämlich das tatsächliche Unterhalten des nicht 
leiblichen Kindes – voraus. Ob hierin überhaupt ein Eingriff in den 
Schutzbereich zu sehen ist, kann letztendlich dahinstehen, weil er 
jedenfalls gerechtfertigt wäre. Im sozial- und gesellschaftspolitischen 
Bereich kommt dem Gesetzgeber ein weiter Gestaltungsspielraum 
zu. Wenn sich dort eine Zielsetzung nur unter Eingriff in die all-
gemeine Handlungsfreiheit erreichen lässt, hat der Gesetzgeber das 
Spannungsverhältnis zwischen dem Schutz der Freiheit des Ein-
zelnen und den Anforderungen einer sozialstaatlichen Ordnung zu 
lösen. Der Einzelne muss sich diejenigen Schranken seiner Hand-
lungsfreiheit gefallen lassen, die der Gesetzgeber zur Pflege des 
sozialen Zusammenlebens in den Grenzen des bei dem gegebenen 
Sachverhalt allgemein Zumutbaren zieht. Nach diesen Maßstäben 
wäre ein Eingriff gerechtfertigt. Durch § 9 II 2 SGB II wird weder 
der Grundsatz der Rechtsstaatlichkeit noch das Sozialstaatsprinzip 
verletzt. Im Hinblick auf den weiten Gestaltungsspielraum des Ge-

35  SG Berlin, Beschluss vom 08.01.2007, AS 10869/06 ER, juris Rdn. 30ff 
36  Eicher-SGB II-Mecke § 9 Rdn. 35.
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setzgebers und den Umstand, dass es sich beim Arbeitslosengeld II 
um aus Steuermitteln finanzierte Leistungen handelt, erscheint es 
für den Betroffenen zumutbar, dass der Gesetzgeber festlegt, dass 
auch Einkommen und Vermögen des Partners des Elternteils be-
rücksichtigt werden. Letztlich verfestigt der Gesetzgeber mit dieser 
Entscheidung die ansonsten bereits sittlich und moralisch angenom-
mene Verpflichtung, in so genannten Patchworkfamilien unabhän-
gig von eventuellen gesetzlichen Unterhaltsverpflichtungen einander 
Unterhalt zu gewähren.37 

Auch liegt kein Eingriff in die Eheschließungsfreiheit des Art. 6 I GG 
vor. Dass sich durch eine Eheschließung und damit ggf. eintretende 
Schwägerschaft mit vorhandenen Kindern des Ehepartners wirt-
schaftliche Verpflichtungen ergeben können, war schon bisher im 
Sozialrecht anerkannt. Durch die Neufassung des § 9 II 2 SGB II 
wird nunmehr in noch stärkerem Maße auf den sozialtypisch tatsäch-
lich weitverbreiteten Umstand abgestellt, dass sich ein heiratswilliger 
Partner eines wirtschaftlich nicht leistungsfähigen Elternteils darauf 
einstellt, auch dessen Kindern Naturalunterhalt zu gewähren, wenn 
er die Ehe mit dem betreffenden Partner eingeht.38 

Bei der Feststellung der Bedürftigkeit von unverheirateten Kindern 
unter 25 Jahren ist – mit Ausnahme der Fälle nach § 9 III SGB II – 
auch das Einkommen und Vermögen der Eltern oder eines Eltern-
teils zu berücksichtigen, wenn sie mit diesen in einer Bedarfsgemein-
schaft leben. Demgegenüber sieht § 9 II 2 SGB II keine Anrechnung 
des Einkommens oder Vermögens von Kindern bei ihren Eltern vor, 
egal ob die Kinder erwerbsfähig sind oder nicht. Bei der Einkom-
mens- und Vermögensberücksichtigung zwischen Eltern und ihren 
minderjährigen Kindern handelt es sich also – bildlich gesprochen 
– um eine Einbahnstraße39. 

Einkommen und Vermögen eines Kindes, das seinen eigenen Bedarf 
überschreitet, ist somit nicht nach § 9 II 2 SGB II auf den Bedarf 
seiner im Haushalt lebenden Eltern anzurechnen. Allerdings kann in 
einem solchen Fall die Regelung des § 9 V SGB II zur Anwendung 
kommen.40

Die Begriffe Kind und Eltern bzw. Elternteil knüpfen an das bür-
gerliche Recht an. Eltern sind danach die natürlichen Eltern und 
Adoptiveltern, nicht aber Pflegeeltern oder Stiefeltern.41 

Die Berücksichtigung des Elterneinkommens und -vermögens er-
folgt unabhängig davon, ob die Kinder als erwerbsfähige leistungs-
berechtigte Person i. S. v. § 7 I 1 SGB II i. V. m. § 19 I 1 SGB II einen 
Anspruch auf Arbeitslosengeld II oder als nicht erwerbsfähige Ange-
hörige der Bedarfsgemeinschaft nur einen Anspruch auf Sozialgeld 
nach § 7 II 1 SGB II i. V. m. § 19 I 2 SGB II haben. Soweit Kinder 
verheiratet oder älter als 24 Jahre sind oder mit den Eltern aufgrund 
eines Auszugs nicht mehr eine Bedarfsgemeinschaft bilden, ist die 
Berücksichtigung von Elterneinkommen und -vermögens nach § 9 
II 2 SGB II ausgeschlossen.42

 

37  jurisPK-SGB II-Sonnhoff § 9 Rdn. 53.
38  jurisPK-SGB II-Sonnhoff § 9 Rdn. 54.
39  LPK-SGB II-Thie/Schoch § 9 Rdn. 19; Eicher-SGB II-Mecke § 9 Rdn. 34.
40  Hohm-SGB II-H. Schellhorn § 9 Rdn. 30.
41  Eicher-SGB II-Mecke § 9 Rdn. 34.
42  Eicher-SGB II-Mecke § 9 Rdn. 38.

Die Einkommens- und Vermögensberücksichtigung nach §  9 II 
SGB II ist eine Regelung allein des öffentlichen Rechts. Sie knüpft 
nicht an bürgerlich-rechtliche Unterhaltspflichten an43. Beson-
ders deutlich wird dies nach der Neufassung zum 01.08.2006 für 
die Einsatzverpflichtung des Partners eines Elternteils. Aber auch 
die leiblichen Eltern sind gegenüber einem Kind, das mindestens 
21 Jahre alt ist und eine Ausbildung abgeschlossen hat, nicht mehr 
uneingeschränkt unterhaltspflichtig. Deshalb ist auch der unterhalts-
rechtliche Selbstbehalt für die Ermittlung des zu berücksichtigenden 
Einkommens innerhalb der Bedarfsgemeinschaft ohne Bedeutung.44 

Die Regelung des § 9 III SGB II enthält zwei Ausnahmen von der 
Berücksichtigung des Einkommens und Vermögens innerhalb der 
Bedarfsgemeinschaft nach § 9 II 2 SGB II. Danach ist bei der Prü-
fung der Bedürftigkeit von Schwangeren und von Personen, die ihr 
Kind bis zur Vollendung des sechsten Lebensjahres betreuen, nur 
deren eigenes Einkommen und Vermögen, nicht aber das ihrer Eltern 
zu berücksichtigen, auch wenn sie unverheiratet und unter 25 Jahre 
alt sind und mit den Eltern in einer Bedarfsgemeinschaft leben.45

In einem solchen Fall wird also das Einkommen und Vermögen der 
Eltern oder eines Elternteils nicht berücksichtigt, sondern es wird bei 
der Prüfung der Hilfebedürftigkeit ausschließlich auf das Einkom-
men und Vermögen des Kindes selbst abgestellt46. Diese Norm dient 
dem Schutz des ungeborenen Lebens47. Hierdurch soll verhindert 
werden, dass Minderjährige oder junge Erwachsene aufgrund der 
Einstandspflicht der Eltern zum Schwangerschaftsabbruch veran-
lasst werden48. Bei der Entscheidung für ein Kind entstehen Kon-
fliktlagen, die sich nur dadurch beheben lassen, wenn Einkommen 
und Vermögen der Eltern oder eines Elternteils nicht berücksichtigt 
werden49. Gleichzeitig wird dem schwangeren Kind für die Zeit nach 
der Geburt – bis zur Vollendung des sechsten Lebensjahres des ei-
genen Kindes – eine gewisse Selbstständigkeit und finanzielle Un-
abhängigkeit von den Eltern ermöglicht50. Die Vorschrift des § 9 III 
SGB II ist geschlechtsneutral formuliert. Die Regelung greift somit 
auch ein, wenn die Betreuung des Kindes durch den Vater erfolgt. 
Nach Schutzzweck und Formulierung ist der Anwendungsbereich 
auf leibliche Kinder beschränkt51. Die Privilegierung des §  9 III 
SGB II besteht vom ersten Tag der Schwangerschaft an und endet 
mit Vollendung des sechsten Lebensjahres des eigenen Kindes52. 

I. Die Einsatzgemeinschaft nach § 9 II 1 SGB II

Nach § 9 II 1 SGB II sind bei Personen, die in einer Bedarfsgemein-
schaft leben auch das Einkommen und Vermögen des Partners zu 
berücksichtigen. 

43  Siehe BSG Urteil vom 07.11.2006, B 7 b 14/06 R, juris Rdn. 29.
44  Eicher-SGB II-Mecke § 9 Rdn. 37.
45  Eicher-SGB II-Mecke § 9 Rdn. 70.
46  jurisPK-SGB II-Sonnhoff § 9 Rdn. 55.
47  BT-Drucksache 15/1516, S. 53.
48  Eicher-SGB II-Mecke § 9 Rdn. 70.
49  Mergler/Zink-SGB II-Dauber § 9 Rdn. 39.
50  jurisPK-SGB II-Sonnhoff § 9 Rdn. 55.
51  Eicher-SGB II-Mecke § 9 Rdn. 71.
52  jurisPK-SGB II-Sonnhoff § 9 Rdn. 56.
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Dazu werden folgende Beispiele53 gebildet.

Beispiel 1
Herr A (42 Jahre, erwerbsfähig) lebt mit seiner Ehefrau, Frau A (40 
Jahre, erwerbsfähig), zusammen. Der angemessene Bedarf für Un-
terkunft beträgt 300,00 € monatlich und der angemessene Bedarf 
für Heizung beträgt 50,00 € monatlich. Herr A übt eine Teilzeit-
tätigkeit aus, durch welche er ein bereinigtes Einkommen in Höhe 
von 400,00 € monatlich erzielt. 

Aufgabe: Prüfen Sie, ob und ggf. in welcher Höhe Einkommen im 
Rahmen der Einsatzgemeinschaft einzusetzen ist?

Es ergibt sich folgende Berechnung:

Herr A Frau A insgesamt
Regelbedarf 353,00 353,00 706,00
Bedarf für Unterkunft 150,00 150,00 300,00
Bedarf für Heizung 25,00 25,00 50,00
Gesamtbedarf 528,00 528,00 1.056,00
Bereinigtes Einkommen 400,00 400,00
Individuelle Bedarfe in % 50,00 50,00 100,00
Einkommensverteilung 200,00 200,00 400,00
Gesamtanspruch 328,00

Alg II
328,00
Alg II

656,00

Herr A und Frau A bilden eine Bedarfsgemeinschaft nach § 7 III 
SGB II. Herr A ist nach § 7 III Nr. 1 SGB II der Ausgangspunkt für 
die Bildung einer Bedarfsgemeinschaft und Frau A ist als Ehefrau 
nach § 7 III Nr. 3 a) SGB II ein Mitglied der Bedarfsgemeinschaft. 
Nach § 9 II 1 SGB II hat Herr A im Rahmen der Einsatzgemein-
schaft sein Einkommen für seine Frau einzusetzen. Herr A und 
Frau A haben jeweils einen eigenen Bedarf von 528,00 €. Herr A setzt 
im Verhältnis des eigenen Bedarfs zum Gesamtbedarf nach § 9 II 3 
SGB II von seinem bereinigten Einkommen 50 % für seine Frau und 
50 % für sich selbst ein, so dass beide einen Anspruch auf Alg II in 
Höhe von 328,00 € monatlich haben. 

Beispiel 2
Herr A (42 Jahre, erwerbsfähig) lebt mit seiner Ehefrau, Frau A 
(40 Jahre, erwerbsfähig), zusammen. Der angemessene Bedarf für 
Unterkunft beträgt 300,00 € monatlich und der angemessene Be-
darf für Heizung beträgt 50,00 € monatlich. Herr A übt eine Teil-
zeittätigkeit aus, durch welche er ein bereinigtes Einkommen in 
Höhe von 600,00 € monatlich erzielt. 

Aufgabe: Prüfen Sie, ob und ggf. in welcher Höhe Einkommen im 
Rahmen der Einsatzgemeinschaft einzusetzen ist?

Es ergibt sich folgende Berechnung: 

53  Im Rahmen der Lösung von Beispielen wird Arbeitslosengeld II mit „Alg II“, 
Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem 3. Kapitel SGB XII mit „HzL“ und die 
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem 4. Kapitel 
SGB XII mit „Grusi“ abgekürzt.

Herr A Frau A insgesamt
Regelbedarf 353,00 353,00 706,00
Bedarf für Unterkunft 150,00 150,00 300,00
Bedarf für Heizung 25,00 25,00 50,00
Gesamtbedarf 528,00 528,00 1.056,00
Bereinigtes Einkommen 600,00 600,00
Individuelle Bedarfe in % 50,00 50,00 100,00
Einkommensverteilung 300,00 300,00 600,00
Gesamtanspruch 228,00

Alg II
228,00
Alg II

456,00

Herr A und Frau A bilden eine Bedarfsgemeinschaft nach § 7 III 
SGB II. Herr A ist nach § 7 III Nr. 1 SGB II der Ausgangspunkt für 
die Bildung einer Bedarfsgemeinschaft und Frau A ist als Ehefrau 
nach § 7 III Nr. 3 a) SGB II ein Mitglied der Bedarfsgemeinschaft. 
Nach § 9 II 1 SGB II hat Herr A im Rahmen der Einsatzgemein-
schaft sein Einkommen für seine Frau einzusetzen. Herr A und 
Frau A haben jeweils einen eigenen Bedarf von 528,00 €. Herr A setzt 
im Verhältnis des eigenen Bedarfs zum Gesamtbedarf nach § 9 II 3 
SGB II von seinem bereinigten Einkommen 50 % für seine Frau und 
50 % für sich selbst ein, so dass beide einen Anspruch auf Alg II in 
Höhe von 228,00 € monatlich haben. 

Zu beachten ist, dass Herr A einen Anspruch auf Alg II hat, obwohl 
er seinen eigenen Bedarf in Höhe von 528,00 € im Monat durch sein 
bereinigtes Einkommen in Höhe von 600,00 € im Monat decken 
kann. Aber nach dem Wortlaut des § 9 II 3 SGB II ist die vertika-
le-horizontale Berechnungsmethode anzuwenden54 und danach ist 
Herr A hilfebedürftig. 

II. Die Einsatzgemeinschaft nach § 9 II 2 SGB II

Nach § 9 II 2 SGB II sind bei unverheirateten Kindern, die mit ih-
ren Eltern oder einem Elternteil in einer Bedarfsgemeinschaft leben 
und die ihren Lebensunterhalt nicht aus eigenem Einkommen oder 
Vermögen sichern können, auch das Einkommen und Vermögen der 
Eltern oder des Elternteils und dessen in Bedarfsgemeinschaft leben-
der Partnerin oder lebenden Partners zu berücksichtigen. 

Dazu werden folgende Beispiele gebildet. 

Beispiel 3
Herr A (42 Jahre, erwerbsfähig) lebt mit seiner Ehefrau, Frau A 
(40 Jahre, erwerbsfähig), und seinem Sohn A (17 Jahre, Schüler, 
erwerbsfähig) zusammen. Der angemessene Bedarf für Unter-
kunft beträgt 450,00 € monatlich und der angemessene Bedarf für 
Heizung beträgt 75,00 € monatlich. Herr A übt eine Teilzeittä-
tigkeit aus, durch welche er ein bereinigtes Einkommen in Höhe 
von 400,00 € monatlich erzielt. Als Kindergeldberechtigter erhält 
Herr A das monatliche Kindergeld in Höhe von 184,00 € für sei-
nen Sohn. 

54  Siehe Kulle, DVP 2012, 178, 183ff: In der Bedarfsgemeinschaft sind keine 
Kinder vorhanden, so dass Kindeseinkommen keine Rolle spielt und daher kein 
Einkommen zunächst vertikal zuzurechnen ist. Deshalb könnte die Methode 
hier auch als horizontale Berechnungsmethode bezeichnet werden. 
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Aufgabe: Prüfen Sie, ob und ggf. in welcher Höhe Einkommen im 
Rahmen der Einsatzgemeinschaft einzusetzen ist?

Es ergibt sich folgende Berechnung:

Herr A Frau A Sohn A
(17 Jahre)

insgesamt

Regelbedarf 353,00 353,00 296,00 1.002,00
Bedarf für Unterkunft 150,00 150,00 150,00 450,00
Bedarf für Heizung 25,00 25,00 25,00 75,00
Gesamtbedarf 528,00 528,00 471,00 1.527,00
Kindergeld 184,00 184,00
Restbedarf 528,00 528,00 287,00 1.343,00
Bereinigtes Einkommen 400,00
Individuelle Bedarfe in % 39,31 39,31 21,37 99,99
Einkommensverteilung 157,24 157,24 85,48 399,96
Gesamtbedarf 370,76

Alg II
370,76
Alg II

201,52
Alg II

943,04

Herr A, Frau A und Sohn A bilden eine Bedarfsgemeinschaft nach § 7 
III SGB II. Herr A ist nach § 7 III Nr. 1 SGB II der Ausgangspunkt 
für die Bildung einer Bedarfsgemeinschaft, Frau A ist als Ehefrau 
nach § 7 III Nr. 3 a) SGB II und Sohn A ist als Sohn nach § 7 III Nr. 4 
SGB II ein Mitglied der Bedarfsgemeinschaft. Nach § 9 II 1 SGB II 
hat Herr A im Rahmen der Einsatzgemeinschaft sein Einkommen 
für seine Frau und nach § 9 II 2 SGB II im Rahmen der Einsatzge-
meinschaft für seinen Sohn einzusetzen. Herr A und Frau A haben 
jeweils einen eigenen Bedarf von 528,00 € im Monat und Sohn A hat 
einen eigenen Bedarf von 471,00 € im Monat. Sohn A verfügt über 
kein weiteres Einkommen zur Sicherung des Lebensunterhalts. Da-
mit wird ihm das monatliche Kindergeld in Höhe von 184,00 € nach 
§ 11 I 4 SGB II zugerechnet. Daher verringert sich der Bedarf des 
Sohnes A von 471,00 € auf 287,00 € im Monat. Herr A setzt im Ver-
hältnis des eigenen Bedarfs zum gesamten Restbedarf55 nach § 9 II 3 
SGB II von seinem bereinigten Einkommen 39,31 % für seine Frau, 
39,31 % für sich selbst und 21,37 % für seinen Sohn ein, so dass 
Frau A und Herr A jeweils einen Anspruch auf Alg II in Höhe von 
370,76 € monatlich haben und Sohn A einen Anspruch auf Alg II in 
Höhe von 201,52 € monatlich hat. 

Beispiel 4
Herr A (42 Jahre, erwerbsfähig) lebt mit seiner Ehefrau, Frau A 
(40 Jahre, erwerbsfähig), und seinem Sohn A (17 Jahre, Schüler, 
erwerbsfähig) zusammen. Der angemessene Bedarf für Unterkunft 
beträgt 450,00 € monatlich und der angemessene Bedarf für Hei-
zung beträgt 75,00 € monatlich. Herr A und Sohn A üben jeweils 
eine Teilzeittätigkeit aus, durch welche sie jeweils ein bereinigtes 

55  Der Begriff „Restbedarf “ wird dann verwendet, wenn der Gesamtbedarf der 
Einsatzgemeinschaft bzw. der Bedarfsgemeinschaft oder der Bedarf eines ein-
zelnen Mitglieds um Einkommen im Rahmen eines ersten Schritts der Einkom-
mensverteilung reduziert wird. Ein einzelnes Mitglied der Einsatzgemeinschaft 
bzw. der Bedarfsgemeinschaft hat dann einen eigenen Restbedarf. Die Addi-
tion der einzelnen eigenen Restbedarfe führt dann zum gesamten Restbedarf 
der Einsatzgemeinschaft bzw. der Bedarfsgemeinschaft. Wenn hilfebedürftige 
Kinder in der Familie vorhanden sind, dann ist in der Regel immer ein Restbedarf 
zu bilden, da das Kindergeld nach § 82 I 3 SGB XII bzw. nach § 11 I 4 SGB II 
dem Kind zuzuordnen ist, soweit es bei dem jeweiligen Kind zur Sicherung des 
Lebensunterhalts benötigt wird. 

Einkommen in Höhe von 400,00 € monatlich erzielen. Als Kin-
dergeldberechtigter erhält Herr A das monatliche Kindergeld in 
Höhe von 184,00 € für seinen Sohn. 

Aufgabe: Prüfen Sie, ob und ggf. in welcher Höhe Einkommen im 
Rahmen der Einsatzgemeinschaft einzusetzen ist?

Es ergeben sich folgende Berechnungen:

A. Berechnung für Sohn A

Sohn A (17 Jahre)
Regelbedarf 296,00
Bedarf für Unterkunft 150,00
Bedarf für Heizung 25,00
Gesamtbedarf 471,00
Bereinigtes Einkommen 400,00
Kindergeld 71,00

Kindergeld in Höhe von 113,00 € fließt an 
Herrn A als Kindergeldberechtigten zurück 
(Umkehrschluss aus § 11 I 4 SGB II).

Anspruch 0,00

Sohn A hat einen eigenen Bedarf von 471,00 € im Monat. Als Ein-
kommen sind bei ihm sein bereinigtes Einkommen in Höhe von 
400,00 € monatlich und das monatliche Kindergeld in Höhe von 
184,00 € zu berücksichtigen. Da er aufgrund seines Gesamtein-
kommens von 584,00 € im Monat seinen eigenen Bedarf in Höhe 
von 471,00 € im Monat decken kann, ist bei ihm Kindergeld, und 
zwar in Höhe von 71,00 € im Monat, nach § 11 I 4 SGB II zuzu-
rechnen. Der darüber hinausgehende Teil des Kindergeldes, und 
zwar in Höhe von 113,00 € im Monat, fließt an Herrn A als Kin-
dergeldberechtigten zurück (= Umkehrschluss aus § 11 I 4 SGB II). 
Daher ist Sohn A nicht hilfebedürftig und somit kein Mitglied der 
Bedarfsgemeinschaft. Damit hat er keinen Anspruch auf Leistun-
gen nach dem SGB II.

Somit hat Sohn A sein eigenes Einkommen nur für sich einzusetzen 
und nicht für seine Eltern. Dies besagt gerade § 9 II 2 SGB II, der 
auch als Einbahnstraße bezeichnet wird. 

B. Berechnung für Frau A und Herrn A

Herr A Frau A insgesamt
Regelbedarf 353,00 353,00 706,00
Bedarf für Unterkunft 150,00 150,00 300,00
Bedarf für Heizung 25,00 25,00 50,00
Gesamtbedarf 528,00 528,00 1.056,00
Bereinigtes Einkommen
+ Kindergeld in Höhe von 113,00 € 
(Umkehrschluss aus § 11 I 4 SGB II) 

400,00

113,00
513,00

Individuelle Bedarfe in % 50,00 50,00 100,00
Einkommensverteilung 256,50 256,50 513,00
Gesamtbedarf 271,50

Alg II
271,50
Alg II

543,00
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Herr A und Frau A bilden eine Bedarfsgemeinschaft nach § 7 III 
SGB II. Herr A ist nach § 7 III Nr. 1 SGB II der Ausgangspunkt für 
die Bildung einer Bedarfsgemeinschaft und Frau A ist als Ehefrau 
nach § 7 III Nr. 3 a) SGB II ein Mitglied der Bedarfsgemeinschaft. 
Nach § 9 II 1 SGB II hat Herr A im Rahmen der Einsatzgemein-
schaft sein Einkommen für seine Frau einzusetzen. Herr A und 
Frau A haben jeweils einen eigenen Bedarf von 528,00 € im Monat. 
Herr A erzielt ein bereinigtes Einkommen in Höhe von 400,00 € im 
Monat und erhält Kindergeld in Höhe von 113,00 € monatlich56, so 
dass das Gesamteinkommen des Herrn A 513,00 € im Monat be-
trägt. Diese Einkommen ist im Verhältnis des eigenen Bedarfs zum 
Gesamtbedarf nach § 9 II 3 SGB II einzusetzen, so dass beide einen 
Anspruch auf Alg II in Höhe von 271,50 € monatlich haben. 

Beispiel 5
Herr A (42 Jahre, erwerbsfähig) lebt mit seiner Ehefrau, Frau A 
(40 Jahre, erwerbsfähig), und seinem Sohn A (17 Jahre, Schüler, 
erwerbsfähig) zusammen. Der angemessene Bedarf für Unter-
kunft beträgt 450,00 € monatlich und der angemessene Bedarf für 
Heizung beträgt 75,00 € monatlich. Herr A übt eine Teilzeittä-
tigkeit aus, durch welche er ein bereinigtes Einkommen in Höhe 
von 600,00 € monatlich erzielt. Als Kindergeldberechtigter erhält 
Herr A das monatliche Kindergeld in Höhe von 184,00 € für sei-
nen Sohn. 

Aufgabe: Prüfen Sie, ob und ggf. in welcher Höhe Einkommen im 
Rahmen der Einsatzgemeinschaft einzusetzen ist?

Es ergibt sich folgende Berechnung:

Herr A Frau A Sohn A
(17 Jahre)

insgesamt

Regelbedarf 353,00 353,00 296,00 1.002,00
Bedarf für Unterkunft 150,00 150,00 150,00 450,00
Bedarf für Heizung 25,00 25,00 25,00 75,00
Gesamtbedarf 528,00 528,00 471,00 1.527,00
Kindergeld 184,00 184,00
Restbedarf 528,00 528,00 287,00 1.343,00
Bereinigtes Einkommen 600,00
Individuelle Bedarfe in % 39,31 39,31 21,37 99,99
Einkommensverteilung 235,86 235,86 128,22 599,94
Gesamtbedarf 292,14

Alg II
292,14
Alg II

158,78
Alg II

743,06

Herr A, Frau A und Sohn A bilden eine Bedarfsgemeinschaft nach 
§ 7 III SGB II. Herr A ist nach § 7 III Nr. 1 SGB II der Ausgangspunkt 
für die Bildung einer Bedarfsgemeinschaft, Frau A ist als Ehefrau nach 

56 Grundsätzlich ist das monatliche Kindergeld als Einkommen bei der kinder-
geldberechtigten Person zu berücksichtigen. Dies sind in der Regel die Eltern. 
Als Ausnahme dazu sind § 82 I 3 SGB XII bzw. § 11 I 4 SGB II zu beachten. 
Wenn das Kindergeld zur Sicherung des Lebensunterhalts des Kindes benötigt 
wird, dann wird dem Kind das Kindergeld als Einkommen zugerechnet. Wenn 
das Kindergeld zur Sicherung des Lebensunterhalts des Kindes nicht benötigt 
wird oder auch nur ein Teil des Kindergeldes nicht, was wegen des Wortlaut des 
Gesetzes „soweit“ möglich ist, dann f ließt das Kindergeld oder der Teil des Kin-
dergeldes, der zur Bestreitung des Lebensunterhalts nicht benötigt wird, an die 
kindergeldberechtigte Person als Einkommen zurück, so dass wieder der oben 
aufgestellte Grundsatz gilt. 

§ 7 III Nr. 3 a) SGB II und Sohn A ist als Sohn nach § 7 III Nr. 4 SGB II 
ein Mitglied der Bedarfsgemeinschaft. Nach § 9 II 1 SGB II hat Herr A 
im Rahmen der Einsatzgemeinschaft sein Einkommen für seine Frau 
und nach § 9 II 2 SGB II im Rahmen der Einsatzgemeinschaft für sei-
nen Sohn einzusetzen. Herr A und Frau A haben jeweils einen eigenen 
Bedarf von 528,00 € im Monat und Sohn A hat einen eigenen Bedarf 
von 471,00 € im Monat. Sohn A verfügt über kein weiteres Einkommen 
zur Sicherung des Lebensunterhalts. Damit wird ihm das monatliche 
Kindergeld in Höhe von 184,00 € nach § 11 I 4 SGB II zugerechnet. 
Daher verringert sich sein Bedarf von 471,00 € auf 287,00 € im Monat. 
Herr A setzt im Verhältnis des eigenen Bedarfs zum gesamten Restbe-
darf nach § 9 II 3 SGB II von seinem bereinigten Einkommen 39,31 % 
für seine Frau, 39,31 % für sich selbst und 21,37 % für seinen Sohn A ein, 
so dass Frau A und Herr A jeweils einen Anspruch auf Alg II in Höhe 
von 292,14 € monatlich haben und Sohn A einen Anspruch auf Alg II 
in Höhe von 158,78 € monatlich hat. 

Zu beachten ist, dass Herr A einen Anspruch auf Alg II hat, obwohl 
er seinen eigenen Bedarf in Höhe von 528,00 € im Monat durch sein 
bereinigtes Einkommen in Höhe von 600,00 € im Monat decken 
kann. Aber nach dem Wortlaut des § 9 II 3 SGB II ist die vertikale-
horizontale Berechnungsmethode anzuwenden und danach ist Herr 
A hilfebedürftig. 

Beispiel 6
Herr A (42 Jahre, erwerbsfähig) lebt mit seiner Ehefrau, Frau A 
(40 Jahre, erwerbsfähig), und seinem Sohn A (24 Jahre, erwerbsfä-
hig) zusammen. Der angemessene Bedarf für Unterkunft beträgt 
450,00  € monatlich und der angemessene Bedarf für Heizung 
beträgt 75,00 € monatlich. Herr A übt eine Teilzeittätigkeit aus, 
durch welche er ein bereinigtes Einkommen in Höhe von 400,00 € 
monatlich erzielt. Sohn A geht auch einer Teilzeittätigkeit nach, 
wo er ein bereinigtes Einkommen von 488,00 € monatlich erzielt.

Aufgabe: Prüfen Sie, ob und ggf. in welcher Höhe Einkommen im 
Rahmen der Einsatzgemeinschaft einzusetzen ist?

Es ergeben sich folgende Berechnungen:

A. Berechnung für Sohn A

Sohn A (24 Jahre)
Regelbedarf 313,00
Bedarf für Unterkunft 150,00
Bedarf für Heizung 25,00
Gesamtbedarf 488,00
Bereinigtes Einkommen 488,00
Gesamtanspruch 0,00

Sohn A ist 24 Jahre und könnte damit nach § 7 III Nr. 4 SGB II Mit-
glied der Bedarfsgemeinschaft seiner Eltern sein. Bei ihm ist ein Regel-
bedarf nach § 20 II 2 Nr. 2 SGB II in Höhe von 313,00 € monatlich zu 
berücksichtigen. Sein eigener Bedarf beträgt 488,00 € im Monat. Ein 
bereinigtes Einkommen liegt in Höhe von 488,00 € monatlich vor. Da 
er aufgrund seines monatliches Einkommens von 488,00 € seinen ei-
genen Bedarf in Höhe von 488,00 € im Monat decken kann, ist Sohn A 
nicht hilfebedürftig und somit kein Mitglied der Bedarfsgemeinschaft. 
Damit hat er keinen Anspruch auf Leistungen nach dem SGB II.
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Somit hat Sohn A sein eigenes Einkommen nur für sich einzusetzen 
und nicht für seine Eltern. Dies besagt gerade § 9 II 2 SGB II, der 
auch als Einbahnstraße bezeichnet wird. 

B. Berechnung für Frau A und Herrn A

Herr A Frau A insgesamt
Regelbedarf 353,00 353,00 706,00
Bedarf für Unterkunft 150,00 150,00 300,00
Bedarf für Heizung 25,00 25,00 50,00
Gesamtbedarf 528,00 528,00 1.056,00
Bereinigtes Einkommen 400,00 400,00
Individuelle Bedarfe in % 50,00 50,00 100,00
Einkommensverteilung 200,00 200,00 400,00
Gesamtanspruch 328,00

Alg II
328,00
Alg II

656,00

Herr A und Frau A bilden eine Bedarfsgemeinschaft nach § 7 III SGB II. 
Herr A ist nach § 7 III Nr. 1 SGB II der Ausgangspunkt für die Bildung 
einer Bedarfsgemeinschaft und Frau A ist als Ehefrau nach § 7 III Nr. 3 a) 
SGB II ein Mitglied der Bedarfsgemeinschaft. Nach § 9 II 1 SGB II 
hat Herr A im Rahmen der Einsatzgemeinschaft sein Einkommen für 
seine Frau einzusetzen. Herr A und Frau A haben jeweils einen eigenen 
Bedarf von 528,00 € im Monat. Herr A setzt im Verhältnis des eigenen 
Bedarfs zum Gesamtbedarf nach § 9 II 3 SGB II von seinem bereinigten 
Einkommen 50 % für seine Frau und 50 % für sich selbst ein, so dass 
beide einen Anspruch auf Alg II in Höhe von 328,00 € monatlich haben. 

Beispiel 7
Herr A (42 Jahre, erwerbsfähig) lebt mit seiner Ehefrau, Frau A 
(40 Jahre, erwerbsfähig), und seinem Sohn A (25 Jahre, Schüler, 
erwerbsfähig) zusammen. Der angemessene Bedarf für Unterkunft 
beträgt 450,00 € monatlich und der angemessene Bedarf für Hei-
zung beträgt 75,00 € monatlich. Herr A übt eine Teilzeittätigkeit 
aus, durch welche er ein bereinigtes Einkommen in Höhe von 
400,00 € monatlich erzielt. 

Aufgabe: Prüfen Sie, ob und ggf. in welcher Höhe Einkommen im 
Rahmen der Einsatzgemeinschaft einzusetzen ist?

Es ergeben sich folgende Berechnungen:

A. Berechnung für Sohn A

Sohn A (25 Jahre)
Regelbedarf 391,00
Bedarf für Unterkunft 150,00
Bedarf für Heizung 25,00
Gesamtbedarf 566,00
Anspruch 566,00

Alg II

Sohn A ist 25 Jahre. Damit ist er nach § 7 III Nr. 4 SGB II wegen Voll-
endung des 25. Lebensjahres kein Mitglied der Bedarfsgemeinschaft 
seiner Eltern, sondern er bildet als erwerbsfähiger Leistungsberech-
tigter nach § 7 III Nr. 1 SGB II für sich selbst eine Bedarfsgemein-
schaft. Daher ist bei ihm ein Regelbedarf nach § 20 II 1 SGB II in 

Höhe von 391,00 € zu berücksichtigen. Ein Anspruch auf Kindergeld 
kommt nicht in Betracht, denn Sohn A hat bereits das 25. Lebensjahr 
vollendet und damit besteht kein Anspruch auf Kindergeld. Somit 
hat er einen Anspruch auf Alg II in Höhe von 566,00 € monatlich. 

B. Berechnung für Frau A und Herrn A

Herr A Frau A insgesamt
Regelbedarf 353,00 353,00 706,00
Bedarf für Unterkunft 150,00 150,00 300,00
Bedarf für Heizung 25,00 25,00 50,00
Gesamtbedarf 528,00 528,00 1.056,00
Bereinigtes Einkommen 400,00 400,00
Individuelle Bedarfe in % 50,00 50,00 100,00
Einkommensverteilung 200,00 200,00 400,00
Gesamtanspruch 328,00

Alg II
328,00
Alg II

656,00

Herr A und Frau A bilden eine Bedarfsgemeinschaft nach § 7 III 
SGB II. Herr A ist nach § 7 III Nr. 1 SGB II der Ausgangspunkt für 
die Bildung einer Bedarfsgemeinschaft und Frau A ist als Ehefrau 
nach § 7 III Nr. 3 a) SGB II ein Mitglied der Bedarfsgemeinschaft. 
Nach § 9 II 1 SGB II hat Herr A im Rahmen der Einsatzgemein-
schaft sein Einkommen für seine Frau einzusetzen. Herr A und 
Frau A haben jeweils einen eigenen Bedarf von 528,00 € im Monat. 
Herr A setzt im Verhältnis des eigenen Bedarfs zum Gesamtbedarf 
nach § 9 II 3 SGB II von seinem bereinigten Einkommen 50 % für 
seine Frau und 50 % für sich selbst ein, so dass beide jeweils einen 
Anspruch auf Alg II in Höhe von 328,00 € monatlich haben. 

Beispiel 8
Herr A (42 Jahre, erwerbsfähig) lebt mit seiner Ehefrau, Frau A 
(40 Jahre, erwerbsfähig), und seinem Sohn A (24 Jahre, erwerbsfä-
hig) zusammen. Der angemessene Bedarf für Unterkunft beträgt 
450,00  € monatlich und der angemessene Bedarf für Heizung 
beträgt 75,00 € monatlich. Herr A, Frau A und Sohn A bilden 
zusammen eine Wohn- und Wirtschaftsgemeinschaft. Herr A übt 
eine Teilzeittätigkeit aus, durch welche er ein bereinigtes Einkom-
men in Höhe von 400,00 € monatlich erzielt. Sohn A geht einer 
Erwerbstätigkeit nach, durch die er ein bereinigtes Einkommen in 
Höhe von 900,00 € monatlich erzielt. 

Aufgabe: Prüfen Sie, ob und ggf. in welcher Höhe Einkommen im 
Rahmen der Einsatzgemeinschaft einzusetzen ist?

Es ergeben sich folgende Berechnungen:

A. Berechnung für Sohn A

Sohn A (24 Jahre)
Regelbedarf 313,00
Bedarf für Unterkunft 150,00
Bedarf für Heizung 25,00
Gesamtbedarf 488,00
Bereinigtes Einkommen 900,00
Anspruch 0,00
Überschuss 412,00
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Sohn A ist 24 Jahre und könnte damit nach § 7 III Nr. 4 SGB II 
Mitglied der Bedarfsgemeinschaft seiner Eltern sein. Er erzielt ein 
bereinigtes Einkommen in Höhe von 900,00 € im Monat. Es handelt 
sich um ein recht hohes Einkommen für ein Kind im Rahmen der 
Prüfung, ob dieses Kind einen Anspruch auf Leistungen nach dem 
SGB II hat, so dass es wahrscheinlich ist, dass Sohn A seinen eigenen 
Bedarf durch sein Einkommen decken kann. Daher ist Sohn A als 
Kind hier getrennt zu prüfen. 
Bei Sohn A ist ein Regelbedarf nach § 20 II 2 Nr. 2 SGB II in Höhe 
von 313,00 € zu berücksichtigen. Da er seinen eigenen Bedarf in 
Höhe von 488,00 € im Monat durch sein bereinigtes Einkommen in 
Höhe von 900,00 € im Monat decken kann, ist Sohn A nicht hilfe-
bedürftig. Damit ist er auch kein Mitglied der Bedarfsgemeinschaft 
seiner Eltern. Somit hat er keinen Anspruch auf Leistungen nach 
dem SGB II. Sohn A erzielt sogar einen monatlichen Überschuss 
in Höhe von 412,00 €, den er im Rahmen der Einsatzgemeinschaft 
nach § 9 II 2 SGB II nicht für seine Eltern einzusetzen hat.

Fraglich ist aber, ob und ggf. in welcher Höhe die Vermutung der 
Bedarfsdeckung (Haushaltsgemeinschaft) anzuwenden ist. 

Nach § 9 V SGB II i. V. m. § 1 II 1 Alg II-V sind bei der nach § 9 V 
SGB II zugrunde liegenden Vermutung, dass Verwandte und Ver-
schwägerte an mit ihnen in Haushaltsgemeinschaft lebende Hilfebe-
dürftige Leistungen erbringen, die um die Absetzbeträge nach § 11 b 
SGB II bereinigten Einnahmen in der Regel nicht als Einkommen 
zu berücksichtigen, soweit sie einen Freibetrag in Höhe des doppel-
ten Betrags des nach § 20 II 1 SGB II maßgebenden Regelbedarfs 
zuzüglich der anteiligen Aufwendungen für Unterkunft und Hei-
zung sowie darüber hinausgehend 50 % der diesen Freibetrag über-
steigenden bereinigten Einnahmen nicht übersteigen. Vereinfacht 
gesagt bedeutet dies, dass nur das bereinigte Einkommen, das den 
Freibetrag (2x 391,00 € + anteilige Aufwendungen für Unterkunft 
und Heizung) übersteigt, berücksichtigungsfähig ist, und zwar in 
Höhe 50 % des übersteigenden Betrags57.

Fraglich ist, ob und ggf. in welcher Höhe Sohn A für seine Eltern 
Einkommen im Rahmen der Vermutung der Bedarfsdeckung ein-
zusetzen hat.

Sohn A ist mit seinen Eltern nach § 1589 Satz 1 BGB verwandt. 
Damit hat er für seine Eltern sein Einkommen einzusetzen.
Der Freibetrag nach § 9 V SGB II i. V. m. § 1 II 1 Alg II-V beträgt für 
Sohn A 957,00 € (= Berechnung: 2x 391,00 € + 150,00 € + 25,00 €). 
Das bereinigte Einkommen von Sohn A beträgt aber nur 900,00 € 
und liegt damit unterhalb des Freibetrags. Damit hat Sohn A sein 
Einkommen nicht für seine Eltern im Rahmen der Vermutung der 
Bedarfsdeckung einzusetzen. 

Somit hat Sohn A weder im Rahmen der Einsatzgemeinschaft noch 
im Rahmen der Vermutung der Bedarfsdeckung Einkommen für sei-
ne Eltern einzusetzen. 

57  Siehe LPK-SGB II-Thie/Schoch § 9 Rdn. 61.

B. Berechnung für Frau A und Herrn A

Herr A Frau A insgesamt
Regelbedarf 353,00 353,00 706,00
Bedarf für Unterkunft 150,00 150,00 300,00
Bedarf für Heizung 25,00 25,00 50,00
Gesamtbedarf 528,00 528,00 1.056,00
Bereinigtes Einkommen 400,00 400,00
Individuelle Bedarfe in % 50,00 50,00 100,00
Einkommensverteilung 200,00 200,00 400,00
Gesamtanspruch 328,00

Alg II
328,00

Alg II
656,00

Herr A und Frau A bilden eine Bedarfsgemeinschaft nach § 7 III 
SGB II. Herr A ist nach § 7 III Nr. 1 SGB II der Ausgangspunkt für 
die Bildung einer Bedarfsgemeinschaft und Frau A ist als Ehefrau 
nach § 7 III Nr. 3 a) SGB II ein Mitglied der Bedarfsgemeinschaft. 
Nach § 9 II 1 SGB II hat Herr A im Rahmen der Einsatzgemein-
schaft sein Einkommen für seine Frau einzusetzen. Herr A und Frau 
A haben jeweils einen eigenen Bedarf von 528,00 € im Monat. Herr 
A setzt im Verhältnis des eigenen Bedarfs zum Gesamtbedarf nach 
§ 9 II 3 SGB II von seinem bereinigten Einkommen 50 % für seine 
Frau und 50 % für sich selbst ein, so dass beide einen Anspruch auf 
Alg II in Höhe von 328,00 € monatlich haben.

Beispiel 9
Herr A (42 Jahre, erwerbsfähig) lebt mit seiner Ehefrau, Frau A 
(40 Jahre, erwerbsfähig), und seinem Sohn A (25 Jahre, erwerbsfä-
hig) zusammen. Der angemessene Bedarf für Unterkunft beträgt 
450,00  € monatlich und der angemessene Bedarf für Heizung 
beträgt 75,00 € monatlich. Herr A, Frau A und Sohn A bilden 
zusammen eine Wohn- und Wirtschaftsgemeinschaft. Herr A übt 
eine Teilzeittätigkeit aus, durch welche er ein bereinigtes Einkom-
men in Höhe von 400,00 € monatlich erzielt. Sohn A geht einer 
Erwerbstätigkeit nach, durch die er ein bereinigtes Einkommen in 
Höhe von 1.000,00 € monatlich erzielt. 

Aufgabe: Prüfen Sie, ob und ggf. in welcher Höhe Einkommen im 
Rahmen der Einsatzgemeinschaft einzusetzen ist?

Es ergeben sich folgende Berechnungen:

A. Berechnung für Sohn A

Sohn A (25 Jahre)
Regelbedarf 391,00
Bedarf für Unterkunft 150,00
Bedarf für Heizung 25,00
Gesamtbedarf 566,00
Bereinigtes Einkommen 1.000,00
Anspruch 0,00
Überschuss 434,00

Sohn A ist 25 Jahre. Damit ist er nach § 7 III Nr. 4 SGB II wegen Voll-
endung des 25. Lebensjahres kein Mitglied der Bedarfsgemeinschaft 
seiner Eltern, sondern er bildet für sich selbst eine Bedarfsgemein-
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schaft. Daher ist bei ihm ein Regelbedarf nach § 20 II 1 SGB II in 
Höhe von 391,00 € zu berücksichtigen. Da er seinen eigenen Bedarf 
in Höhe von 566,00 € im Monat durch sein bereinigtes Einkommen 
in Höhe von 1.000,00 € im Monat decken kann, ist Sohn A nicht hil-
febedürftig. Damit hat er keinen Anspruch auf Leistungen nach dem 
SGB II. Sohn A erzielt sogar einen monatlichen Überschuss in Höhe 
von 434,00 €, den er im Rahmen der Einsatzgemeinschaft nicht für 
seine Eltern einzusetzen hat, da eine Einsatzgemeinschaft zwischen 
Eltern und Kindern, die bereits das 25. Lebensjahr vollendet haben, 
nicht besteht.

Fraglich ist, ob und ggf. in welcher Höhe Sohn A für seine Eltern 
Einkommen im Rahmen der Vermutung der Bedarfsdeckung ein-
zusetzen hat.

Sohn A ist mit seinen Eltern nach § 1589 Satz 1 BGB verwandt. 
Damit hat er für seine Eltern sein Einkommen einzusetzen.
Der Freibetrag nach § 9 V SGB II i. V. m. § 1 II 1 Alg II-V be-
trägt für Sohn A 957,00 € (= Berechnung: 2x 391,00 € + 150,00 € + 
25,00 €). Das bereinigte Einkommen von Sohn A beträgt 1.000,00 € 
im Monat und liegt damit 43,00 € über dem Freibetrag. Von diesem 
Überschuss hat Sohn A 50 % einzusetzen. Damit hat er von seinem 
Einkommen 21,50 € im Monat für seine Eltern im Rahmen der Ver-
mutung der Bedarfsdeckung einzusetzen. 

Somit hat Sohn A zwar nicht im Rahmen der Einsatzgemeinschaft, 
aber im Rahmen der Vermutung der Bedarfsdeckung Einkommen 
für seine Eltern einzusetzen. 

B. Berechnung für Frau A und Herrn A

Herr A Frau A insgesamt
Regelbedarf 353,00 353,00 706,00
Bedarf für Unterkunft 150,00 150,00 300,00
Bedarf für Heizung 25,00 25,00 50,00
Gesamtbedarf 528,00 528,00 1.056,00
Bereinigtes Einkommen
+ Einkommenseinsatz des 
Sohnes A nach § 9 V SGB II i. V. m. 
§ 1 II 1 Alg II-V in Höhe von 21,50 €

400,00

21,50
421,50

Individuelle Bedarfe in % 50,00 50,00 100,00
Einkommensverteilung 210,75 210,75 421,50
Gesamtanspruch 317,25

Alg II
317,25

Alg II
634,50

Herr A und Frau A bilden eine Bedarfsgemeinschaft nach § 7 III 
SGB II. Herr A ist nach § 7 III Nr. 1 SGB II der Ausgangspunkt 
für die Bildung einer Bedarfsgemeinschaft und Frau A ist als Ehe-
frau nach § 7 III Nr. 3 a) SGB II ein Mitglied der Bedarfsgemein-
schaft. Nach § 9 II 1 SGB II hat Herr A im Rahmen der Einsatz-
gemeinschaft sein Einkommen in Höhe von 400,00 € für seine Frau 
einzusetzen. Zusätzlich ist der monatliche Einkommenseinsatz des 
Sohnes A im Rahmen der Vermutung der Bedarfsdeckung nach § 9 
V SGB II i. V. m. § 1 II 1 Alg II-V in Höhe von 21,50 € zu berück-
sichtigen, so dass das monatliche Gesamteinkommen von Herrn A 
421,50 € beträgt. Herr A und Frau A haben jeweils einen eigenen 
Bedarf von 528,00 € im Monat. Das monatliche Gesamteinkommen 

in Höhe von 421,50 € ist im Verhältnis des eigenen Bedarfs zum 
Gesamtbedarf nach § 9 II 3 SGB II zu verteilen, so dass beide einen 
Anspruch auf Alg II in Höhe von 317,25 € monatlich haben.

Beispiel 10
Herr A (42 Jahre, erwerbsfähig) lebt mit seiner Ehefrau, Frau A 
(40 Jahre, erwerbsfähig), und ihrer Tochter A (20 Jahre, Schülerin, 
erwerbsfähig) zusammen. Der angemessene Bedarf für Unterkunft 
beträgt 450,00 € monatlich und der angemessene Bedarf für Hei-
zung beträgt 75,00 € monatlich. Herr A übt eine Teilzeittätigkeit 
aus, durch welche er ein bereinigtes Einkommen in Höhe von 
400,00 € monatlich erzielt. Tochter A ist im 8. Monat schwanger. 
Als Kindergeldberechtigter erhält Herr A das monatliche Kinder-
geld in Höhe von 184,00 € für seine Tochter. 

Aufgabe: Prüfen Sie, ob und ggf. in welcher Höhe Einkommen im 
Rahmen der Einsatzgemeinschaft einzusetzen ist?

Es ergibt sich folgende Berechnung:

Herr A Frau A Tochter A
(20 Jahre)

insgesamt

Regelbedarf 353,00 353,00 313,00 1.019,00
Mehrbedarf 53,21 53,21
Bedarf für Unterkunft 150,00 150,00 150,00 450,00
Bedarf für Heizung 25,00 25,00 25,00 75,00
Gesamtbedarf 528,00 528,00 541,21 1.597,21
Kindergeld 184,00 184,00
Restbedarf 528,00 528,00 357,21 1.413,21
Anwendung des  
§ 9 III 1. Fall SGB II

528,00 528,00 0,00 1.056,00

Bereinigtes Einkommen 400,00 400,00
Individuelle Bedarfe in % 50,00 50,00 0,00 100,00
Einkommensverteilung 200,00 200,00 0,00 400,00
Gesamtbedarf 328,00

Alg II
328,00
Alg II

357,21
Alg II

1.013,21

Herr A, Frau A und Tochter A bilden eine Bedarfsgemeinschaft nach 
§ 7 III SGB II. Herr A ist nach § 7 III Nr. 1 SGB II der Ausgangspunkt 
für die Bildung einer Bedarfsgemeinschaft, Frau A ist als Ehefrau nach 
§ 7 III Nr. 3 a) SGB II und Tochter A ist als Tochter nach § 7 III Nr. 4 
SGB II ein Mitglied der Bedarfsgemeinschaft. Nach § 9 II 1 SGB II 
hat Herr A im Rahmen der Einsatzgemeinschaft sein Einkommen 
für seine Frau und nach § 9 II 2 SGB II im Rahmen der Einsatzge-
meinschaft für seine Tochter einzusetzen. Herr A und Frau A haben 
jeweils einen eigenen Bedarf von 528,00 € im Monat. Bei Tochter A 
ist ein Regelbedarf nach § 20 II 2 Nr. 2 SGB II in Höhe von 313,00 € 
zu berücksichtigen. Zusätzlich ist bei ihr wegen ihrer Schwangerschaft 
ein Mehrbedarf nach § 21 II SGB II in Höhe von 53,21 € (= 313,00 € 
x 17 %) anzuerkennen. Daher beträgt der Bedarf der Tochter 541,21 € 
im Monat. Tochter A verfügt über kein weiteres Einkommen zur Si-
cherung des Lebensunterhalts. Damit wird ihr das monatliche Kin-
dergeld nach § 11 I 4 SGB II zugerechnet. Daher verringert sich der 
monatliche Bedarf der Tochter A von 541,21 € auf 357,21 €. Herr A 
setzt im Verhältnis des eigenen Bedarfs zum gesamten Restbedarf nach 
§ 9 II 3 SGB II von seinem bereinigten Einkommen jeweils 50 % für 
seine Frau und 50 % für sich selbst ein, so dass Frau A und Herr A 
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jeweils einen Anspruch auf Alg II in Höhe von 328,00 € monatlich 
haben. Wegen der Schwangerschaft von Tochter A findet § 9 III 1. Fall 
SGB II Anwendung, so dass Tochter A bei der Einkommensverteilung 
des bereinigten Einkommens von Herrn A im Rahmen der Einsatz-
gemeinschaft nicht zu berücksichtigen ist. Damit hat Tochter A einen 
Anspruch auf Alg II in Höhe von 357,21 € monatlich. 

Somit findet ein Einkommenseinsatz  im Rahmen der Einsatzge-
meinschaft bei einer schwangeren Tochter nicht statt.

Beispiel 11
Herr A (42 Jahre, erwerbsfähig) lebt mit seiner Ehefrau, Frau A 
(40 Jahre, erwerbsfähig), und ihrer Tochter A (20 Jahre, Schülerin, 
erwerbsfähig) zusammen. Der angemessene Bedarf für Unterkunft 
beträgt 600,00 € monatlich und der angemessene Bedarf für Hei-
zung beträgt 100,00 € monatlich. Herr A übt eine Teilzeittätig-
keit aus, durch welche er ein bereinigtes Einkommen in Höhe von 
400,00 € monatlich erzielt. Im Haushalt lebt noch die Tochter von 
Tochter A, Tochter T (1 Jahr). Herr A erhält als Kindergeldbe-
rechtigter das monatliche Kindergeld in Höhe von 184,00 € für 
Tochter A. Auch bezieht Tochter A das monatliche Kindergeld in 
Höhe von 184,00 € für ihre Tochter. Herr A und Frau A beteiligen 
sich an der Pflege und Erziehung ihrer Enkelin. 

Aufgabe: Prüfen Sie, ob und ggf. in welcher Höhe Einkommen im 
Rahmen der Einsatzgemeinschaft einzusetzen ist?

Folgende Berechnungen kommen in Betracht:

1. Möglichkeit:58 

A. Berechnung für Frau A und Herrn A

Herr A Frau A insgesamt
Regelbedarf 353,00 353,00 706,00
Bedarf für Unterkunft 150,00 150,00 300,00
Bedarf für Heizung 25,00 25,00 50,00
Gesamtbedarf 528,00 528,00 1.056,00
Bereinigtes Einkommen 400,00 400,00
Individuelle Bedarfe in % 50,00 50,00 100,00
Einkommensverteilung 200,00 200,00 400,00
Gesamtanspruch 328,00

Alg II
328,00
Alg II

656,00

Herr A und Frau A bilden eine Bedarfsgemeinschaft nach § 7 III 
SGB II. Herr A ist nach § 7 III Nr. 1 SGB II der Ausgangspunkt für 
die Bildung einer Bedarfsgemeinschaft und Frau A ist als Ehefrau nach 
§ 7 III Nr. 3 a) SGB II ein Mitglied der Bedarfsgemeinschaft. Nach § 9 
II 1 SGB II hat Herr A sein Einkommen für seine Frau einzusetzen. 
Herr A und Frau A haben jeweils einen eigenen Bedarf von 528,00 € 

58  Diese Möglichkeit wird von der Bundesagentur für Arbeit bevorzugt (siehe An-
lage 2 zu § 20 SGB II der Durchführungshinweise der Bundesagentur für Arbeit 
für die Anwendung des SGB II). 

 Die Bedarfsgemeinschaften sollten so gebildet werden, wie sie sich auch tatsäch-
lich in der Praxis abspielen. In diesem Beispiel ist es sehr wahrscheinlich, dass 
in der Praxis zum einen Frau A und Herr A zusammen leben und zusammen 
wirtschaften und zum anderen Tochter A und Tochter T. Deshalb sind in diesem 
Beispiel zwei Bedarfsgemeinschaften zu bilden. 

im Monat. Herr A setzt im Verhältnis des eigenen Bedarfs zum Ge-
samtbedarf nach § 9 II 3 SGB II von seinem bereinigten Einkommen 
50 % für seine Frau und 50 % für sich selbst ein, so dass beide jeweils 
einen Anspruch auf Alg II in Höhe von 328,00 € monatlich haben.

B. Berechnung für Tochter A und Tochter T

Tochter A
(20 Jahre)

Tochter T insgesamt

Regelbedarf 391,00 229,00 620,00
Bedarf für Unterkunft 150,00 150,00 300,00
Bedarf für Heizung 25,00 25,00 50,00
Gesamtbedarf 566,00 404,00 970,00
Kindergeld 184,00 184,00 368,00
Gesamtanspruch 382,00

Alg II
220,00

SozG
602,00

Tochter A und Tochter T bilden eine Bedarfsgemeinschaft nach § 7 
III SGB II. Tochter A ist nach § 7 III Nr. 1 SGB II der Ausgangs-
punkt für die Bildung einer Bedarfsgemeinschaft und Tochter T ist 
als Tochter nach § 7 III Nr. 4 SGB II ein Mitglied der Bedarfsge-
meinschaft. Bei Tochter A ist ein monatlicher Regelbedarf nach § 20 
II 1 SGB II in Höhe von 391,00 € und für Tochter T nach § 23 Nr. 1 
1. Fall SGB II in Höhe von 229,00 € zu berücksichtigen. Tochter A 
hat einen monatlichen Bedarf in Höhe von 566,00 €59 und Tochter T 
in Höhe von 404,00 €. Sowohl Tochter A als auch Tochter T ist das 
monatliche Kindergeld in Höhe von 184,00 € nach § 11 I 4 SGB II 
zuzurechnen. Damit hat Tochter A einen Anspruch auf Alg II in 
Höhe von 382,00 € monatlich und Tochter T einen Anspruch auf 
Sozialgeld in Höhe von 220,00 € monatlich. 

2. Möglichkeit60: 

A. Berechnung für Frau A, Herrn A und Tochter A

Herr A Frau A Tochter A
(20 Jahre)

insgesamt

Regelbedarf 353,00 353,00 313,00 1.019,00
Bedarf für Unterkunft 150,00 150,00 150,00 450,00
Bedarf für Heizung 25,00 25,00 25,00 75,00
Gesamtbedarf 528,00 528,00 488,00 1.544,00
Kindergeld 184,00 184,00
Restbedarf 528,00 528,00 304,00 1.360,00
Anwendung des § 9 III 
2. Fall SGB II

528,00 528,00 0,00 1.056,00

Bereinigtes Einkommen 400,00 400,00
Individuelle Bedarfe in % 50,00 50,00 0,00 100,00
Einkommensverteilung 200,00 200,00 0,00 400,00
Gesamtbedarf 328,00

Alg II
328,00
Alg II

304,00
Alg II

960,00

59  Bei Tochter A ist ein Mehrbedarf wegen Alleinerziehung nach § 21 III Nr. 1 
SGB II nicht zu berücksichtigen. Laut Beispiel beteiligen sich Herr A und Frau A 
an der Pf lege und Erziehung von ihrer Enkelin, so dass ein Mehrbedarf wegen 
Alleinerziehung nicht in Betracht kommt. 

60  Nach dem Gesetz wäre auch diese Möglichkeit denkbar. Aber die erste Möglich-
keit ist vorzuziehen (siehe FN 58). 
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Herr A, Frau A und Tochter A bilden eine Bedarfsgemeinschaft 
nach § 7 III SGB II. Herr A ist nach § 7 III Nr. 1 SGB II der Aus-
gangspunkt für die Bildung einer Bedarfsgemeinschaft, Frau A ist als 
Ehefrau nach § 7 III Nr. 3 a) SGB II und Tochter A ist als Tochter 
nach § 7 III Nr. 4 SGB II ein Mitglied der Bedarfsgemeinschaft. 
Nach § 9 II 1 SGB II hat Herr A im Rahmen der Einsatzgemein-
schaft sein Einkommen für seine Frau und nach § 9 II 2 SGB II im 
Rahmen der Einsatzgemeinschaft für seine Tochter A einzusetzen. 
Herr A und Frau A haben jeweils einen eigenen Bedarf von 528,00 € 
im Monat. Bei Tochter A ist ein Regelbedarf nach § 20 II 2 Nr. 2 
SGB II in Höhe von 313,00 € zu berücksichtigen. Daher beträgt der 
Bedarf von Tochter A 488,00 € im Monat. Dieser Bedarf ist um das 
monatliche Kindergeld in Höhe von 184,00 € zu reduzieren, so dass 
der Restbedarf von Tochter A 304,00 € im Monat beträgt. Herr A 
setzt im Verhältnis des eigenen Bedarfs zum Restbedarf nach § 9 II 3 
SGB II von seinem bereinigten Einkommen jeweils 50 % für seine 
Frau und 50 % für sich selbst ein, so dass Frau A und Herr A jeweils 
einen Anspruch auf Alg II in Höhe von 328,00 € monatlich haben. 
Wegen der Betreuung ihrer Tochter T findet § 9 III 2. Fall SGB II 
Anwendung, so dass Tochter A bei der Einkommensverteilung des 
bereinigten Einkommens von Herrn A im Rahmen der Einsatzge-
meinschaft nicht zu berücksichtigen ist. Damit hat Tochter A einen 
Anspruch auf Alg II in Höhe von 304,00 € monatlich. 

Somit findet ein Einkommenseinsatz  im Rahmen der Einsatzge-
meinschaft von Eltern auf ihre Kinder nicht statt, die ein eigenes 
Kind haben und ihr eigenes Kind bis zur Vollendung des sechsten 
Lebensjahres betreuen.61

B. Berechnung für Tochter T nach dem 3. Kapitel SGB XII62

Tochter T
Regelbedarf 229,00
Bedarf für Unterkunft 150,00
Bedarf für Heizung 25,00
Gesamtbedarf 404,00
Kindergeld 184,00
Gesamtanspruch 220,00

HzL

Es gibt keine Möglichkeit, dass Tochter T ein Mitglied der Bedarfs-
gemeinschaft von Herrn A, Frau A und Tochter A wird, da keine 
Bedarfsgemeinschaft über drei Generationen gebildet werden kann.

Damit hat Tochter T keinen Anspruch auf Leistungen nach dem 
SGB II, sondern für sie ist das 3. Kapitel SGB XII maßgeblich. So-

61  Der Sinn und Zweck von § 9 III 2. Fall SGB II entspricht dem des § 9 III 1. Fall 
SGB II (siehe oben). Es geht darum, der Tochter eine gewisse Selbstständigkeit 
und finanzielle Unabhängigkeit von den Eltern zu ermöglichen.

62  Tochter T erhält Leistungen nach dem 3. Kapitel SGB XII. Damit ist für Toch-
ter T das Sozialamt zuständig. Somit werden nach dieser Lösung zwei Akten 
geführt. Die eine Akte, die für Herrn A, Frau A und Tochter A als Bedarfsge-
meinschaft angelegt wird, wird vom Jobcenter bearbeitet, die andere Akte, die 
für Tochter T angelegt wird, wird vom Sozialamt bearbeitet. Die Aktenbear-
beitung durch zwei unterschiedliche Träger, zum einen durch den Jobcenter und 
zum anderen durch das Sozialamt, ist ein weiterer Grund dafür, sich der ersten 
Möglichkeit der Bildung von zwei Bedarfsgemeinschaften anzuschließen, nach 
welcher zwar auch zwei Akten existieren, aber beide Akten vom Jobcenter ge-
führt werden. 

mit hat Tochter T einen Anspruch auf HzL in Höhe von 220,00 € 
monatlich. 

Beispiel 12
Herr A (42 Jahre, erwerbsfähig) lebt mit seiner Ehefrau, Frau A 
(40 Jahre, erwerbsfähig) zusammen. Der Bruder von Frau A, Herr B 
(56 Jahre, erwerbsfähig), lebt auch noch im Haushalt. Herr A, Frau A 
und Herr B bilden eine Wohn- und Wirtschaftsgemeinschaft. Der 
angemessene Bedarf für Unterkunft beträgt 450,00 € monatlich und 
der angemessene Bedarf für Heizung beträgt 75,00 € monatlich. 
Herr A übt eine Teilzeittätigkeit aus, durch die er ein bereinigtes 
Einkommen in Höhe von 400,00 € monatlich erzielt. Herr B erzielt 
ein bereinigtes Einkommen von 1.000,00 € im Monat. 

Aufgabe: Prüfen Sie, ob und ggf. in welcher Höhe Einkommen im 
Rahmen der Einsatzgemeinschaft einzusetzen ist?

Es ergeben sich folgende Berechnungen:

A. Berechnung für Herrn B

Herr B (Bruder)
Regelbedarf 391,00
Bedarf für Unterkunft 150,00
Bedarf für Heizung 25,00
Gesamtbedarf 566,00
Bereinigtes Einkommen 1.000,00
Anspruch 0,00
Überschuss 434,00

Geschwister können nicht Mitglieder einer Bedarfsgemeinschaft 
sein. Auch können Geschwister nicht Mitglieder einer Einsatz-
gemeinschaft sein. Daher bildet Herr B als erwerbsfähiger Leis-
tungsberechtigter nach § 7 III Nr. 1 SGB II für sich selbst eine Be-
darfsgemeinschaft. Damit ist bei ihm ein monatlicher Regelbedarf 
nach § 20 II 1 SGB II in Höhe von 391,00 € zu berücksichtigen. 
Da er seinen eigenen Bedarf in Höhe von 566,00 € im Monat durch 
sein bereinigtes Einkommen in Höhe von 1.000,00 € im Monat 
decken kann, ist Herr B nicht hilfebedürftig. Damit hat er keinen 
Anspruch auf Leistungen nach dem SGB II. Herr B erzielt sogar 
einen monatlichen Überschuss in Höhe von 434,00 €, den er im 
Rahmen einer Einsatzgemeinschaft nicht für seine Schwester ein-
zusetzen hat, da eine Einsatzgemeinschaft zwischen Geschwistern 
gerade nicht besteht.

Fraglich ist, ob und ggf. in welcher Höhe Herr B sein Einkommen im 
Rahmen der Vermutung der Bedarfsdeckung für seine Schwester und 
ihren Ehemann einzusetzen hat.

Herr B ist mit seiner Schwester nach § 1589 Satz 2 BGB in der 
Seitenlinie verwandt und mit Herrn A nach § 1590 Satz 1 BGB ver-
schwägert. Damit hat Herr B sein Einkommen für seine Schwester 
und ihren Ehemann einzusetzen.
Der Freibetrag nach § 9 V SGB II i. V. m. § 1 II 1 Alg II-V be-
trägt für Herrn B 957,00 € (= Berechnung: 2x 391,00 € + 150,00 € 
+ 25,00  €). Das bereinigte Einkommen von Herrn B beträgt 
1.000,00 € im Monat und liegt damit 43,00 € über dem Freibetrag. 
Von diesem Überschuss hat Herr B 50 % einzusetzen. Damit hat 
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er von seinem Einkommen 21,50 € im Monat für seine Schwester 
und ihren Ehemann im Rahmen der Vermutung der Bedarfsde-
ckung einzusetzen. 
Somit hat Herr B zwar nicht im Rahmen einer Einsatzgemeinschaft, 
aber im Rahmen der Vermutung der Bedarfsdeckung Einkommen 
für seine Schwester und ihren Ehemann einzusetzen. 

B. Berechnung für Frau A und Herrn A

Herr A Frau A insgesamt

Regelbedarf 353,00 353,00 706,00

Bedarf für Unterkunft 150,00 150,00 300,00

Bedarf für Heizung 25,00 25,00 50,00

Gesamtbedarf 528,00 528,00 1.056,00

Bereinigtes Einkommen
+ Einkommenseinsatz des Herrn 
B nach § 9 V SGB II i. V. m. § 1 II 1 
Alg II-V in Höhe von 21,50 €

400,00

21,50
421,50

Individuelle Bedarfe in % 50,00 50,00 100,00

Einkommensverteilung 210,75 210,75 421,50

Gesamtanspruch 317,25
Alg II

317,25
Alg II

634,50

Herr A und Frau A bilden eine Bedarfsgemeinschaft nach § 7 III 
SGB II. Herr A ist nach § 7 III Nr. 1 SGB II der Ausgangspunkt für 
die Bildung einer Bedarfsgemeinschaft und Frau A ist als Ehefrau 
nach § 7 III Nr. 3 a) SGB II ein Mitglied der Bedarfsgemeinschaft. 
Nach § 9 II 1 SGB II hat Herr A im Rahmen der Einsatzgemein-
schaft sein monatliches Einkommen in Höhe von 400,00 € für seine 
Frau einzusetzen. Zusätzlich ist der monatliche Einkommensein-
satz des Herrn B im Rahmen der Vermutung der Bedarfsdeckung 
nach § 9 V SGB II i. V. m. § 1 II 1 Alg II-V in Höhe von 21,50 € 
zu berücksichtigen, so dass das monatliche Gesamteinkommen von 
Herrn A und Frau A 421,50 € beträgt. Herr A und Frau A haben 
jeweils einen eigenen Bedarf von 528,00 € im Monat. Das monatliche 
Gesamteinkommen in Höhe von 421,50 € ist im Verhältnis des eige-
nen Bedarfs zum Gesamtbedarf nach § 9 II 3 SGB II zu verteilen, so 
dass beide jeweils einen Anspruch auf Alg II in Höhe von 317,25 € 
monatlich haben.

Beispiel 13
Herr A (42 Jahre, erwerbsfähig) lebt mit seiner Ehefrau, Frau A 
(40  Jahre, erwerbsfähig) zusammen. Der Vater von Frau A, 
Herr V (64 Jahre, erwerbsfähig), lebt auch noch im Haushalt. 
Herr A, Frau A und Herr V bilden eine Haushaltsgemeinschaft. 
Der angemessene Bedarf für Unterkunft beträgt 450,00 € mo-
natlich und der angemessene Bedarf für Heizung beträgt 75,00 € 
monatlich. Herr A übt eine Teilzeittätigkeit aus, durch die er ein 
bereinigtes Einkommen in Höhe von 400,00 € monatlich erzielt. 
Herr V verfügt über eine Altersrente in Höhe von 1.000,00 € im 
Monat. 

Aufgabe: Prüfen Sie, ob und ggf. in welcher Höhe Einkommen im 
Rahmen der Einsatzgemeinschaft einzusetzen ist?

Es ergeben sich folgende Berechnungen:

A. Berechnung für Herrn V nach dem 3. Kapitel SGB XII

Herr V (Vater)
Regelbedarf 391,00
Bedarf für Unterkunft 150,00
Bedarf für Heizung 25,00
Gesamtbedarf 566,00
Bereinigtes Einkommen 1.000,00
Anspruch 0,00
Überschuss 434,00

Herr A und Frau A können mit Herrn V keine Bedarfsgemeinschaft 
bilden. Auch besteht zwischen ihnen keine Einsatzgemeinschaft. 

Herr V verfügt über eine monatliche Altersrente. Daher kommt ein 
Anspruch auf Leistungen nach dem SGB II wegen § 7 IV 1 SGB II 
nicht in Betracht. Nach § 7 IV 1 SGB II erhält Leistungen nach diesem 
Buch nicht, wer eine Rente wegen Alters bezieht. Damit könnte aber 
ein Anspruch auf Leistungen nach dem SGB XII in Betracht kommen. 

Herr V hat einen eigenen Bedarf in Höhe von 566,00 € im Monat, 
den er durch seine monatliche Altersrente in Höhe von 1.000,00 € 
decken kann. Daher ist Herr V nicht hilfebedürftig. Damit hat er 
keinen Anspruch auf Leistungen nach dem SGB XII. Herr V erzielt 
sogar einen Überschuss in Höhe von 434,00 €.

Fraglich ist, ob und ggf. in welcher Höhe Herr V sein Einkommen im 
Rahmen der Vermutung der Bedarfsdeckung für seine Tochter und 
ihren Ehemann einzusetzen hat.

Herr V ist mit seiner Tochter nach § 1589 Satz 1 BGB verwandt und 
mit Herrn A nach § 1590 Satz 1 BGB verschwägert. Damit hat Herr 
V sein Einkommen für seine Tochter und ihren Ehemann einzusetzen.
Der Freibetrag nach § 9 V SGB II i. V. m. § 1 II 1 Alg II-V beträgt für 
Herrn V 957,00 € (= Berechnung: 2x 391,00 € + 150,00 € + 25,00 €). 
Das bereinigte Einkommen von Herrn V beträgt 1.000,00 € im Mo-
nat und liegt damit 43,00 € über dem Freibetrag. Von diesem Über-
schuss hat Herr V 50 % einzusetzen. Damit hat er von seinem Ein-
kommen 21,50 € im Monat für seine Tochter und ihren Ehemann im 
Rahmen der Vermutung der Bedarfsdeckung einzusetzen. 

Somit hat Herr V im Rahmen der Vermutung der Bedarfsdeckung 
Einkommen für seine Tochter und ihren Ehemann einzusetzen. 

B. Berechnung für Frau A und Herrn A

Herr A Frau A insgesamt
Regelbedarf 353,00 353,00 706,00
Bedarf für Unterkunft 150,00 150,00 300,00
Bedarf für Heizung 25,00 25,00 50,00
Gesamtbedarf 528,00 528,00 1.056,00
Bereinigtes Einkommen
+ Einkommenseinsatz des Herrn 
V nach § 9 V SGB II i. V. m. § 1 II 1 
Alg II-V in Höhe von 21,50 €

400,00

21,50
421,50

Individuelle Bedarfe in % 50,00 50,00 100,00
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Der Verwaltungssprache ergeht es wie anderen Fachsprachen: sie unter-
liegt einem ständigen Wandel. Neue Fragestellungen, Gegenstände, 
Sachverhalte, Methoden, Erfahrungen und Erkenntnisse bringen neue 
Begriffe hervor oder nutzen vorhandene Begriffe. Alte Fachausdrücke ver-
schwinden. Die neuen oder mit verändertem Inhalt verwendeten Begriffe 
entstehen in Deutschland oder entstammen europarechtlichen Vorgaben. 
Sie gehen in die Gesetzgebung und in das Verwaltungshandeln ein und 
machen auch nicht vor angelsächsischen Termini halt. Das hier und in den 
folgenden Heften abgedruckte Glossar will dem Leser aktuelle und bedeut-
same neue Wortprägungen erklären.

Bürger oder Kunde?

Im Zeitalter des Absolutismus bis hinein in die konstitutionelle Mo-
narchie und bis zu ihrem Ende 1918 in Deutschland war der Ein-
wohner Untertan. Daran konnte auch ein aufgeklärter Philosoph wie 
Immanuel Kant (1724–1804) mit seiner Vorstellung eines mündigen 
Bürgers nichts ändern. Erst mit Errichtung der sog. Weimarer Repu-
blik (1918–1933) wurde der Boden für den mündigen Bürger bereitet. 
Er war nicht mehr so obrigkeitsgläubig, informierte sich über Staat, 
Gesellschaft und Wirtschaft, dachte mit und traf eigene Entschei-
dungen. Doch Kleinbürgertum und instabile Verhältnisse begleiteten 
seine Entwicklung. Das verbrecherische Nazi-Regime (1933–1945) 
machte ihn zum gleichgeschalteten Volksgenossen. Erst Jahrzehnte 
später kam das Bild des mündigen Bürgers in der Bundesrepublik 
Deutschland wieder hoch, verstanden als selbstbestimmter und ver-
antwortlich handelnder Mit-, Staats- und Wahlbürger. 
Unter dem Einfluss des angloamerikanischen New Public Manage-
ment, einer wissenschaftlichen Disziplin aus den 1980/90er-Jahren, 
wurde der von der Bürokratie administrierte Bürger zum Kunden 
stilisiert. Staatliche und kommunale Verwaltungen, die man als Un-
ternehmen qualifizierte, sollten sich an privat- und marktwirtschaft-
lichen Kriterien orientieren und kundenfreundlich agieren. Dahinter 
verbarg sich das Konzept eines politikfreien Verwaltungshandelns, 
das sachlich und fachlich von technokratisch geschulten Managern 
ausgeübt wird. Der Kunde ist gewissermaßen König. 

Der Öffentlichen Betriebswirtschaftslehre verdanken wir bereits 
seit den 1960/70er Jahren – allerdings in deutscher Sprache und 
deshalb wohl weniger diskutiert und adaptiert – Verbesserungsvor-
schläge, wie man Bürger als Kunden behandelt; nicht wie man sie 
zu Kunden überhöht. Letzteres ist der Fall, wenn man den Kunden 
als den entscheidenden Akteur sieht. Von Samuel Moore Walton 
(1918–1992), dem legendären Gründer des weltgrößten Handelsun-
ternehmens Wal-Mart, soll der Spruch stammen: „Es gibt nur einen 
Boss. Den Kunden. Jeden in der Firma kann er feuern, vom Chef 
abwärts. Indem er sein Geld woanders ausgibt.“ Mit solchen Kunden 
müssen Behörden nicht rechnen. Öffentliche Verwaltungen und ihre 
zu erbringenden Dienstleistungen stehen in Deutschland unter dem 
Gesetzesvorbehalt, das heißt sie werden nur aufgrund eines Gesetzes 
tätig und sind nicht abhängig von Kundenwünschen, auch nicht von 
entgeltlicher Nachfrage. Zwischen Behörden und Bürgern sollte – 
anders als früher – ein partnerschaftliches Verhältnis bestehen; keine 
Instrumentalisierung derart, dass „der Ober den Unter sticht.“ Nicht 
„Bürger oder Kunde?“ sollte es deshalb heißen, sondern „Bürger und 
Kunde“ wäre die Antwort für ein gedeihliches Zusammenwirken. 

EU-Bürokratie

Im Verständnis der Öffentlichkeit ist EU-Bürokratie identisch mit 
der Mammutverwaltung der Europäischen Kommission in Brüssel. 
Daneben bestehen kleine, in ihrem bürokratischen Potenzial nicht 
zu unterschätzende Verwaltungen sowohl des Europaparlaments mit 
einem Generalsekretariat in Luxemburg und Abgeordnetenbüros in 
Brüssel und Straßburg als auch des Europäischen Rats der Staats- 
und Regierungschefs sowie des Rats der Europäischen Union, der die 
Fachminister zusammen führt. 
Obwohl mit dem Vertrag von Lissabon 2004 für die EU-Gesetzge-
bung das Mitentscheidungsverfahren eingeführt worden ist, bei dem 
EU-Parlament und EU-Mitgliedstaaten gleichwertig sind, verfügt 
das EU-Parlament nach wie vor weder über das Initiativrecht (es 
kann selbst keine Gesetze vorschlagen, nur die Kommission dazu 
auffordern) noch besitzt es ein originäres Budgetrecht. Dem schwa-
chen Parlament für die Europäische Gemeinschaft (Slogan: Einheit 
und Vielfalt) stehen machtpolitisch starke Regierungen und die EU-
Kommission mitsamt der EU-Bürokratie in Brüssel gegenüber. Von 
dort stammen (nach Zählung der Kommission Ende 2012) 9576 
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Einkommensverteilung 210,75 210,75 421,50
Gesamtanspruch 317,25

Alg II
317,25

Alg II
634,50

Herr A und Frau A bilden eine Bedarfsgemeinschaft nach § 7 III 
SGB II. Herr A ist nach § 7 III Nr. 1 SGB II der Ausgangspunkt für 
die Bildung einer Bedarfsgemeinschaft und Frau A ist als Ehefrau 
nach § 7 III Nr. 3 a) SGB II ein Mitglied der Bedarfsgemeinschaft. 
Nach § 9 II 1 SGB II hat Herr A im Rahmen der Einsatzgemein-
schaft sein Einkommen in Höhe von 400,00 € im Monat für seine 
Frau einzusetzen. Zusätzlich ist der monatliche Einkommenseinsat-

zes des Herrn V im Rahmen der Vermutung der Bedarfsdeckung 
nach § 9 V SGB II i. V. m. § 1 II 1 Alg II-V in Höhe von 21,50 € 
zu berücksichtigen, so dass das monatliche Gesamteinkommen von 
Herrn A und Frau A 421,50 € beträgt. Herr A und Frau A haben 
jeweils einen eigenen Bedarf von 528,00 € im Monat. Das monatliche 
Gesamteinkommen in Höhe von 421,50 € ist im Verhältnis des eige-
nen Bedarfs zum Gesamtbedarf nach § 9 II 3 SGB II zu verteilen, so 
dass beide jeweils einen Anspruch auf Alg II in Höhe von 317,25 € 
monatlich haben.

 Fortsetzung folgt

Peter Eichhorn*

ABC – Glossar – XYZ

* Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Peter Eichhorn, Emeritus der Universität Mannheim, ist 
Präsident der SRH Hochschule Berlin.
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EU-Verordnungen und 1989 Richtlinien. Das Bundesjustizministe-
rium räumt ein, dass 84 Prozent der in Deutschland geltenden Ge-
setze von der EU beeinflusst sind. Unmittelbare Adressaten bilden 
die Mitgliedstaaten der Europäischen Union – und keineswegs eine 
europäische Öffentlichkeit oder ein europäisches Volk als Wahlkör-
per im Sinne des Demokratieprinzips „one man one vote“.
Anfangs sorgte die EU-Bürokratie nach liberalem Vorbild für eine 
Binnenmarktpolitik mit offenen Grenzen und Transparenz bis zur 
Freizügigkeit im Bereich der Dienstleistungen. Inzwischen nimmt 
die Regulierungspolitik mit diffizilen Auflagen, Standards, Maßstä-
ben, Restriktionen und Regel-Ausnahme-Tatbeständen überhand. 
Interessengesteuerte Interventionen führen zu den bekannten Aus-
wüchsen bei Agrarsubventionen, Gurkenkrümmung, Chemikalien-
Richtlinien, Traktorsitzformen, Glühbirnenverboten, durchfluss-
hemmenden Duschköpfen usw. Die Erfolge der Lobbyisten sind 
kaum zählbar. (Der genannte Slogan hat offenbar ausgedient und 
müsste jetzt heißen: Einfalt und Vielheit.)
Dem von der EU-Bürokratie regierten Staatenbund lässt sich nur 
Einhalt gebieten, wenn man sich dessen Idee einer europäischen In-
tegration in Freiheit und Frieden vergegenwärtigt zum Zwecke von 
mehr Wohlstand und innerer und äußerer Sicherheit. Die Europäische 
Union sollte das Europaparlament stärken. Als europäische Legislative 
müsste das Parlament das Recht haben, die europäische Exekutive (Rat 
mit Regierungen der Mitgliedstaaten und Kommission mit EU-Bü-
rokratie) zu kontrollieren. Das heißt nicht, dass das Solidaritätsprinzip 
ausgehebelt wird. Es sollte vielmehr realiter zur Geltung kommen, in-
dem das Europaparlament für die Rahmengesetzgebung und die Parla-
mente der Mitgliedstaaten für die Ausführungsgesetzgebung zuständig 
sind. Details und Spezifika oblägen dann der nationalen Rechtsetzung. 
Eine EU-Entbürokratisierung wäre die Folge, denn die politischen und 
administrativen Einzelheiten und Besonderheiten würden nicht mehr 
auf EU-Ebene festgelegt, sondern in den Mitgliedstaaten. 

Regionalismus

Dieses neuzeitliche Wort steht für ein hergebrachtes Anliegen ei-
ner historisch, sprachlich und kulturell verbundenen Gemeinschaft, 
sich als Volk und Staat mit eigenen Interessen, eigenen Souveräni-
tätsrechten und eigenem Hoheitsgebiet zu identifizieren. Im Un-
terschied zum Imperialismus, bei dem eine Großmacht ihren Herr-
schafts- und Einflussbereich ausdehnt, will der Regionalismus für 
eine räumlich begrenzte Minderheit politische Macht bündeln. Fö-
derativ strukturierte Staaten nehmen darauf Rücksicht (manchmal 
bis hin zu regionalistischen Forderungen respektive Übertreibungen, 
wenn die Gliedstaaten separatistische Gesetzgebungskompetenzen, 
Regierungen und Gerichte beanspruchen).
Viele Zentralstaaten sehen sich mit Regionalismus konfrontiert. Ak-
tuelle Beispiele in der EU sind die Flamen und Wallonen in Belgien, 
die Lombarden, Sardinier und Venetier in Italien, die Basken und 
Katalonier in Spanien und die Schotten im Vereinigten Königreich; 
außerhalb der EU beispielsweise die Kurden in der Türkei. Diese 
Minderheiten streben teils nach Autonomie innerhalb des Staates, 
teils nach Loslösung vom Staat. Das Spektrum an Unabhängigkeit 
vom Zentralstaat ist breit und reicht von der eigenen Schul- und 
Amtssprache, Kulturhoheit und Glaubensfreiheit über eigene Regio-
nalparlamente und Regierungsgewalt bis hin zu eigener Besteuerung, 
Währung und Militarisierung. Dann streitet man nicht mehr um bo-
denständig und landschaftlich geprägte Heimatliebe und Provinzia-
lisierung, sondern um politischen und wirtschaftlichen Separatismus.

Für die Europäische Union stellen sich Fragen, ob und inwieweit 
ein solch neuer Staat EU-Mitgliedstaat ist oder wird, dem Euro-
Raum angehört, wie die Wirtschaftsleistung zu- oder abnimmt, 
welche Binnen- und Außenbeziehungen sich verändern. Liegt eine 
Entwicklung zu verkleinerten Nationalstaaten vor und könnte durch 
Desintegration die übergreifende europäische Wertegemeinschaft 
leiden? Würde der Regionalismus die einzelstaatliche Demokratie 
stärken, den europäischen Staatenbund vielleicht aber schwächen? 
Welchen Wandel erlebt das Staats- und Souveränitätsverständnis? 
Wie reagiert die Bevölkerung, allen Gruppen und Schichten voran 
die Jugend, auf Regionalismus in Anbetracht der Globalisierung?
Eins muss man dem Regionalismus zugute halten. Seine identitäts-
stiftende Wirkung auf die eigene Minderheit hat zur Folge, dass dort 
Bürgerbeteiligungen und politische Legitimität wachsen, Eigen-
schaften, die anderswo verloren zu gehen scheinen. Es kann aller-
dings die privilegierte Gemeinschaft ihrerseits kleinere Gruppen an 
den Rand drängen oder ausschließen, so dass der Regionalismus Sub-
grenzen zieht. Die jüngere Geschichte hat abschreckende Beispiele 
parat. Im Wege der Regionalisierung Jugoslawiens entstanden in den 
1990er Jahren sieben neue Staaten, etwa zur gleichen Zeit zerfiel die 
Sowjetunion in 15 neue Staaten, 2011 spaltete sich der Südsudan 
vom Sudan ab und 2014 wurde die Krim von Russland annektiert. 
Die Folgen? Die neuen homogenen Majoritäten und kleinere Volks-
gruppen bekämpfen sich gegenseitig, manchmal friedlich, manchmal 
mit Gewalt. 

Sozialpartnerschaft

Tarifparteien bzw. Tarifvertragsparteien vertreten Interessen ih-
rer Mitglieder bei der Bewahrung und Förderung der Arbeits- und 
Wirtschaftsbedingungen. Dazu zählen insbesondere Arbeitskampf 
mit Streik (seitens der Arbeitnehmer) und Aussperrung (seitens der 
Arbeitgeber), Verhandlungen und Abschluss von Tarifverträgen. 
Als Synonym hat sich der Begriff Sozialpartnerschaft eingebürgert. 
Ganz richtig ist dies aber nicht, denn darunter versteht man Verbän-
de, die unterschiedliche Positionen kooperativ zu regeln suchen. Mit 
Tarifparteien verknüpft man den Konflikt, mit Sozialpartnerschaft 
den Konsens. Der Deutsche Beamtenbund als Verband der Beamten 
ist ein Sozialpartner, keine Tarifpartei. Er ist nicht tariffähig, Streik 
scheidet nach der Rechtslage in Deutschland für Beamte aus.
Sozialpartnerschaft bedeutet, dass die sozialen Gegenspieler der-
selben Zielsetzung folgen, sie aber auf verschiedene Art und Weise 
erreichen wollen. Sozialpartner sind Partner, nicht Gegner. Sozial-
partner im öffentlichen Dienst spielen arbeitsteilige Rollen, zum 
einen als Dienstherren, zum anderen als Dienstnehmer. Wenn sie 
verhandeln, ist es das gemeinsame Ziel, die Verfassung (gemäß De-
mokratie-, Rechtsstaats-, Sozialstaats-, und Umweltschutzprinzip) 
zu verwirklichen und die Verwaltung entsprechend zu organisieren. 
Über Ausmaß, Struktur, Qualifikation, Bezahlung und andere Be-
dingungen einigen sich Sozialpartner gütlich.
Das Problem der öffentlichen Sozialpartnerschaft liegt anderswo. Auf 
beiden Seiten gibt es keine homogene Gruppierung. Bund, Länder, 
Gemeinden, Gemeindeverbände, andere Körperschaften, auch An-
stalten und Stiftungen öffentlichen Rechts sind äußerst unterschied-
liche Dienstherren. Nicht minder heterogen erweist sich die Zusam-
mensetzung der Beamten in zig Laufbahngruppen. Erst müssen sich 
beide Seiten untereinander abstimmen, bevor sie dem Sozial partner 
gegenübertreten. Gestritten wird insofern im Vorfeld der Sozialpart-
nerschaft, sie selbst zielt eher auf harmonische Beschlüsse.
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Fallbearbeitungen

A. Vorbemerkung

1.  Dieser Fall** wurde als Klausuraufgabe vom Prüfungsausschuss für 
den höheren allgemeinen Verwaltungsdienst beim Ministerium für 
Inneres und Kommunales des Landes Nordrhein-Westfalen in der 
Staatsprüfung 2013 der Verwaltungsreferendare gestellt. 

2.  Die erste Aufgabe bezog sich auf die Prüfung der Erfolgsaussicht 
einer Klage gegen einen Rückforderungsbescheid, was auch von den 

FHöV-Studierenden geleistet werden muss. Dazu wurde noch die 
Formulierung des Entscheidungstenors verlangt. Schließlich waren 
Ausführungen zur Übermittlung des verwaltungsgerichtlichen Urteils 
erforderlich.

3.  In der zweiten Aufgabe war – bei erfolgreicher Klage – aus Sicht 
der Behörde gutachtlich zu prüfen, wie der Darlehensbetrag gleich-
wohl zurückerlangt werden kann und wie die Entscheidung abzu-
fassen ist. 

B. Sachverhalt

Herrn
Direktor Dr. Thomas Grebbker Stefansplatz 1
Reuterstr. 14
58057 Langroth Tel. (0235) 60-0
 Fax (0235) 60-6540

Fachbereich Sachbearbeiter Durchwahl Unser Zeichen Datum
Kultur und Sport  Herr Holtberg (0235) 60-6543 05.08.2013

Subvention für Ihr Privattheater „Rheinisches Panoptikum“
Bewilligungsbescheid vom 04.04.2013

Rückforderungsbescheid

Sehr geehrter Herr Dr. Grebbker,

mit Bescheid vom 04.04.2013 wurde aus Mitteln der städtischen Kulturförderung für das von Ihnen geleitete und in Ihrem Eigentum befind-
liche Theater „Westfälisches Panoptikum“ eine Subvention in Form eines zinslosen Darlehens in Höhe von 60.000 EUR gewährt, das Ihnen 
am 10.04.2013 überwiesen wurde. Das gesamte Darlehen hat eine Laufzeit von zunächst drei Jahren und soll dann schrittweise mit jährlich 
20.000 EUR getilgt werden. Grundlage für die Bewilligung waren die „Richtlinien zur Förderung der rheinischen Heimatkultur und des rhei-
nischen Brauchtums“, die der Stadtrat am 01.02.2012 beschlossen und einen entsprechenden Haushaltsansatz bereitgestellt hatte.
In den Richtlinien heißt es auszugsweise:

 § 1  Zur Bewahrung und Pflege der rheinischen kulturellen Identität gewährt die Stadt Langroth zinslose Darlehen an im Stadtgebiet 
ansässige …

  …
  4. private Theater, Kabaretts und ähnliche Kleinkunstbühnen.

 § 5  Empfänger nach § 1 Ziff. 4 müssen sich verpflichten, die Darlehen ausschließlich zur Finanzierung von solchen Inszenierungen zu 
verwenden, die von rheinischen Autoren stammen oder Themen der rheinischen Geschichte oder Gegenwart behandeln. Dabei ist 
sicherzustellen, dass solche Inszenierungen einen überwiegenden Anteil am Spielplan haben.

 § 7  Bei Verstößen gegen § 5 kann das gewährte Darlehen unverzüglich zurückverlangt werden.

Anlass für die Bewilligung war Ihr Förderungsantrag vom 01.03.2013, in dem Sie ausdrücklich die genannten Richtlinien anerkannten und 
angegeben haben, durch den Spielplan Ihres Theaters insbesondere Stücke aus dem Kulturerbe der Stadt Langroth wiedererwecken zu wollen.

Hermann Wilhelm*

Alles nur „rheinisches Theater“?
– Fallbearbeitung im Fach Allgemeines Verwaltungsrecht und Verwaltungsprozessrecht –

* Regierungsdirektor a.D. Dr. Hermann Wilhelm lehrte an der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung des Landes Nordrhein-Westfalen.
**  Verfasser dankt Herrn Regierungsdirektor a.D. Manfred Möller für die freundliche Zustimmung zur Verwendung und Weiterentwicklung des Sachverhalts.
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Wie Sie bei einem Gespräch mit dem Unterzeichner am 30.07.2013 einräumten, haben Sie den Förderbetrag jedoch unter anderem zur 
Beschaffung einer neuen Bestuhlung Ihres Theaters und für eine dringende Dachreparatur ausgegeben. Außerdem stammen von den 6 im 
Spielplan für die Saison 2013/14 angekündigten und zum Teil auch schon aufgeführten Stücken 5 von Autoren aus Bayern und dem Ausland 
und haben keinerlei Bezug zu Langroth oder dem Rheinischen.

Deshalb fordere ich Sie auf,

  das mit Bescheid vom 04.04.2013 gewährte Darlehen von 600.000 EUR spätestens bis zum 06.09.2013 zurückzuzahlen. 

Durch die von Ihnen zu verantwortenden schweren Verstöße gegen die Förderrichtlinien bleibt mir angesichts der geltenden Rechtslage keine 
andere Wahl, als den Darlehensbetrag zurückzuverlangen. Ich stütze mich in diesem Zusammenhang auf § 7 der Richtlinien und § 49 a des 
Verwaltungsverfahrensgesetzes NRW.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid können Sie innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Klage beim Verwaltungsgericht in 56666 Henkhausen, Am 
Tummesuck 4 schriftlich erheben. Sie kann auch zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle erklärt oder im Wege der elekt-
ronischen Kommunikation eingelegt werden. Falls die Frist durch das Verschulden eines von Ihnen Bevollmächtigten versäumt werden sollte, 
würde dessen Verschulden Ihnen zugerechnet.

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag

Dr. Heykerbrink
(Fachbereichsleiter Kultur und Sport)

Rheinisches Panoptikum in Langroth
Direktor Dr. Thomas Grebbker
58057 Langroth – Reuterstr. 14

 7. September 2013

An das
Verwaltungsgericht Henkhausen Eingang
56666 Henkhausen VG Henkhausen
Am Tummesuck 4 09.09.2013

Sehr geehrte Damen und Herren!

Ich bin mir nicht sicher, ob ich mich als Bürger, dem gewaltiges Unrecht widerfahren ist und der Hilfe benötigt, unmittel-
bar an Sie wenden kann. 

Mit Bestürzung und Verbitterung habe ich den grotesken „Rückforderungsbescheid“ zur Kenntnis genommen. Damit bin ich 
überhaupt nicht einverstanden. Hier kommt die Bankrotterklärung der Kulturförderung unserer stolzen Stadt Langroth 
zum Ausdruck. Es mag zwar sein, dass ich das empfangene Darlehen nicht nach den kleinkarierten Buchstaben der Richt-
linien verwendet habe. Jedoch gibt es kein Theater, das sich für das Ziel der Förderung des heimatständigen Kulturguts 
stärker eingesetzt hat als das meinige!

Ich bin ab morgen auf einer Gastspielreise, werde mich aber wieder melden und verbleibe in der Hoffnung auf Ihre Unter-
stützung

mit freundlichen Grüßen

Dr. Thomas Grebbker

P.S.: Eine Ablichtung des besagten Schreibens vom 5. August 2013 ist zu Ihrer Information beigelegt.
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Rechtsanwalt Michael Kriegolf
Fachanwalt für Verwaltungs- und Sozialrecht

Postfach 3456
58057 Langroth

An das
Verwaltungsgericht Henkhausen Eingang
56666 Henkhausen VG Henkhausen
Am Tummesuck 4 07.10.2013

  04.10.2013
 Aktenzeichen 4711/2013

Sehr geehrte Damen und Herren,

gegen den Bescheid vom 05.08.2013 an den Direktor des Theaters „Rheinisches Panoptikum“ lege ich namens und mit Vollmacht von Herrn 
Dr. Thomas Grebbker

Klage
ein.

Der angefochtene Bescheid kann aus formellen und materiellen Gründen keinen Bestand haben.

Bedenklich ist bereits, dass das Schreiben weder Briefkopf noch Aktenzeichen enthält und weitere Unzulänglichkeiten aufweist, was auf wenig 
Verwaltungsprofessionalität schließen lässt. 

Außerdem ist das in Rede stehende Darlehen sehr wohl für den in den Richtlinien intendierten Zweck verwendet worden. Das beweisen 
eindeutig die in der Anlage beigefügten beglaubigten Dokumente:

1. Dachreparatur des Theaters (Firma Wilscheit & Greit) 16.000 EUR
2. Gestühl für den Zuschauerraum (Firma Willcorn) 12.700 EUR
3. Modernisierung der Beleuchtungsanlage (Firma HEWI) 6.300 EUR
4. Erneuerung des Bodenbelags im Foyer (Firma Rüenberg) 5.000 EUR
5.  Ankauf der Aufführungsrechte des Stückes „Oh du mein Rhein“ 

des Heimatdichters Julian D. Manias (Vertragskopie) 6.000 EUR
6.  Beschaffung von Kulissen, Kostümen u.ä. für die Aufführung 

des vorgenannten Stückes (div. Rechnungen) 7.800 EUR
7. Marketing für das vorgenannte Stück (div. Belege) 2.200 EUR
8.  Vorschuss an die Heimatdichterin Anna-K. Kröger zur  

Erstellung des Manuskripts für ein rheinisches Volksmelodram, 
Arbeitstitel „Die Schöne von Langroth“ (Vertragskopie) 4.000 EUR

Summe 60.000 EUR

Im Einzelnen ist zu bemerken, dass vor allem die Arbeiten zu Pos. 1 und 2 unerlässlich waren, um den Theaterbetrieb überhaupt fortsetzen zu 
können, weil der städtische Fachbereich Planen und Bauen wegen des Zustandes des Daches und des fragilen Gestühls schon eine zwangs-
weise Schließung angedroht hatte.

 „Oh du mein Rhein“ steht in der laufenden Spielzeit 2013/14 insgesamt 25-mal auf dem Plan und ist damit das meistgespielte Stück. Die 
anderen 5 Inszenierungen werden es auf zusammen 32 Aufführungen bringen. 

Zu Pos. 8 ist zu sagen, dass die Empfängerin des Vorschusses seither unbekannten Aufenthalts ist, angeblich soll sie sich in die USA abgesetzt 
haben.

Schließlich möchte ich darauf hinweisen, dass der stellvertretende Bürgermeister der Stadt Langroth, Graf zu Brunnschmidt, meinem Man-
danten am Rande der Bundestagswahlkampfauftaktparty im März 2013 ausdrücklich versichert hat, er brauche sich angesichts seiner bekann-
ten heimatkulturellen Verdienste keine Sorgen wegen des Darlehens zu machen. Interne Kommunikationsprobleme in der Stadtverwaltung 
dürfen sich jetzt nicht zu seinem Nachteil auswirken.
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Nach alledem ist der Rückforderungsbescheid aufzuheben, da er rechtlich nicht zulässig und sachlich nicht gerechtfertigt ist.

Vorsorglich beantrage ich Wiedereinsetzung in den vorigen Stand, weil Herr Dr. Grebbker zwar ein genialer Theatermann ist, aber zu Rechts-
fragen ein eher distanziertes Verhältnis hat und mich erst gestern nach Rückkehr von einer 3-wöchigen Tournee durch Sachsen und Thüringen 
mit seiner Vertretung beauftragt hat.

Mit freundlichen Grüßen

Kriegolf
(Rechtsanwalt)

Vollmacht und Anlagen [waren beigefügt]

Aufgaben

1.1  Prüfen Sie gutachtlich die Erfolgsaussicht der Klage. Sollte die 
Klage als unzulässig erachtet werden, ist – hilfsgutachtlich – ihre 
Begründetheit zu erörtern.

1.2  Formulieren Sie den vollständigen Tenor (Wortlaut) der Ent-
scheidung des Verwaltungsgerichts.

1.3  An wen und wie ist die Entscheidung des Verwaltungsgerichts 
zu übermitteln?

2.1  Wenn Sie die Klage für erfolgreich halten, ist gutachtlich zu 
prüfen, welche Entscheidung(en) die Behörde treffen sollte, um den 
Darlehensbetrag gleichwohl zurückzuerlangen.

2.2 Formulieren Sie ebenfalls den Tenor dieser Entscheidung(en).

Bearbeitungshinweise

1. Bearbeitungszeitraum ist Dezember 2013. 

2.  Die im Sachverhalt angeführten Tatsachen sind zutreffend. Die 
bezeichneten Anlagen waren jeweils beigefügt.

3.  Der Rückforderungsbescheid ist am 05.08.2013 zur Post gegeben 
worden und Herrn Direktor Dr. Grebbker am 06.08.2013 zuge-
gangen.

Die Stadt Langroth ist eine kreisangehörige Stadt in Nordrhein-
Westfalen mit ca. 100.000 Einwohnern.

Das VG Henkhausen ist örtlich zuständig.

Kalenderauszug 2013

 August September Oktober

Mo  5  12  19  26  2  9  16  23 30  7  14  21  28
Di  6  13  20  27   3  10  17  24   1 8 15  22  29
Mi   7  14  21  28   4  11  18  25    2  9  16  23  30
Do  1  8  15  22  29   5  12  19  26    3  10  17  24  31
Fr  2  9  16  23  30  6  13  20  27    4  11  18  25 
Sa  3  10  17  24  31  7  14  21  28   5  12  19  26 
So  4  11  18  25  1  8  15  22  29   6  13  20  27

C. Lösungsvorschlag

An manchen Stellen erfolgen Hinweise, die der Leserschaft als „Hin-
tergrundinformation“ dienen sollen.

Vorab ist der zeitliche Ablauf zusammengefasst, was jedoch im Rah-
men der Aufgabenbearbeitung nicht verlangt wurde. 

01.03.2013  Förderungsantrag für Privattheater „Rheinisches Pa-
noptikum“

Im März 2013 Versicherung des stellvertretenden Bürgermeisters

04.04.2013  Bewilligungsbescheid – zinsloses Darlehen über 
60.000 EUR

10.04.2013  Überweisung des Darlehens in Höhe von 60.000 EUR

30.07.2013  Gespräch bei Stadtverwaltung über die Verwendung 
des Förderbetrags

05.08.2013 Rückforderungsbescheid über 600.000 EUR 
06.08.2013  Zugang des Rückforderungsbescheids beim Adressa-

ten

07.09.2013 Schreiben des Dr. Grebbker an das VG Henkhausen
09.09.2013 Eingang dieses Schreibens beim VG Henkhausen

04.10.2013 Schriftsatz des Rechtsanwalts (Klage)
07.10.2013 Eingang dieses Schriftsatzes beim VG Henkhausen

Aufgabe 1.1 – Erfolgsaussicht der Klage

Die Klage hat Aussicht auf Erfolg, wenn sie zulässig und begründet 
ist.

Teil 1: Zulässigkeit der Klage

Vorab ist das Schreiben des Dr. Thomas Grebbker (G) vom 
07.09.2013 auszulegen. Es könnte sich hierbei um die Erhebung ei-
ner Klage handeln.

Nach § 67 Abs. 1 VwGO können die Beteiligten vor dem Verwal-
tungsgericht den Rechtsstreit selbst führen, was im vorliegenden Fall 
offensichtlich beabsichtigt ist. Damit kommt der richterlichen Un-
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tersuchungs- und Aufklärungspflicht eine besondere Bedeutung zu. 
Unter Berücksichtigung der §§ 86, 88 VwGO hat das Gericht hier 
das Anliegen zu würdigen, selbst wenn es nicht präzise den Anforde-
rungen des § 82 Abs. 1 VwGO entspricht. G wendet sich unmittelbar 
an das Verwaltungsgericht und teilt mit, dass er mit dem „Rückfor-
derungsbescheid“ der Stadt Langroth überhaupt nicht einverstanden 
sei. Er bittet um Hilfe, hofft auf Unterstützung durch das Verwal-
tungsgericht und legt die städtische Verfügung bei. 

Also ist sein Schreiben als Klageerhebung zu bewerten.

Die vom Rechtsanwalt mit Schriftsatz vom 04.10.2013 eingereichte 
Klage ist demzufolge (nur) noch als Begründung zu berücksichtigen. 

I. Allgemeine Sachentscheidungsvoraussetzungen

1. Verwaltungsrechtsweg

Maßgeblich ist § 40 Abs. 1 S. 1 VwGO. Mangels Sonderzuweisung 
richtet sich der Rechtsweg nach der Natur des im Streit befindlichen 
Rechtsverhältnisses. Gegenstand der Klage ist die Entscheidung vom 
05.08.2013 über die Rückforderung des zinslosen Darlehens ange-
sichts der angeblich nicht zweckentsprechenden Verwendung des 
Geldes. Diese Entscheidung beruht auf den Vorschriften des VwVfG 
NRW (künftig: VwVfG). Es handelt sich um eine Maßnahme, zu de-
ren Vollzug ausschließlich Hoheitsträger befugt sind, also liegt eine 
öffentlich-rechtliche Streitigkeit vor. Sie ist auch nichtverfassungs-
rechtlicher Art, da die Beteiligten keine Verfassungsorgane sind.

Somit ist der Verwaltungsrechtsweg eröffnet.

2. Statthaftigkeit der Klage

G ist mit der Rückforderung nicht einverstanden, er begehrt mithin 
die Aufhebung des Bescheides vom 05.08.2013, der die Vorausset-
zungen für einen Verwaltungsakt nach § 35 S. 1 VwVfG erfüllt. Da-
mit ist hier die Anfechtungsklage gemäß § 42 Abs. 1 Alt. 1 VwGO 
die statthafte Rechtsschutzform.

Hinweis: Einzelne Bearbeiter hielten, ohne dies jedoch überzeugend zu 
begründen, den Rückforderungsbescheid für nichtig, weil dieser die erlas-
sende Behörde nicht habe erkennen lassen – §§ 44 Abs. 2 Nr. 1, 37 Abs. 3 
S. 1 VwVfG (vgl. unten, Aufgabe 1.1, Teil 2, I 2.1). Sie mussten dann von 
einer zulässigen Feststellungsklage gem. § 43 Abs. 1 VwVfG ausgehen.  

3. Prozessfähigkeit, Beteiligungsfähigkeit, Klagegegner

G ist nach § 62 Abs. 1 Nr. 1 und die Behörde nach § 62 Abs. 3 VwGO 
prozessfähig.
Die Beteiligungsfähigkeit des G folgt aus § 63 Nr. 1 i.V.m. § 61 Nr. 1 
VwGO. Die Stadt Langroth ist beteiligungsfähig nach § 63 Nr. 2 
i.V.m. § 61 Nr. 1 VwGO sowie der richtige Klagegegner (Beklagte) 
nach § 78 Abs. 1 Nr. 1 VwGO.

Hinweis: Seit Inkrafttreten des JustG NRW am 01.01.2011 ist die Klage 
nicht mehr gegen den Bürgermeister (vgl. früher § 5 Abs. 2 AG VwGO 
NRW – Behördenprinzip), sondern gegen die Körperschaft zu richten, 
deren Behörde den angefochtenen Verwaltungsakt erlassen hat (Rechts-
trägerprinzip).

4. Ordnungsgemäße Klageerhebung

Nach § 81 Abs. 1 S. 1 VwGO ist die Klage beim Gericht schriftlich 
zu erheben. Das ist geschehen. Die Klage genügt schließlich auch den 
Anforderungen des § 82 VwGO. 

5. Weitere allgemeine Sachentscheidungsvoraussetzungen

Laut Sachverhalt hat G die Klage beim Verwaltungsgericht Henk-
hausen eingereicht, das nach § 45 VwGO sachlich und gemäß Bear-
beitungshinweis Nr. 5 auch örtlich zuständig ist. 

Von seinem Rechtsschutzbedürfnis ist auszugehen, da kein schnel-
lerer, einfacherer Weg für ihn zur Rechtsverfolgung ersichtlich ist.

II. Besondere Sachentscheidungsvoraussetzungen

1. Klagebefugnis

G ist Adressat eines belastenden Verwaltungsaktes und macht zu-
sammen mit seinem Rechtsanwalt geltend, durch die Rückforderung 
in seinen Rechten verletzt zu sein. Er ist deshalb gemäß § 42 Abs. 2 
VwGO klagebefugt.

2. Vorverfahren

Nach § 68 Abs. 1 S. 1 VwGO ist vor Erhebung einer Anfechtungs-
klage grundsätzlich ein Vorverfahren (Widerspruchsverfahren) 
durchzuführen. Davon abweichend bedarf es aber gemäß § 68 Abs. 1 
S. 2 VwGO i.V.m. § 110 Abs. 1 S. 1 JustG NRW einer Nachprüfung 
in einem Vorverfahren nicht, wenn der Verwaltungsakt während des 
Zeitraums vom 1. November 2007 bis zum 31. Dezember 2014 be-
kannt gegeben worden ist. Das trifft für den Rückforderungsbescheid 
vom 05.08.2013 zu, so dass für G zulässigerweise unmittelbar der 
Klageweg geboten war.

3. Klagefrist

Die Klage muss nach § 74 Abs. 1 S. 2 VwGO innerhalb eines Monats 
nach Bekanntgabe des angefochtenen Verwaltungsakts erhoben wer-
den, wenn – wie hier – ein Widerspruchsbescheid nicht erforderlich 
ist. Der Rückforderungsbescheid wurde laut Bearbeitungshinweis 
Nr. 3 am 05.08.2013 zur Post gegeben. 

Er gilt damit gem. § 41 Abs. 2 S. 1 VwVfG mit dem dritten Tage 
danach als bekannt gegeben. Das ist der 08.08.2013. Der tatsächliche 
Zugang bei G bereits am 06.08.2013 bleibt dabei unberücksichtigt. 
Das folgt aus dem Umkehrschluss aus § 41 Abs.  2 S.  3 VwVfG, 
wonach die Bekanntgabefiktion (nur dann) nicht gilt, wenn der Ver-
waltungsakt nicht oder zu einem späteren Zeitpunkt zugegangen ist. 
Der Lauf der Monatsfrist bestimmt sich nach § 57 Abs. 2 VwGO, 
§ 222 Abs. 1 ZPO, § 187 Abs. 1 und § 188 Abs. 2 BGB. Sie be-
ginnt am 09.08.2013 und endet (zunächst) am 08.09.2013. Das ist 
jedoch ein Sonntag. In einem solchen Fall endet die Frist nach § 222 
Abs. 2 ZPO mit Ablauf des nächsten Werktages. Das ist Montag, der 
09.09.2013.

Laut Sachverhalt trägt die Klageschrift des G den Eingangsstem-
pel 09.09.2013 beim Verwaltungsgericht. Folglich ist die Klagefrist 
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eingehalten worden. Der vorsorgliche Antrag des Rechtsanwalts auf 
Wiedereinsetzung in den vorigen Stand nach § 60 VwGO ist gegen-
standslos.

Zwischenergebnis: Die Klage des G ist zulässig.

Hinweis: Wer die Klagefrist als nicht eingehalten und deshalb oder aus 
anderen Gründen die Klage als unzulässig beurteilte, musste die Begrün-
detheit der Klage in einem Hilfsgutachten erörtern, was in Aufgabe 1.1 
auch ausdrücklich verlangt wurde.

Wer das Schreiben des G nicht als Klage bewertete, gelangte dann bei 
der Klageerhebung durch den Rechtsanwalt – Eingang beim VG am 
07.10.2013 – erst recht zur Verspätung, so dass nun der vorsorgliche Wie-
dereinsetzungsantrag geprüft werden musste. Allerdings erscheint frag-
lich, ob G nach § 60 Abs. 1 VwGO ohne Verschulden verhindert war, eine 
gesetzliche Frist einzuhalten, zumal er ja noch selbst „in letzter Sekunde“ 
vor dem Tourneestart an das VG Henkhausen geschrieben hat. Daher kann 
die Rückkehr von der Gastspielreise kaum als „Wegfall des Hindernisses“ 
subsumiert werden. 

Teil 2: Begründetheit der Klage

Die Anfechtungsklage ist begründet, wenn der Bescheid vom 
05.08.2013 rechtswidrig und G dadurch in seinen Rechten verletzt 
ist, § 113 Abs. 1 S. 1 VwGO.

I. Formelle Rechtmäßigkeit der Rückforderung

Ermächtigungsgrundlage könnte § 49 a Abs. 1 S. 1 VwVfG sein 

1. Zuständigkeit

Die Behörde – Bürgermeister der Stadt Langroth – hat ursprünglich 
das Darlehen bewilligt und das Geld überwiesen. Mithin ist sie auch 
zuständig für etwaige Rückforderungen (actus contrarius), das folgt 
bereits aus Gründen des Sachzusammenhangs.

2. Form, Verfahren

2.1 Problematisch könnte hier sein, dass im Rückforderungsbescheid 
der „offizielle Briefkopf“ fehlt, die erlassende Behörde also nicht er-
kennbar ist, was aber in § 37 Abs. 3 S. 1 VwVfG ausdrücklich vor-
geschrieben ist. Es erscheint jedoch fraglich, ob allein das Fehlen 
des Briefkopfes zwingend die Nichtigkeit des Verwaltungsaktes gem. 
§ 44 Abs. 2 Nr. 1 VwVfG nach sich zieht. 

Diese schwerwiegende Rechtsfolge tritt nur ein, wenn der Betroffe-
ne raten oder vermuten muss, von wem die Entscheidung herrührt 
und gegen wen er vorgehen muss, wenn er mit der Regelung nicht 
einverstanden ist. Hier werden im Text des Bescheides die För-
derrichtlinien auszugsweise wiedergegeben, wonach die Stadt Lan-
groth zinslose Darlehen gewährt. Es wird das Gespräch mit dem 
Unterzeichner, dem Fachbereichsleiter Kultur und Sport Dr. Hey-
kerbrink, erwähnt. Damit ist dem Adressaten der Zusammenhang 
ohne Weiteres klar und er weiß, von wem das Schreiben stammt. 
Schließlich spricht er selbst in seinem späteren Schreiben an das 
VG auch von der „Bankrotterklärung der Kulturförderung unserer 
stolzen Stadt“.

Demzufolge führt das Fehlen des Behördenbriefkopfes weder zur 
Nichtigkeit noch zur formellen Rechtswidrigkeit.

Hinweis: Vereinzelt wurde aber doch die Nichtigkeit des Rückforderungs-
bescheides aus diesem Grund bejaht. Da ein nichtiger Verwaltungsakt gem. 
§ 43 Abs. 3 VwVfG unwirksam ist, musste folgerichtig darüber nachge-
dacht werden, ob die ursprünglich auf seine Aufhebung gerichtete Anfech-
tungsklage jetzt nicht unzulässig ist oder der Klageantrag auf Feststel-
lung der Nichtigkeit umgestellt werden muss (vgl. oben Aufgabe 1.1 Teil 
1 I. 2). In diesem Zusammenhang wird in Rechtsprechung und Literatur 
vertreten, dass eine Aufhebung ebenfalls dann in Betracht komme, wenn 
der angefochtene Verwaltungsakt nichtig sei, da auch hier ein Bedürfnis 
für die Beseitigung des mit einem nichtigen Verwaltungsakt verbundenen 
Rechtsscheins bestehe.1

 
2.2 Der Rückforderungsbescheid ist schriftlich ergangen – §  37 
Abs. 2 S. 1 VwVfG. 

2.3 Das fehlende Aktenzeichen ist kein rechtlich relevanter Mangel.

2.4 Durch das Gespräch mit G am 30.07.2013 ist seitens der Be-
hörde dem Anhörungsgebot nach § 28 Abs. 1 VwVfG Rechnung 
getragen worden.

3. Bestimmtheit

Zwei Stellen im Bescheid könnten Zweifel an der hinreichenden Be-
stimmtheit der Verfügung entstehen lassen − § 37 Abs. 1 VwVfG. Im 
ersten Satz ist vom Theater „Westfälisches Panoptikum“ die Rede. 
Weiter unten wird G aufgefordert, „das gewährte Darlehen von 
600.000 EUR zurückzuzahlen“. 

Bei Beurteilung der hinreichenden Bestimmtheit ist die Sicht des 
Empfängers einzunehmen. Es dürfte G klar sein, dass das „Rheinische 
Panoptikum“ gemeint ist, zumal dieser Name auch in der Betreffzeile 
erwähnt wird und der Sachverhalt keinen Anlass zur Verwechslung 
mit einer anderen Kultureinrichtung in der Stadt Langroth gibt. 

Beim Darlehensbetrag von 600.000 EUR könnte es sich um eine 
offenbare Unrichtigkeit im Verwaltungsakt gem. § 42 S. 1 VwVfG 
handeln. Eine Unrichtigkeit im Sinne dieser Vorschrift liegt vor, 
wenn in der Formulierung des Verwaltungsaktes etwas anderes 
ausgesagt wird, als die Behörde gewollt hat, wenn also Wille und 
Erklärung nicht übereinstimmen. Im ersten Satz des Bescheides er-
wähnt die Behörde selbst das gewährte zinslose Darlehen in Höhe 
von 60.000 EUR. Nach § 7 der wiedergegebenen Förderrichtlinien 
ist ebenfalls vom gewährten Darlehen die Rede. Auch spricht die Be-
hörde am Schluss davon, „den Darlehensbetrag“ zurückzuverlangen.

Aus alledem folgt, dass nur eine Rückzahlung von 60.000 EUR ge-
meint ist. Diese Unrichtigkeit als solche stellt jedoch keine Fehler-
haftigkeit des Verwaltungsaktes dar; er ist wirksam mit dem wahren, 
allerdings nur unvollkommen zum Ausdruck gelangten Inhalt. Die 
Behörde kann die Unrichtigkeit nach § 42 S. 1 VwVfG jederzeit 
berichtigen. Bei berechtigtem Interesse des G ist dies in analoger 

1 BFH, NVwZ 1986, 792; VGH München, NVwZ 1990, 394; VGH Kassel, NVwZ-
RR 2012, 543; Kopp/Schenke, VwGO, 19. Aufl. 2013, § 42 Rz. 3 und § 113 Rz. 4 
jeweils m.w.N.
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Anwendung des Rechtsgedankens in § 45 Abs. 2 VwVfG auch noch 
während des verwaltungsgerichtlichen Verfahrens möglich.

4. Begründung

Die Behörde stützt sich im Rückforderungsbescheid lediglich auf 
§ 7 der Richtlinien und § 49 a VwVfG, ohne dies näher zu erläutern, 
also im Einzelnen zu subsumieren. Damit genügt sie nicht den An-
forderungen des § 39 Abs. 1 VwVfG. Der Begründungsmangel kann 
jedoch nach § 45 Abs. 1 Nr. 2, Abs. 2 VwVfG noch während des 
verwaltungsgerichtlichen Verfahrens nachgeholt und damit geheilt 
werden.

5. Bekanntgabe

Von einer ordnungsgemäßen Bekanntgabe ist auszugehen, zumal G 
auch darauf reagiert hat. Der Bescheid vom 05.08.2013 ist folglich 
nach §§ 41 Abs. 1, 43 Abs. 1 VwVfG wirksam geworden. 

Zwischenergebnis: Die Rückforderung ist – bei unterstellter Hei-
lung des Bestimmtheits- und des Begründungsmangels – formell 
rechtmäßig.

II. Materielle Rechtmäßigkeit des Rückforderungsbescheides

Nach § 49 a Abs. 1 S. 1 VwVfG sind bereits erbrachte Leistungen zu 
erstatten, soweit ein Verwaltungsakt mit Wirkung für die Vergangen-
heit zurückgenommen oder widerrufen worden oder infolge Eintritts 
einer auflösenden Bedingung unwirksam geworden ist.

1. Aufhebung (Rücknahme/Widerruf)

Im Rückforderungsbescheid wird zwar zu Beginn der frühere Bewil-
ligungsbescheid vom 04.04.2013 erwähnt, jedoch ist an keiner Stelle 
die Rede vom Wegfall dieser Entscheidung. Es sind ebenfalls keine 
Anhaltspunkte ersichtlich, die in der Rückforderung eine konklu-
dente Aufhebung der Bewilligung erkennen lassen. Zudem erwähnt 
die Behörde lediglich § 49 a VwVfG, nicht etwa auch § 49 VwVfG als 
Rechtsgrundlage für einen Widerruf. Mithin ist der Bewilligungsbe-
scheid nach wie vor bestandskräftig und rechtliche Grundlage für G 
zum Empfang des Darlehens und auch noch zum derzeitigen Behal-
ten des Geldes. 

Hinweis: Manche Bearbeiter sahen ohne weitere Begründung im Rück-
forderungsbescheid zugleich den durch schlüssiges (stillschweigendes) 
Verhalten der Behörde zum Ausdruck gebrachten Willen, auch den ur-
sprünglichen Bewilligungsbescheid aufzuheben. Das wurde so von der 
Rechtsprechung in den 80er-Jahren akzeptiert.2 Der neu geschaffene 
§ 49 a VwVfG gilt ab dem 21.5.1996 und formuliert die Voraussetzun-
gen und den Umfang des Erstattungsanspruchs. Bereits sein Wortlaut in 
Abs. 1 S. 1 VwVfG „…soweit ein Verwaltungsakt … zurückgenommen 
oder widerrufen worden ist …“ macht deutlich, dass eine solche Entschei-
dung ergangen ist, bevor der nächste Schritt durch die Behörde mit dem 
Erstattungsbescheid erfolgt. Notwendig ist auf jeden Fall eine wirksame 

2  BVerwGE 62,5 = DVBl 1981, 640; BVerwGE 67,305 = NVwZ 1984, 518;  
BVerwG, NVwZ 1985,489.

Aufhebungsentscheidung.3 Gegen die Annahme einer konkludenten Auf-
hebung der Bewilligung im Zusammenhang mit einer Erstattungsforde-
rung spricht im Übrigen auch, dass bei Rücknahme und Widerruf jeweils 
Ermessen ausgeübt werden muss, während es sich in § 49 a Abs. 1 VwVfG 
um eine gebundene Verwaltungsentscheidung handelt.

2. Auflösende Bedingung

Nach § 5 S. 1 der Richtlinien muss sich der Empfänger verpflichten, 
die Darlehen ausschließlich zur Finanzierung von solchen Inszenie-
rungen zu verwenden, die von rheinischen Autoren stammen oder 
die rheinische Geschichte oder Gegenwart behandeln. Hier könnte 
es sich um eine auflösende Bedingung handeln.

Eine Bedingung ist nach § 36 Abs. 2 Nr. 2 VwVfG eine Bestimmung, 
nach der der Eintritt oder der Wegfall einer Vergünstigung oder Be-
lastung von dem ungewissen Eintritt eines zukünftigen Ereignisses 
abhängt. § 5 der Richtlinien stellt jedoch nicht auf ein derartiges 
Ereignis ab, sondern schreibt dem Empfänger ein bestimmtes Tun 
vor. § 5 ist somit eher als Auflage i.S.v. § 36 Abs. 2 Nr. 4 VwVfG zu 
betrachten oder vielmehr als inhaltliche Beschränkung der Haupt-
entscheidung und damit als deren unselbstständiger Bestandteil. Die 
Rückforderung kann folglich auch nicht auf § 49 a Abs. 1 S. 1 2. Alt. 
VwVfG gestützt werden.

Hinweis: Mitunter wurde noch erörtert, ob § 7 der Förderrichtlinien – 
„…kann das gewährte Darlehen unverzüglich zurückverlangt werden“ 
– als Ermessensregelung nicht im Widerspruch zu der gebundenen Ver-
waltungsentscheidung in § 49 a Abs. 1 VwVfG steht. Das wäre ein Verstoß 
gegen den in Art. 20 Abs. 3 GG enthaltenen Grundsatz der Gesetzmäßig-
keit der Verwaltung, aus dem das Prinzip „Vorrang des Gesetzes“ abgeleitet 
wird. Jede Verwaltungstätigkeit muss sich im Rahmen der Gesetze halten, 
das Verwaltungshandeln darf deshalb nicht gegen einen Rechtssatz ver-
stoßen. Im Rückforderungsbescheid schreibt die Behörde, dass ihr angesichts 
der geltenden Rechtslage keine andere Wahl bleibe, als den Darlehensbe-
trag zurückzuverlangen. Das stellt eine Ermessensreduzierung auf Null4 
dar und kommt im Ergebnis einer gebundenen Verwaltungsentscheidung 
gleich. Also ist eine mögliche Verletzung des Grundsatzes „Vorrang des Ge-
setzes“ hier unbeachtlich. 

Ergebnis: Der Rückforderungsbescheid ist somit wegen der fehlen-
den Aufhebung des Bewilligungsbescheides bzw. mangels Eintritts 
einer auflösenden Bedingung materiell rechtswidrig. G wird dadurch 
in seinen Rechten verletzt. Seine Anfechtungsklage ist begründet 
und daher erfolgreich.

Aufgabe 1.2 − Tenor der Entscheidung des Verwaltungsgerichts

1. Der Rückforderungsbescheid der Beklagten vom 05.08.2013 
wird aufgehoben. 

2. Die Kosten des Rechtsstreits trägt die Beklagte.
3. Das Urteil ist wegen der Kosten vorläufig vollstreckbar. Die Be-

klagte darf die Vollstreckung durch Sicherheitsleistung in Höhe 
von … EUR abwenden.

3  Stelkens/Bonk/Sachs, VwVfG, 8. Auf l. 2014, § 49  a Rz. 17; Kopp/Ramsauer, 
VwVfG, 14. Aufl. 2013, § 49 a Rz. 7a.

4  S. hierzu Wilhelm, DVP 2011, 310-315 [„Ermessen ohne Ende“].
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Hinweis: 
Zu Ziffer 1: Die Formulierung muss sich am Klagebegehren orientieren, 
das bei der vorliegenden Anfechtungsklage gem. § 42 Abs. 1 1. HS VwGO 
auf die Aufhebung des Verwaltungsaktes gerichtet ist. Dementsprechend 
lautet auch § 113 Abs. 1 S. 1 VwGO: „Soweit der Verwaltungsakt rechts-
widrig und der Kläger dadurch in seinen Rechten verletzt ist, hebt das Ge-
richt den Verwaltungsakt und den etwaigen Widerspruchsbescheid auf.“

Zu Ziffer 2: Nach § 161 Abs. 1 VwGO hat das Gericht im Urteil über die 
Kosten zu entscheiden. Gemäß § 154 Abs. 1 VwGO trägt der unterliegen-
de Teil die Kosten des Verfahrens. Das ist hier die Beklagte, also die Stadt 
Langroth.

Zu Ziffer 3: Nach § 167 Abs. 2 VwGO können Urteile auf Anfechtungs- 
und Verpflichtungsklagen nur wegen der Kosten für vorläufig vollstreck-
bar erklärt werden. Hinsichtlich der Sicherheitsleistung gilt § 167 Abs. 1 
VwGO in Verbindung mit §§ 708 ff ZPO.

Der Antrag des Rechtsanwalts vom 04.10.2013 auf Wiedereinsetzung 
in den vorigen Stand wurde als gegenstandslos bewertet, da G bereits am 
09.09.2013 noch selbst rechtzeitig seine Klage erhoben hatte. Der Wieder-
einsetzungsantrag ist nun als (von Anfang an) unzulässig abzuweisen oder 
als erledigt zu bezeichnen. Das Verwaltungsgericht ist nach § 60 Abs. 5 
VwGO zur Entscheidung zuständig und auch dazu verpflichtet. Ein Aus-
spruch über die Wiedereinsetzung im Tenor ist aber nicht erforderlich und 
weithin unüblich. Es genügt, wenn in den Entscheidungsgründen darauf 
eingegangen wird.5 Gleichwohl ist positiv zu beurteilen, wenn eine entspre-
chende Formulierung in den Tenor aufgenommen worden ist.

Lediglich der Vollständigkeit halber wird noch auf § 155 Abs. 3 VwGO 
verwiesen, wonach Kosten, die durch einen Antrag auf Wiedereinsetzung 
in den vorigen Stand entstehen, dem Antragsteller zur Last fallen. Im Sach-
verhalt sind dazu keinerlei Anhaltspunkte ersichtlich, so dass im Tenor (und 
auch in den Entscheidungsgründen) nicht darauf einzugehen war.

Aufgabe 1.3 − Übermittlung der Entscheidung des Verwaltungs-
gerichts 

Als Adressat für die Übermittlung könnten G und/oder sein Rechts-
anwalt sowie die Stadt Langroth in Betracht kommen.

Nach § 116 Abs. 1 S. 2, Abs. 3 VwGO ist das Urteil den Beteiligten 
zuzustellen. Zu erwähnen ist auch § 56 Abs. 1 VwGO, wonach Ent-
scheidungen, durch die eine Frist in Lauf gesetzt wird, zuzustellen 
sind. Das ist hier bei einem VG-Urteil im Hinblick auf die mögliche 
Einlegung eines Rechtsmittels (Berufung gemäß §§ 124 ff. VwGO) 
zu beachten. 

G ist als Kläger Beteiligter nach § 63 Nr. 1 VwGO. Zunächst hat er 
in zulässiger Weise seine Klage eigenverantwortlich erhoben – § 67 
Abs. 1 VwGO. Der von ihm beauftragte Rechtsanwalt Kriegolf hat 
diese Klage dann unter Vorlage einer Vollmacht näher begründet. 
Wenn ein Bevollmächtigter bestellt ist, sind gemäß § 67 Abs. 6 S. 5 
VwGO die Zustellungen oder Mitteilungen des Gerichts an ihn zu 
richten. Das Urteil ist ebenfalls an die Stadt Langroth als Beklagte 
nach § 63 Nr. 2 VwGO zuzustellen.

5  Vgl. Kopp/Schenke, VwGO, 19. Aufl. 2013, § 60 Rz. 38.

Ergebnis: Das VG-Urteil ist also an den bevollmächtigten Rechtsan-
walt des G sowie an die Stadt Langroth zuzustellen.

Hinweis: Wenn ein Kandidat § 67 Abs. 6 S. 5 VwGO nicht gefunden hat 
und stattdessen den inhaltlich gleichlautenden § 7 Abs. 1 S. 2 VwZG an-
führt, sollte das auch akzeptiert werden, zumal diese Vorschrift bis zum In-
krafttreten des Zustellungsreformgesetzes (ZustRG) vom 25.06.2001 an-
gewendet wurde. Keine Akzeptanz findet jedoch der wortgleiche § 7 Abs. 1 
S. 2 LZG NRW, weil nach § 1 Abs. 1 S. 1 LZG NRW dieses Gesetz (nur) 
für das Zustellungsverfahren der Behörden des Landes, der Gemeinden und 
Gemeindeverbände sowie der sonstigen der Aufsicht des Landes unterste-
henden Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts 
gilt und damit keine Anwendung für die Zustellung der Gerichte findet.

Eine Zustellung sowohl an den Rechtsanwalt als auch an den Kläger 
persönlich ist nicht empfehlenswert, da möglicherweise unterschiedliche 
„Empfangsdaten“ entstehen, die zu Unsicherheiten hinsichtlich des Be-
ginns und damit auch des Endes einer Rechtsmittelfrist führen können. 
Schließlich ist das Mandat des Rechtsanwalts vom Gericht zu respektie-
ren, den G ja gerade deshalb beauftragt hat, weil er selbst den Rechtsfragen 
eher distanziert gegenübersteht.

Die Frage nach dem „Wie“ der Übermittlung ist mit „Zustellung“ zufrie-
denstellend beantwortet.

Gemäß § 56 Abs. 2 VwGO wird von Amts wegen nach den Vorschriften der 
Zivilprozessordnung zugestellt. Konkret maßgebend sind die §§ 173, 174 
und 175 ZPO, nämlich Aushändigung an der Amtsstelle, gegen Empfangs-
bekenntnis, oder durch Einschreiben mit Rückschein. Diese zitierten §§ sind 
jedoch nicht in den Auszügen der ZPO enthalten, die in der Pappermann-
Vorschriftensammlung für Nordrhein-Westfalen unter der Gliederungs-
Nr. 23.3 abgedruckt sind und den Kandidaten zur Verfügung stehen.

Aufgabe 2.1 − künftig erforderliche Entscheidung(en) der Be-
hörde 

Als mögliche künftige Entscheidungen der Behörde kommen in Be-
tracht:

Aufhebung des Bewilligungsbescheides vom 04.04.2013 (A), Rück-
forderung des Darlehens (B) und Verzinsungspflicht (C).

A. Aufhebung des Bewilligungsbescheides vom 04.04.2013 

I. Ermächtigungsgrundlage

Bei der Aufhebung handelt es sich um einen belastenden Verwal-
tungsakt, der nach dem Grundsatz des Vorbehalts des Gesetzes einer 
gesetzlichen Ermächtigungsgrundlage bedarf. Die Aufhebung kann 
auf § 48 oder § 49 VwVfG beruhen.

Hier könnte ein Widerruf nach § 49 Abs. 3 S. 1 Nr. 1 VwVfG in 
Betracht kommen. 

Dann müsste es sich bei der damaligen Bewilligung zunächst um 
einen rechtmäßigen Verwaltungsakt handeln, der eine einmalige 
oder laufende Geldleistung zur Erfüllung eines bestimmten Zweckes 
gewährt oder hierfür Voraussetzung ist. Die Voraussetzungen des 
§ 35 S. 1 VwVfG für einen Verwaltungsakt sind erfüllt. Das zinslose 
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Darlehen sollte für Ausgaben zur Bewahrung und Pflege der rheini-
schen kulturellen Identität verwendet werden. Das Geld musste zwar 
nach drei Jahren ratenweise zurückgezahlt werden, aber der richtli-
nienkonforme Verzicht der Behörde auf die übliche Verzinsung stellt 
eine in Geld bezifferbare Leistung dar.

1. Formelle Rechtmäßigkeit 

Mangels entgegenstehender Angaben im Sachverhalt ist von der 
formellen Rechtmäßigkeit der Bewilligung auszugehen – zuständige 
Behörde, Antrag, schriftlich, ordnungsgemäße Bekanntgabe.

2. Materielle Rechtmäßigkeit 

Das gilt im Grunde auch für die materielle Rechtmäßigkeit, zu-
mal die Stadt Langroth für die Fördermittel einen entsprechenden 
Haushaltsansatz bereitgestellt hatte, die Voraussetzungen der För-
derrichtlinien gegeben waren und auch von G anerkannt wurden. 
Anhaltspunkte für eine Rechtswidrigkeit der Richtlinien oder für 
eine Abweichung von denselben durch die Stadt Langroth im Rah-
men der Bewilligung sind nicht ersichtlich.

3. Als weitere Voraussetzung des § 49 Abs. 3 S. 1 Nr. 1 VwVfG wird 
verlangt, dass die Geldleistung nicht für den in dem Verwaltungsakt 
bestimmten Zweck verwendet wurde. Für die Bewertung ist § 5 der 
Richtlinien heranzuziehen und mit den Angaben des Rechtsanwalts 
in der Klagebegründung zu vergleichen.

Pos. 1–4 (Dachreparatur, neues Gestühl, Beleuchtungsanlage und 
neuer Bodenbelag) entsprechen nicht der Richtlinie in § 5 S. 1, wo-
nach das Darlehen ausschließlich zur Finanzierung von „Inszenie-
rungen“ zu verwenden ist.

Pos. 5–8 (Ankauf der Aufführungsrechte, Kulissenbeschaffung, 
Marketing, Vorschuss für Manuskript) stehen zwar im Zusam-
menhang mit der Zweckbestimmung „Inszenierungen von rhei-
nischen Autoren oder Themen der rheinischen Geschichte“. Sie 
erfüllen aber nicht die Richtlinienbedingung in § 5 S. 2, derzufolge 
die „rheinischen“ Inszenierungen „einen überwiegenden Anteil am 
Spielplan“ haben müssen. Die 25 Aufführungen stehen den ins-
gesamt 32 Aufführungen gegenüber, die von Autoren aus Bayern 
und dem Ausland ohne Bezug zu Langroth oder dem Rheinischen 
stammen.

Somit sind die Tatbestandsvoraussetzungen für einen Widerruf nach 
§ 49 Abs. 3 S. 1 Nr. 1 VwVfG erfüllt. 

II. Rechtsfolge 

Als Rechtsfolge hat die hier zuständige Behörde – Bürgermeister der 
Stadt Langroth – nach vorheriger Anhörung des G ein Ermessen 
dahingehend, ob sie die Bewilligung ganz oder teilweise, für die Zu-
kunft oder auch mit Wirkung für die Vergangenheit widerruft. 

Zunächst ist zu prüfen, ob die gem. §§ 49 Abs. 3 S. 2, 48 Abs. 4 VwVfG 
zu beachtende Jahresfrist eingehalten werden kann. Die Behörde hat 
von den zum Widerruf rechtfertigenden Tatsachen im Gespräch mit 
G am 30.07.2013 erfahren, so dass der hier gebotene Entscheidungs-

zeitraum (Bearbeitungshinweis Nr.  1: Dezember 2013) zweifellos 
innerhalb der Jahresfrist liegt.
Der Ermessenskompetenz könnte jedoch die Äußerung des stellver-
tretenden Bürgermeisters entgegenstehen, der im März 2013 gegen-
über G ausdrücklich versichert hat, er brauche sich angesichts seiner 
bekannten heimatkulturellen Verdienste keine Sorgen wegen des 
Darlehens zu machen. Möglicherweise ist das als Zusicherung nach 
§ 38 Abs. 1 S. 1 VwVfG auszulegen, dass G das Darlehen bewilligt 
bekomme und es auch nicht mehr zurückgezogen werde. Zur Wirk-
samkeit einer Zusicherung bedarf es aber der schriftlichen Form. 
Diese ist nicht gegeben. Damit ist der Weg für die Behörde frei, ihr 
Ermessen pflichtgemäß auszuüben – § 40 VwVfG. 

Hinweis: Fraglich ist, ob hier auch die Ermessensbefugnis in § 7 der För-
derrichtlinien bedeutsam ist. Danach kann bei Verstößen gegen § 5 das 
gewährte Darlehen unverzüglich zurückverlangt werden. Dann müsste 
vom Rechtsanwender gedanklich die Aufhebung der Bewilligung mit ein-
bezogen werden, was vom Wortlaut her aber nicht unbedingt geboten ist. 
Die Frage kann offen bleiben, weil § 49 Abs. 3 Nr. 1 VwVfG als Ermes-
sensnorm „zur Verfügung steht“.

Es ist anzuerkennen, wenn § 67 Abs. 1 S. 2 GO NRW zitiert wird, 
wonach „die ehrenamtlichen Stellvertreter des Bürgermeisters den Bür-
germeister bei der Leitung der Ratssitzungen und bei der Repräsentation 
vertreten“ und daraus der Schluss gezogen wird, dass im vorliegenden Fall 
die handelnde Person für diese Entscheidung gar nicht handlungs- bzw. 
vertretungsbefugt war,6 mithin keine wirksame Zusicherung i.S.v. § 38 
Abs. 1 VwVfG gegeben ist.

Zur Ausübung des Ermessens hinsichtlich eines Widerrufs sind un-
terschiedliche Argumentationen denkbar, die jeweils zu unterschied-
lichen Lösungsansätzen führen.

1. Konsequente, strenge Lösung

Die Behörde widerruft die Bewilligung in voller Höhe mit Wirkung 
für die Vergangenheit und begründet dies mit der kompletten Nicht-
erfüllung des Verwendungszweckes bei sämtlichen Kostenpositio-
nen, wobei sie sich auf das haushaltsrechtliche Gebot der Wirtschaft-
lichkeit und Sparsamkeit – § 75 Abs. 1 S. 2 GO NRW – sowie auf 
den Grundsatz der Gleichbehandlung aller Förderanträge – Art. 3 
Abs. 1 GG stützt.

2. Vermittelnde Lösung 

Die Behörde widerruft die Bewilligung nur teilweise (in Höhe der 
Kostenpositionen 1 bis 4) und nur mit Wirkung für die Zukunft, weil 
sie hinsichtlich der Kostenpositionen 5 bis 8 das inhaltliche Bemü-
hen des G zur Fortsetzung des Theaterbetriebs unter Einhaltung der 
Richtlinien anerkennt.

Hinweis: Manche Bearbeiter trauten dabei dem G zu, innerhalb der drei-
jährigen Laufzeit des Darlehens doch noch einen überwiegenden Anteil 
der rheinischen Inszenierungen zu erreichen, wobei sie den Begriff „Spiel-
plan“ in § 5 S. 2 der Richtlinien abweichend von der üblichen Jahressaison 
sehr weit auslegten.

6 Vgl. auch Kopp/Ramsauer, VwVfG, 14. Aufl. 2013, § 38 Rz. 18.
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3. Großzügige Lösung

Die Behörde sieht gänzlich von einem Widerruf der Bewilligung 
ab, weil sie im Ergebnis akzeptiert, dass sämtliche Aufwendungen 
des G unmittelbar oder mittelbar doch zur Bewahrung und Pflege 
der rheinischen Heimatkultur und dem rheinischen Brauchtum in 
Langroth dienen. 

Hinweis: Denkbar sind auch noch andere „Kombinationen“ hinsicht-
lich der Teile des Widerrufs jeweils mit Wirkung für die Vergangen-
heit oder nur für die Zukunft, wenn entsprechend argumentiert wird. 
Vom Kandidaten wird im Ergebnis ein Lösungsansatz  erwartet. 
Zur Klarstellung sei gesagt, dass im Rahmen der Ermessenserwä-
gungen keine Vertrauensgesichtspunkte einzubeziehen sind, weil das 
in der Ermächtigungsgrundlage des § 49 Abs. 3 Nr. 1 VwVfG nicht 
vorgesehen ist und im Übrigen auch nicht im Sachverhalt angespro-
chen wird.

B. Rückforderung des Darlehens

I. Ermächtigungsgrundlage

Nach § 49 a Abs. 1 VwVfG sind bereits erbrachte Leistungen zu 
erstatten, soweit ein Verwaltungsakt mit Wirkung für die Zukunft 
oder für die Vergangenheit widerrufen worden ist. Die zu erstatten-
de Leistung ist durch schriftlichen Verwaltungsakt festzusetzen. Es 
handelt sich also um eine Muss-Vorschrift, die von der Verwaltung 
umzusetzen ist. Sie hat Vorrang gegenüber der Kann-Bestimmung in 
§ 7 der Förderrichtlinien.

II. Rechtsfolge

Der Umfang der Rückforderung bestimmt sich jeweils nach dem 
Umfang des Widerrufs der Bewilligung. 

1. Konsequente, strenge Lösung

Hier muss der vollständige Darlehensbetrag in Höhe von 60.000 EUR 
verlangt werden.

2. Vermittelnde Lösung 

Hier ist die Summe der Kostenpositionen 1 bis 4 zu erstatten, das 
sind insgesamt 40.000 EUR.

3. Großzügige Lösung

Hier entfällt eine Erstattung.

C. Verzinsungspflicht

I. Ermächtigungsgrundlage

Nach § 49 a Abs. 3 S. 1 VwVfG ist der zu erstattende Betrag vom 
Eintritt der Unwirksamkeit des Verwaltungsaktes (Bewilligungsbe-
scheid) an mit fünf Prozentpunkten über dem Basiszinssatz jährlich 
zu verzinsen. Nach S. 2 kann von der Geltendmachung des Zinsan-
spruchs insbesondere dann abgesehen werden, wenn der Begünstigte 
die Umstände, die zum Widerruf des Verwaltungsaktes geführt ha-

ben, nicht zu vertreten hat und den zu erstattenden Betrag innerhalb 
der von der Behörde festgesetzten Frist leistet.

Es handelt sich ebenfalls um eine Muss-Vorschrift, von der jedoch 
Ausnahmen gemacht werden können. Im vorliegenden Sachverhalt 
hat G durch sein „Ausgabeverhalten“ die Widerrufsumstände zu ver-
treten.

II. Rechtsfolge

1. Konsequente, strenge Lösung

Hier ist eine rückwirkende Verzinsungsforderung des vollständigen 
Betrags ab dem Erhalt des Darlehens, also ab dem 10.04.2013 ge-
boten.

Hinweis: Bei dieser strikten generellen Entscheidung ist allerdings zu be-
denken, dass die einzelnen Kostenpositionen doch zeitlich erst schrittweise 
nach Erhalt des Darlehens entstanden sind und damit die zweckfremde 
Verwendung nicht von Anfang an vorgelegen hat. Eine entsprechend ab-
gestufte Verzinsung setzt aber dann die Ermittlung des jeweiligen Aus-
zahlungsdatums voraus.

2. Vermittelnde Lösung

Wenn die Bewilligung nur teilweise und nur mit Wirkung für die Zu-
kunft widerrufen wird (siehe oben Aufgabe 2.1 – A. II. 2) erscheint es 
angebracht, die entsprechende Verzinsung erst ab Wirksamkeit des 
Rückforderungsbescheides zu verlangen.

3. Großzügige Lösung

Mangels Erstattungspflicht entfällt hier auch die Verzinsung.

Aufgabe 2.2 − Tenor der Entscheidung(en) der Behörde 

Aus verwaltungspraktischer Sicht empfiehlt es sich, die oben erörter-
ten Entscheidungen jeweils in einem Bescheid zusammenzufassen, 
also Widerruf der Bewilligung, Rückforderung des Darlehens und 
Verzinsungspflicht zu „bündeln“. Damit erkennt G sofort, was alles 
auf ihn zukommt.

Hinweis: Vom Kandidaten wird (natürlich) nur die Formulierung eines 
Lösungsansatzes erwartet. Es musste erkannt werden, dass inzwischen 
die ursprüngliche Rückzahlungsfrist „spätestens bis zum 06.09.2013“ 
verstrichen ist und deshalb eine neue, angemessene Frist eingeräumt wer-
den muss. Sie darf in Anlehnung an die Regelung in § 63 Abs. 1 S. 3 
VwVG NRW die Rechtsbehelfsfrist (Monat – § 74 Abs. 1 VwGO) nicht 
unterschreiten. Wenn G Anfechtungsklage gegen den (neuen) Bescheid er-
heben sollte, hätte diese gem. § 80 Abs. 1 S. 1 VwGO aufschiebende Wir-
kung, d.h. er müsste zunächst die behördlichen Entscheidungen nicht gegen 
sich gelten lassen, brauchte sie also nicht zu beachten und nichts zu bezah-
len. Es ist zweifelhaft, ob hier die Anordnung der sofortigen Vollziehung 
der einzelnen Maßnahmen nach § 80 Abs. 2 Nr. 4 VwGO geboten ist. 
Aus dem Sachverhalt ergeben sich keine Anhaltspunkte, um das besondere 
öffentliche Interesse daran zu rechtfertigen – § 80 Abs. 3 S. 1 VwGO. 

Die Erfahrung zeigt, dass bei der Verzinsungspflicht bisweilen statt von 
„Prozentpunkten“ nur von „Prozenten“ die Rede ist. Das ist ein entschei-
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dender, auch betragsmäßiger Unterschied und darf angesichts des eindeuti-
gen Gesetzeswortlauts in § 49 Abs. 3 S. 2 VwVfG nicht passieren. 

1. Konsequente, strenge Lösung

1. Mein Bewilligungsbescheid vom 04.04.2013 wird mit Wirkung 
für die Vergangenheit widerrufen.

2. Ich fordere Sie auf, das gewährte Darlehen in Höhe von 
60.000 EUR spätestens bis zum … zurückzuzahlen.

3. Der Darlehensbetrag ist ab dem 10.04.2013 mit fünf Prozent-
punkten über dem Basiszinssatz jährlich zu verzinsen.

2. Vermittelnde Lösung

1. Mein Bewilligungsbescheid vom 04.04.2013 wird insoweit wi-
derrufen, als Ihnen mehr als 20.000 EUR bewilligt worden sind.

2. Ich fordere Sie auf, den Darlehensbetrag in Höhe von 40.000 EUR 
spätestens bis zum … zurückzuzahlen.

3. Dieser Betrag ist ab Wirksamkeit dieses Bescheides mit fünf 
Prozentpunkten über dem Basiszinssatz jährlich zu verzinsen. 

3. Großzügige Lösung

Wie oben erörtert, sieht die Behörde davon ab, die Bewilligung zu 
widerrufen und das Darlehen zurückzuverlangen. Damit entfällt ein 
Bescheid mit einer Tenorierung. 

Angesichts der bisherigen Fallentwicklung – Bewilligung, Rückfor-
derungsbescheid, Klageverfahren – könnte eine kurze dahingehende 
schriftliche Information (deklaratorisch) an G erfolgen, damit dieser 
weiß, woran er nun mit dem Darlehen für sein Privattheater „Rheini-
sches Panoptikum“ ist.

Sachverhalt:

Az. 60/042-185-13 Beilfeld, den 14.01.2014

1. Vermerk

Aufgrund eines telefonischen Hinweises habe ich heute ein Grundstück im Ortsteil Beckendorf besichtigt. Auf dem Grundstück Buchenweg 
47, 12345 Beilfeld, befindet sich ein Wohnmobil, in dem Herr Herbert Haselstrauch nach Auskunft des Hinweisgebers seit einiger Zeit wohnt. 
Er hat diese Adresse auch als Wohnsitz beim Meldeamt angegeben. Über einen sonstigen Wohnsitz verfügt er seit dem 01.09.2013 nicht mehr; 
er hat sich an die Adresse Buchenweg 47 umgemeldet und die bisherige Wohnung in der Henkersgasse 7 abgemeldet. 

Das Grundstück steht auch im Eigentum des Herrn Haselstrauch. Das Wohnmobil ist noch fahrbereit, es hat außerdem eine Zulassung zum 
Straßenverkehr (amtl. Kennzeichen BE – IL 1000) und ist auf ihn zugelassen. Herrn Haselstrauch selbst habe ich auf seinem Grundstück 
nicht angetroffen.

Der Flächennutzungsplan sieht für das Grundstück und die Umgebung seit 6 Jahren eine Fläche für die Landwirtschaft vor. Früher gab es auf 
einigen Nachbargrundstücken einige eher provisorisch wirkende Wochenendhäuschen; das letzte ist aber bereits vor 20 Jahren beseitigt wor-
den, Spuren sind nicht mehr zu sehen. Nur die unbefestigten Wege auf die Grundstücke und in den Wald sind noch erkennbar. Eine geordnete 
Erschließung hat es dort nach Lage der Akten auch nie gegeben. 

2. Anhörung von Herrn Haselstrauch zur Wohnnutzung auf diesem Grundstück veranlassen

gez. Keil

Stadtoberinspektor

Günter Haurand*

„Wohnen im grünen Walde“
– Klausur im Baurecht – 

* Regierungsdirektor Günter Haurand lehrt an der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung NRW.
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STADT BEILFELD
Der Oberbürgermeister

Amtsallee 1
12345 Beilfeld
Telefon : 123456-0
Fax: 123456-10
 

Amt
Bauamt
Auskunft erteilt Zimmer
Herr Axt 187
( Vorwahl (  Durchwahl
 00235  12345664

Herrn 
Herbert Haselstrauch
Buchenweg 47
12345 Beilfeld

Az.: 60/042-185-13 Datum: 16.01.2014

Anhörung

Sehr geehrter Herr Haselstrauch,

nach den Feststellungen meines Außendienstes wohnen Sie zumindest seit dem 01.09.2013 dauerhaft in einem Wohnmobil, das auf Ihrem 
Grundstück am Buchenweg 47, 12345 Beilfeld abgestellt ist. Diese Adresse haben Sie auch als einzigen Wohnsitz beim Meldeamt angegeben. 
Zugleich haben Sie Ihre bisherige Adresse in der Henkersgasse 7 in Beilfeld abgemeldet. 

Für dieses Grundstück existiert kein Bebauungsplan. In der näheren Umgebung gibt es auch keine baulichen Anlagen. Der Flächennutzungs-
plan der Stadt Beilfeld in der aktuellen Fassung vom 01.01.2008 sieht für diesen Bereich eine landwirtschaftliche Nutzung vor. 

Eine dauerhafte Wohnnutzung ist daher rechtswidrig. Ich beabsichtige, Ihnen diese Nutzung zu untersagen und gebe Ihnen hiermit Gele-
genheit, dazu Stellung zu nehmen. Sollten sie hiervon Gebrauch machen wollen, so sollte dies bis zum 31.01.2014 erfolgen. Danach werde ich 
nach Aktenlage entscheiden.

Mit freundlichen Grüßen

Im Auftrag

Axt

Herbert Haselstrauch
Buchenweg 47
12345 Beilfeld

An den
Oberbürgermeister der Stadt Beilfeld
Bauamt
Amtsallee 1

12345 Beilfeld
 23.01.2014

Sehr geehrte Damen und Herren,

mein gutes, altes Wohnmobil ist zwar schon einige Jahre alt, ist aber immer noch fahrtüchtig und ordnungsgemäß zugelassen. Ich habe es schon 
immer zwischen meinen Studienreisen (ich bin Oberstudienrat am hiesigen Gymnasium und unterrichte Sport und Erdkunde) auf meinem 
Grundstück abgestellt. Das hat nie zu Problemen mit der Straßenverkehrsbehörde geführt, die ja für das Fahrzeug zuständig ist. Das Bauamt 
sollte dies jedenfalls nicht interessieren, weil ich dort ja schließlich nicht gebaut habe. 
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Die Reisen habe ich aber mittlerweile aufgegeben, denn es gefällt mir in der heimischen Natur doch am besten. Dazu trägt sicherlich auch 
die Erinnerung an die Wochenenden mit meinem Vater bei, der dort seinen alten Wohnwagen abgestellt hatte, so dass ich bereits als Kind der 
Natur näherkommen konnte. Mein Vater hatte seinerzeit (ungefähr 1982 oder 1983) auch eine Baugenehmigung für ein Wochenendhäuschen 
auf dem Grundstück bekommen, wie sie auch damals auf einigen Nachbargrundstücken standen. Er hatte allerdings nie das Häuschen gebaut, 
sondern immer den Wohnwagen genutzt, und die Behörden hatten damals nichts dagegen, da „dies der erlaubten Nutzung gleichkomme“. 
Das kann jetzt für mich ja nicht anders sein; notfalls suche ich die alte Genehmigung noch heraus und baue das Häuschen. Am Geld wird es 
nicht scheitern, denn ich bin sehr sparsam. Eigentlich möchte ich aber doch lieber im Wohnmobil bleiben, schon aus sentimentalen Gründen. 
So bin ich auch näher an der Natur, und billiger ist es auch. Außerdem habe ich jetzt ja keine andere Wohnung mehr, ein Umzug in eine „feste 
Wohnung“ wäre auch nicht von heute auf morgen möglich.

Mit freundlichen Grüßen

gez. Haselstrauch

Az. 60/042-185-13 Beilfeld, den 28.01.2014

1. Vermerk
Die Angaben von Herrn Haselstrauch zur Baugenehmigung für seinen Vater, Herrn Hermann Haselstrauch sind korrekt. Sie wurde am 
22. April 1983 erteilt und betraf ein Wochenendhaus auf dem Grundstück Buchenweg 47. Dieses Grundstück gehörte seinerzeit Herrn 
Hermann Haselstrauch und ist nach seinem Tode im Jahre 2003 auf seinen Sohn Herbert als Alleinerben übergegangen. Auch die Duldung 
des Wohnwagens ist so abgelaufen, wie es Herr Haselstrauch in seinem Schreiben vom 23.01. geschildert hat. Der Wohnwagen ist aber wohl 
bereits 1995 abgemeldet und verschrottet worden, nachdem er bei einem Sturm beschädigt worden war.

2. Verfügung an Herrn Haselstrauch zur Untersagung der dauerhaften Wohnnutzung auf diesem Grundstück veranlassen

gez. Keil
Stadtoberinspektor

Aufgabe: 

Entwerfen Sie eine praxisgerechte Ordnungsverfügung, mit der dem A die dauerhafte Wohnnutzung des Fahrzeugs an diesem Ort untersagt wird.
Auf eine Darstellung der tatsächlichen Gründe der Entscheidung ist zu verzichten; statt einer ausformulierten Rechtsbehelfsbelehrung genügt 
die Angabe des statthaften Rechtsbehelfs.
Entscheidungszeitpunkt ist der 05.02.2014.
Sollten Sie der Ansicht sein, dass eine Ordnungsverfügung nicht erlassen werden darf, so ist die Rechtslage in einem Vermerk darzustellen. 
Auch dabei ist auf alle Argumente des A einzugehen.

Hinweise:
Die Stadt B. liegt in NRW.
Fragen des Melderechts und der Fahrzeugzulassung sind nicht zu erörtern.

Lösungshinweise:

Bescheidentwurf

STADT BEILFELD
Der Oberbürgermeister

Amtsallee 1
12345 Beilfeld
Telefon : 123456-0
Fax: 123456-10 

Amt
Bauamt
Auskunft erteilt Zimmer
Herr Axt 187
( Vorwahl (  Durchwahl
 00235  12345664
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Mit PZU
Herrn 
Herbert Haselstrauch
Buchenweg 47
12345 Beilfeld

Az.: 60/042-185-13 Datum: 05.02.2014

Hinweis:
Ein ausformulierter Bescheidkopf erscheint nicht bedeutsam für die Bewertung der Leistung. Es muss allerdings die entscheidende Behörde erkennbar 
sein; außerdem ist ein Zustellungsvermerk gem. § 63 VI VwVG unverzichtbar.

Sehr geehrter Herr Haselstrauch,

gegen Sie ergeht folgende 
Bauordnungsverfügung – Nutzungsuntersagung:

1) Bis zum 01.06.2014 ist die Nutzung des Grundstücks Buchenweg 47 zum dauerhaften Aufenthalt einzustellen. 
2) Die sofortige Vollziehung zu Nr. 1 wird angeordnet.
3) Sollten Sie entgegen Nr. 1 nach dem 01.06.2013 weiterhin Ihren dauerhaften Aufenthalt auf dem Grundstück haben, so werde ich gegen 
Sie ein Zwangsgeld in Höhe von 1000,– € festsetzen. 

Hinweis:
Es sollte nicht das Abstellen des Fahrzeugs auf dem Grundstück untersagt werden, weil ein kurzfristiges Abstellen keine Belange des Baurechts ver-
letzt. Unzulässig ist nur die Nutzung als dauerhafte Wohnung. Ob eine Nutzung wie ein Wochenendhaus weiterhin geduldet werden könnte oder aus 
Ermessensgründen sogar geduldet werden müsste, kann dem SV nicht entnommen werden und ist auch nicht Gegenstand der Aufgabe. Auch wenn der 
Wohnwagen des Vaters als Wochenendhaus geduldet wurde, so ist dies für die Nutzung des Wohnmobils nicht erkennbar.

Die gesetzte Frist kann sowohl in der Grundverfügung, als auch in der Androhung auftauchen. Hier kommt durch eine aufschiebende Befristung zum 
Ausdruck, dass ein sofortiges Verlassen des Grundstücks nicht verlangt wird und wohl auch nicht verlangt werden kann, da dies unmöglich wäre. Man 
kann dies aber auch durch eine Frist gem. § 63 I 2 VwVG erreichen, wobei in diesem Fall ein sofortiges Unterlassen nicht verlangt werden kann, eine 
angemessene Frist also erforderlich ist. 

Die sofortige Vollziehung ist trotz der Befristung erforderlich, weil ansonsten die aufschiebende Wirkung einer Klage auch über die gewährte Zwei-
Monats-Frist hinaus eine Vollstreckung verhindern würde.

Gründe:

I.
Zur Entscheidung in dieser Angelegenheit bin ich gem. § 60 Abs. 1 Nr. 3 a) i.V.m. § 62 BauO NRW sowie § 4 Abs. 1 OBG NRW zustän-
dig. Meine sachliche Zuständigkeit ergibt sich daraus, dass das Wohnmobil hier nicht als Fahrzeug, sondern als bauliche Anlage i.S.v. § 2 
Abs. 1 BauO NRW genutzt wird. Nach Satz 1 dieser Vorschrift sind bauliche Anlagen „mit dem Erdboden verbundene, aus Bauprodukten 
hergestellte Anlagen“. Das Wohnmobil besteht aus Bauprodukten i.S.v. § 2 Abs. 9 BauO NRW, da es aus Metall, Kunststoff, Glas u.ä. Stof-
fen hergestellt wurde. Es ist zwar nicht fest mit dem Erdboden verbunden, erfüllt aber in seiner konkreten Nutzung die Voraussetzungen 
des § 2 Abs. 1 Satz 2 BauO NRW. Danach besteht eine Verbindung mit dem Erdboden auch dann, wenn „die Anlage nach ihrem Verwen-
dungszweck dazu bestimmt ist, überwiegend ortsfest benutzt zu werden“. Das Wohnmobil wurde seit ca. vier Monaten nicht mehr bewegt 
und wird von Ihnen dauerhaft bewohnt. Selbst wenn dies nur am Wochenende geschähe, könnte man schon eine Nutzung vergleichbar ei-
nem Wochenendhaus und damit eine bauliche Anlage annehmen. Durch die Anmeldung eines festen und einzigen Wohnsitzes an diesem 
Ort kommt aber zum Ausdruck, dass die Zweckbestimmung als Fahrzeug in den Hintergrund tritt und eine ortsfeste Nutzung erfolgen 
soll. Die Zulassung nach Vorschriften des Verkehrsrechts steht dem nicht entgegen. Würde das Fahrzeug nur in (auch längeren) Pausen 
zwischen Reisen dort abgestellt, so würde es während diese Zeit gar nicht genutzt und der Zweck als Verkehrsmittel bliebe vorrangig. Sie 
wohnen jedoch dauerhaft in dem Fahrzeug, so dass eine eventuelle Urlaubsfahrt den Schwerpunkt der Nutzung nicht mehr verändern 
würde. Die Aufnahme einer dauerhaften Wohnnutzung an diesem Ort ist somit die Errichtung einer baulichen Anlage und fällt in meine 
sachliche Zuständigkeit. 

Bei der Errichtung baulicher Anlagen müssen die formellen und materiellen rechtlichen Anforderungen des Gesetzes erfüllt werden. Da dies 
hier nicht der Fall ist, kann ich auf der Grundlage von § 61 Abs. 1 Satz 2 BauO NRW die erforderlichen Maßnahmen treffen.

Die Untersagung der dauerhaften Wohnnutzung erfolgt, weil diese formell und materiell illegal ist. 



342 DVP 8/14 · 65. Jahrgang

„Wohnen im grünen Walde“  Günter Haurand

Für das Aufstellen des Wohnmobils zur dauerhaften Wohnnutzung bedurfte es gem. § 63 Abs. 1 Satz 1 BauO NRW einer Genehmigung, da dies die 
Errichtung einer baulichen Anlage i.S.v. § 2 Abs. 1 BauO NRW bedeutete. Ausnahmen von der Genehmigungspflicht ergeben sich auch nicht aus 
den in der Vorschrift genannten §§ 65, 66, 79 und 80 BauO NRW. In Betracht käme ohnehin nur § 65 Abs. 1 Nr. 1 BauO NRW. Unabhängig von 
der Größe des Wohnmobils und der Frage, ob es überhaupt ein Gebäude ist, kommt diese Ausnahme von der Genehmigungspflicht aber im Außen-
bereich nur für Gebäude in Betracht, die einem land- oder forstwirtschaftlichen Betrieb dienen. Ein solcher liegt bei Ihrer Wohnnutzung nicht vor.

Die derzeitige Nutzung des Wohnmobils wird auch nicht durch die Baugenehmigung legitimiert, die Ihrem Vater im Jahre 1983 erteilt wurde. 
Es ist zwar richtig, dass eine Baugenehmigung mit dem Eigentum am Grundstück auf einen Rechtsnachfolger übergehen kann. Dies ergibt sich 
aus § 75 Abs. 2 BauO NRW. Es ist aber schon fraglich, ob diese Genehmigung zum Zeitpunkt des Erbfalls überhaupt noch bestand, weil sie nach 
§ 77 Abs. 1 BauO NRW bereits erloschen war. Ihr Vater hatte die Baugenehmigung nie genutzt, um das genehmigte Gebäude zu errichten. Das 
Aufstellen eines Wohnwagens erfolgte nicht auf der Grundlage dieser Genehmigung; auch die Duldung dieses Verhaltens steht einer Ausführung 
des genehmigten Vorhabens nicht gleich. Unabhängig davon vermag aber auch die Nutzung eines genehmigten Wochenendhauses nicht eine 
darüber hinausgehende, dauerhafte Wohnnutzung zu legitimieren. Ein Wochenendhaus dient seiner – bereits in der Bezeichnung zum Ausdruck 
kommenden – Zweckbestimmung nach nur dem zeitlich begrenzten – also nicht dauernden – Aufenthalt an Wochenenden, in den Ferien (im 
Urlaub) oder in sonstiger Freizeit (vgl. Söfker in: Ernst/Zinkahn/Bielenberg/Krautzberger, Baugesetzbuch, Stand August 2013, § 10 BauNVO 
Rn. 16 m.w.N.). Die Begründung eines Hauptwohnsitzes ist damit nicht zu vereinbaren. Dies kann man auch bereits der Tatsache entnehmen, 
dass der Gesetzgeber für die dauerhafte Wohnnutzung andere Arten von Baugebieten (z.B. reines Wohngebiet, allgemeines Wohngebiet, §§ 3, 4 
BauNVO) vorgesehen hat, als für Wochenendhäuser, die z.B. in Sondergebieten gem. § 10 BauNVO errichtet werden können. Hiermit verbun-
den sind z.B. auch Beschränkungen der Größe und der Nebenanlagen, die bei einer Dauerwohnnutzung nicht erfolgen würden. Die allgemeine 
Wohnnutzung und die Wochenend- und Ferienhausnutzung wertet die Baunutzungsverordnung als städtebaulich relevante eigenständige Nut-
zungsarten, die sich nicht ähneln, sondern „grundverschieden“ sind (BVerwG, Urteil vom 11. Juli 2013 – 4 CN 7/12 –, juris, Rn. 11 m.w.N.).

Eine Genehmigung kann auch nicht nachträglich erteilt werden, weil die Nutzung als Wohngebäude auch materiell illegal ist. Unabhängig 
von den Voraussetzungen, unter denen vor 30 Jahren eine Genehmigung für das Wochenendhaus Ihres Vaters erteilt wurde, richtet sich die 
Möglichkeit einer Genehmigung nach der jetzigen Rechtslage. Das Grundstück befindet sich im Außenbereich gem. § 35 BauGB. Ein sog. 
privilegiertes Vorhaben nach Abs. 1 dieser Vorschrift liegt nicht vor, so dass sich die planungsrechtliche Zulässigkeit nach § 35 Abs. 2 BauGB 
richtet. Danach ist ein Vorhaben nur zulässig, wenn seine Ausführung oder Benutzung öffentliche Belange nicht beeinträchtigt. Nach § 35 
Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 BauGB liegt jedoch eine Beeinträchtigung öffentlicher Belange vor, weil die Nutzung des Wohnmobils als bauliche Anlage 
den Darstellungen des Flächennutzungsplans widerspricht, der für Ihr Grundstück eine Fläche für die Landwirtschaft vorsieht.

Für diesen baurechtswidrigen Zustand sind Sie gem. § 17 Abs. 1 OBG NRW verantwortlich, weil Ihr Verhalten – die dauerhafte Nutzung des 
abgestellten Fahrzeugs als Wohnung – gegen die Normen des Baurechts verstößt. Auch eine Ausnahme von den Anforderungen des Baupla-
nungsrechts kommt nicht in Betracht, weil der Außenbereich grundsätzlich von Bebauung freigehalten werden soll. Die getroffene Regelung 
ist somit geeignet, erforderlich und angemessen. 

Hinweis:
Alternativ oder ergänzend kann man die Verantwortlichkeit auch auf § 18 Abs. 1 OBG stützen, weil die Gefahr von der Nutzung des Eigentums 
(Grundstück, Wohnmobil) ausgeht.

Im Rahmen der Ermessensausübung habe ich berücksichtigt, dass eine sofortige Aufgabe der Wohnnutzung nicht möglich ist, weil Sie zu-
nächst eine neue Unterkunft finden müssen. Der hierfür angesetzte Zeitraum von mehr als zwei Monaten ist insoweit aber angemessen. 

II.
Die Anordnung der sofortigen Vollziehung beruht auf § 80 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 VwGO. Es kann nicht hingenommen werden, dass im Falle 
einer Klage gegen diese Verfügung der baurechtswidrige Zustand noch bis zum Abschluss des gerichtlichen Verfahrens fortgesetzt werden 
könnte. Es erscheint zumutbar, dass Sie sich zumindest für die eventuelle Dauer eines Verfahrens eine andere Hauptwohnung suchen.

III.
Sollten Sie nach dem 01.07.2013 jedoch immer noch das Wohnmobil zum dauerhaften Wohnen auf dem Grundstück nutzen, so werde ich 
meine Anordnung durch Festsetzung eines Zwangsgeldes durchsetzen. Hierfür bin ich gem. § 56 VwVG NRW zuständig; die Maßnahme be-
ruht auf §§ 55 Abs. 1, 60 und 63 VwVG NRW. Die Höhe des Zwangsgeldes erscheint unter Berücksichtigung Ihrer finanziellen Verhältnisse 
angemessen, um Sie zur Befolgung der Regelung zu bewegen.

Rechtsbehelf

Klage vor dem Verwaltungsgericht

I.A.
Unterschrift
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A. Sachverhalt

Siehe nachfolgenden Auszug aus einer Akte des Ordnungsamtes der 
nordrhein-westfälischen kreisfreien Stadt Riesenberg!

Stadt Riesenberg 10.04.20xx
Die Oberbürgermeisterin
Ordnungsamt
32/3

Grundstück Königsweg 12

Vermerk:

Bei dem o.a. Grundstück handelt es sich um ein größeres Anwesen, 
das u.a. an die Straße Königsweg im Stadtteil Südstadt (4 km vom 
Amt entfernt) angrenzt. Zur Straße hin ist das Grundstück mit ei-
nem Zaun abgegrenzt. Entlang des Zaunes befinden sich auf dem 
Grundstück in kurzem Abstand vom Zaun zahlreiche Kastanienbäu-
me. Zwei von diesen sind bei Stürmen im letzten Jahr so stark beschä-
digt worden, dass in einem Fall der Baum gefällt und im anderen Fall 
die zur Straße hin ragenden starken Äste entfernt werden mussten. 
Aufgrund der Uneinsichtigkeit des Grundstückseigentümers, Herrn 
Frido Fies, gestalteten sich die beiden ordnungsbehördlichen Verfah-
ren seinerzeit sehr zäh.

Jetzt ist wieder ein Baum (gegenüber HausNr. 11) so stark beschä-
digt, dass er nach Aussage eines Baumsachverständigen entfernt wer-
den muss. 

Sommer 

Stadt Riesenberg (Anschrift)
Die Oberbürgermeisterin 10.04.20xx
Ordnungsamt
32/3
 zur Post: 10.04.20xx

Herrn
Frido Fies
(Anschrift)

Beschädigter Kastanienbaum auf dem Grundstück Königsweg 12 
in Riesenberg

Ordnungsverfügung

Sehr geehrter Herr Fies,

Feststellungen haben ergeben, dass der auf dem o.a. Grundstück unmit-
telbar gegenüber dem Haus Königsweg 11 befindliche Kastanienbaum 
sturmgeschädigt ist. Ich fordere Sie auf, das Erforderliche zu veranlassen. 
Da Sie bereits des Öfteren wegen ähnlicher Vorgänge aufgefallen sind, 
dürften Ihnen die entsprechenden gesetzlichen Bestimmungen bekannt 
sein; von einer weiteren Begründung dieses Bescheides sehe ich daher ab.

(Ordnungsgemäße Rechtsbehelfsbelehrung)

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag

Sommer

2.) Wv. 1 Monat (Baum gefällt?). 

Sommer 

Stadt Riesenberg (Anschrift)
Die Oberbürgermeisterin 24.04.20xx
Ordnungsamt
32/3
 zur Post: 24.04.20xx
Gegen Zustellungsurkunde

Herrn
Frido Fies
(Anschrift)

Beschädigter Kastanienbaum auf dem Grundstück Königsweg 12 
in Riesenberg

Zwangsgeldandrohung

Sehr geehrter Herr Fies,

ergänzend zu meiner Ordnungsverfügung vom 10.04.20xx drohe ich 
Ihnen hiermit ein Zwangsgeld an, falls Sie diese nicht unverzüglich 
befolgen.

(Ordnungsgemäße Rechtsbehelfsbelehrung)

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag

Sommer

Gerhard Lange*

Die sturmgeschädigte Kastanie
– Fallbearbeitung aus dem Allgemeinen Ordnungs- und Veraltungsvollstreckungsrecht NRW –

*  Städt. Verwaltungsdirektor Gerhard Lange ist am Studieninstitut für kommunale 
Verwaltung Düsseldorf tätig.
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2.) Zur lfd. Frist.

Sommer 

Stadt Riesenberg (Anschrift)
Die Oberbürgermeisterin 20.05.20xx
Ordnungsamt
32/3

Grundstück Königsweg 12

Wegen der im nachfolgenden Schreiben dargestellten Gründe musste 
der Baum am 13.05.20xx entfernt werden. Ich habe vor Ort die Durch-
führung überwacht. Die Fachfirma wurde vom Grünflächenamt beauf-
tragt und hat für die Arbeiten laut Auskunft von dort 1.000,00 EUR in 
Rechnung gestellt.

Sommer

Stadt Riesenberg  (Anschrift)
Die Oberbürgermeisterin 20.05.20xx
Ordnungsamt
32/3
 zur Post: 20.05.20xx
Herrn
Frido Fies
(Anschrift)

Beschädigter Kastanienbaum auf dem Grundstück Königsweg 12 
in Riesenberg
hier: Anhörung wegen Kostenforderung

Sehr geehrter Herr Fies,

mit Ordnungsverfügung vom 10.04.20xx hatte ich Sie aufgefordert, 
den auf dem o.a. Grundstück unmittelbar gegenüber dem Haus Kö-
nigsweg 11 befindlichen Kastanienbaum zu beseitigen. Dieser Anord-
nung kamen Sie nicht nach. Die Sachlage hat sich inzwischen insofern 
geändert, als dass ein unbekannter Lastkraftwagen auf der Straße beim 
Wenden so ungeschickt zurücksetzte, dass der Zaun niedergedrückt 
und der Baum dabei noch mehr beschädigt wurde. Dieser drohte da-
nach, sofort auf die Straße zu stürzen. Da Sie nicht erreichbar waren, 
habe ich den Baum am 13.05.20xx durch eine Fachfirma fällen las-
sen. Ich beabsichtige, Ihnen die der Stadt für die Durchführung dieser 
Maßnahme entstandenen Gebühren und Auslagen aufzuerlegen. Für 
die Baumfällung hat die Fachfirma 1.000,00 EUR in Rechnung ge-
stellt. Ich gebe Ihnen zunächst Gelegenheit, hierzu Stellung zu nehmen. 

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag

Sommer

2.) Wv. 2 Wochen oder nach Eingang.

Sommer

Dr. Lieselotte Kiesel-Stein (Anschrift)
Rechtsanwältin 23.05.20xx

 Eing.: 24.05.20xx
Stadtverwaltung Riesenberg
Ordnungsamt
(Anschrift)

Grundstück Königsweg 12 – Mein Mandant Frido Fies

Sehr geehrte Damen und Herren,

in der o.a. Angelegenheit vertrete ich kraft beiliegender Vollmacht 
die Interessen von Herrn Frido Fies. 

Meinem Mandanten liegen folgende Mitteilungen Ihrerseits vor: 
a) Ihre Ordnungsverfügung vom 10.04.20xx, meinem Mandanten 
zugegangen am 11.04.20xx; b) Ihre Zwangsgeldandrohung vom 
24.04.20xx, meinem Mandanten zugegangen am 25.04.20xx; c) Ihr 
Schreiben vom 20.05.20xx.

Den Bescheid zu b) halte ich für rechtswidrig. Zum Bescheid zu 
c) ist mein Mandant nicht bereit, die Kosten zu tragen. Schlimm 
genug, dass der Baum weg ist. Verwunderlich ist allerdings, dass Sie 
erst ein Zwangsgeld androhen, dann aber, ohne meinen Mandanten 
zu benachrichtigen, eine Ersatzvornahme durchführen. Sollten Sie 
meinen Mandanten trotzdem zur Zahlung der Kosten auffordern 
wollen, wird ein Bescheid mit ordentlicher Begrün dung erwartet. 
Der Betrag für die Baumfällung ist völlig überhöht. Durchschnittlich 
ist der Preis hierfür 950 EUR. Außerdem sollten Sie sich lieber an 
den Lkw-Fahrer halten.

Mit vorzüglicher Hochachtung Anlage

Kiesel-Stein
Dr. Kiesel-Stein
Rechtsanwältin

Frido Fies (Anschrift)
 22.05.20xx
Frau Rechtsanwältin
Dr. Lieselotte Kiesel-Stein
(Anschrift)

Kastanienbaum auf meinem Grundstück Königsweg 12

Liebe Lieselotte,

ich beziehe mich auf unser soeben geführtes Telefonat und übersende 
Dir die Schreiben der Behörde. 

Ich bevollmächtige Dich hiermit ausdrücklich, mich in dieser Sache 
zu vertreten.

Liebe Grüße

Frido Fies
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B. Aufgaben

1. Prüfen Sie die Rechtmäßigkeit der Zwangsgeldandrohung und 
gehen Sie dabei auch auf die Wirksamkeitsvoraussetzungen ein!

2. Entwerfen Sie die bezüglich der Vollstreckungskosten zu tref-
fende Entscheidung! Sollten Sie der Auffassung sein, dass keine 
Entscheidung zu treffen ist, legen Sie die Gründe hierfür in einem 
gutachtlichen Vermerk dar!

C. Bearbeitungshinweise

1.   Die in der Akte enthaltenen Angaben treffen in tatsächlicher 
Hinsicht zu. 

2.   Auf den Wochentag und die Jahreszahl der genannten Daten 
kommt es nicht an.

3.   Unterstellen Sie, dass das Briefporto für das Anhörungsschreiben 
0,60 EUR und für den zu entwerfenden Bescheid mit evtl. Anla-
gen insgesamt 0,90 EUR beträgt!

4.   Für die Rechtsbehelfsbelehrung reicht ein Hinweis, sie braucht 
nicht ausformuliert werden.

D. Lösung

Aufgabe 1

Die Zwangsgeldandrohung ist rechtmäßig, wenn die rechtlichen Vo-
raussetzungen hierfür vorgelegen haben.

Rechtsgrundlage für die Zwangsgeldandrohung, bei der es sich 
nach § 35 Satz 1 VwVfG NRW um einen Verwaltungsakt han-
delt, könnte § 55 Abs. 1 i.V.m. §§ 63 Abs. 1 Satz 1, 57 Abs. 1 Nr. 2, 
60 VwVG NRW sein. Danach ist Voraussetzung für die Verwal-
tungsvollstreckung, die bereits mit der Androhung von Zwangs-
mitteln – von denen das Zwangsgeld eines ist (§ 57 Abs. 1 Nr. 2 
VwVG NRW) – beginnt, dass entweder ein unanfechtbarer oder 
ein sofort vollziehbarer Grundverwaltungsakt vorliegt. Grund-
verwaltungsakt ist hier die Ordnungsverfügung vom 10.04.20xx; 
diese enthielt keine Anordnung der sofortigen Vollziehung und 
war zum Zeitpunkt der Zwangsgeldandrohung – da die Rechts-
behelfsfrist von einem Monat (§ 74 Abs. 1 Satz 1 VwGO) noch 
nicht abgelaufen war – auch noch nicht unanfechtbar. § 63 Abs. 2 
Satz  1 VwVG NRW lässt allerdings zu, dass eine Androhung 
bereits vor Unanfechtbarkeit des Grundverwaltungsaktes erfolgt, 
indem sie mit diesem verbunden wird. Dann muss es aber erst 
recht möglich sein, eine Androhung erst nach Erlass des Grund-
verwaltungsaktes, aber noch vor dessen Unanfechtbarkeit „nach-
zuschieben“.

Im Rahmen der Prüfung der Rechtmäßigkeit einer Zwangsandro-
hung kommt es daher – als (ungeschriebene) Voraussetzung des 
§ 55 Abs. 1 VwVG NRW – nur auf die Wirksamkeit des voran-
gegangenen Grundverwaltungsaktes an. Dessen Wirksamkeitsvor-
aussetzungen nach § 43 Abs. 1 VwVfG NRW (Bekanntgabe) und 
§ 43 Abs. 2 VwVfG NRW (keine Aufhebung oder Erledigung) wa-
ren hier zum Zeitpunkt der Androhung gegeben. Schließlich darf 
der Grundverwaltungsakt nicht nichtig sein (§ 43 Abs. 3 VwVfG 
NRW). Die Nichtigkeit der Ordnungsverfügung könnte sich jedoch 
aus § 44 Abs. 1 VwVfG NRW ergeben. Ein schwerwiegender und 

offenkundiger Mangel im Sinne dieser Vorschrift liegt u.a. dann vor, 
wenn ein Verwaltungsakt entgegen § 37 Abs.1 VwVfG NRW nicht 
hinreichend bestimmt und somit nicht vollstreckbar ist. Der Ord-
nungsverfügung ist nicht zu entnehmen, was konkret von Frido Fies 
(F) erwartet wird. Die Ordnungsverfügung ist somit zu unbestimmt 
und konnte daher nicht Grundlage der Androhung eines Zwangs-
mittels sein. Sie ist daher nichtig im Sinne von § 44 Abs. 1 VwVfG 
NRW und somit unwirksam (§ 43 Abs. 3 VwVfG NRW), so dass die 
Zwangsgeldandrohung bereits aus diesem Grund rechtswidrig ist. 

Zur Auswahl des Zwangsmittels ist festzustellen, dass nur der un-
mittelbare Zwang als Zwangsmittel nachrangig ist (§ 62 Abs. 1 
Satz 1 VwVG NRW); ansonsten stehen mangels einschränkender 
Regelung im VwVG NRW zur Durchsetzung vertretbarer Hand-
lungen die Zwangsmittel Zwangsgeld und Ersatzvornahme grund-
sätzlich gleichberechtigt nebeneinander (§ 57 Abs. 1 Nrn. 1 und 2 
VwVG NRW). Anhaltspunkte für eine nicht ermessensgerechte 
und nicht verhältnismäßige (vgl. § 58 Abs. 1 und 2 VwVG NRW) 
Auswahl des Zwangsmittels liegen nicht vor. Da mit der (wenn 
auch nichtigen) Ordnungsverfügung von F ein Handeln erwartet 
wurde, hätte ihm mit der Zwangsgeldandrohung nach § 63 Abs. 1 
Satz 2 VwVG NRW eine angemessene Frist zur Befolgung der 
Ordnungsverfügung gesetzt werden müssen. Dem genügt die hier 
gewählte Formulierung „unverzüglich“ nicht, da sie praktisch keine 
Möglichkeit lässt, dem Grundverwaltungsakt vor einer zwangs-
weisen Durchsetzung nachzukommen. Nach 63 Abs.  5 VwVG 
NRW ist ein Zwangsgeld in bestimmter Höhe anzudrohen, was 
hier nicht beachtet wurde. Diese Fehler führen dazu, dass die An-
drohung keine Grundlage für eine spätere Zwangsgeldfestsetzung 
sein kann; diese Fehler sind daher so schwerwiegend, dass sie nach 
§ 44 Abs. 1 VwVfG NRW zur Nichtigkeit und somit zur Unwirk-
samkeit (§ 43 Abs. 3 VwVfG NRW) der Zwangsgeldandrohung 
führen. 

Die Oberbürgermeisterin der Stadt Riesenberg war nach § 56 Abs. 1 
VwVG NRW für die Zwangsgeldandrohung zuständig, da sie auch 
den Grundverwaltungsakt erlassen hat. Eine Anhörung konnte nach 
§ 28 Abs. 2 Nr. 5 VwVfG NRW (Maßnahme in der Verwaltungs-
vollstreckung) unterbleiben. Die nach § 63 Abs. 1 Satz 1 VwVG 
NRW erforderliche Schriftform wurde gewahrt. Auch die Andro-
hung eines Zwangsmittels bedarf nach § 39 Abs. 1 Satz 1 VwVfG 
NRW einer Begründung, an die zwar keinen überzogenen Anforde-
rungen zu stellen sind, hier fehlt eine Begründung jedoch völlig. Die 
Androhung lässt die erlassende Behörde erkennen und beinhaltet 
Unterschrift bzw. Namenswiedergabe der entscheidungsbefugten 
Person in der Behörde (§ 37 Abs. 3 Satz 1 VwVfG NRW). Das sich 
aus § 63 Abs. 6 Satz 1 VwVG NRW, § 41 Abs. 5 VwVfG NRW 
ergebende Erfordernis, die Zwangsgeldandrohung durch Zustellung 
bekanntzugeben, wurde – wie sich aus dem Vermerk über die Zustel-
lungsart in der Akte ergibt – beachtet (vgl. § 3 LZG NRW). Die nach 
§ 43 Abs. 1 i.V.m. § 41 Abs. 5 VwVfG NRW erforderliche Bekannt-
gabe der Androhung ist somit erfolgt.

Für eine zur Unwirksamkeit führende (§ 43 Abs. 2 VwVfG NRW) 
Aufhebung oder Erledigung der Zwangsgeldandrohung bestehen 
keine Anhaltspunkte.

Ergebnis: Die Zwangsgeldandrohung ist rechtswidrig und unwirk-
sam. 
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Aufgabe 2

Stadt Riesenberg (Anschrift)
Die Oberbürgermeisterin 01.06.20xx
Ordnungsamt
32/3

1.)

Gegen Empfangsbekenntnis

Frau
Rechtsanwältin
Dr. Lieselotte Kiesel-Stein
(Anschrift)

Kastanienbaum auf dem Grundstück Königsweg 12 in Riesenberg
Ihr Schreiben vom 23.05.20xx – Ihr Mandant Frido Fies

Leistungsbescheid über Vollstreckungskosten 

Sehr geehrte Frau Rechtsanwältin,

Ihr Mandant wird aufgefordert, bis zum 15.07.20xx einen Betrag 
von 1.104,60 EUR an die Stadtkasse Riesenberg unter Angabe des 
Kassenzeichens 3200-4711-0815-7 zu zahlen (Kontoverbindungen 
siehe umseitig).

Ihr Mandant ist Eigentümer des Grundstücks Königsweg 12 in 
Rheiningen. Der auf dem o.a. Grundstück unmittelbar gegenüber 
dem Haus Königsweg 11 befindliche Kastanienbaum war sturm-
geschädigt, weshalb ich Ihren Mandanten mit Ordnungsverfügung 
vom 10.04.20xx aufgefordert habe, diesbezüglich das Erforderliche 
zu veranlassen. Ergänzend habe ich Ihrem Mandanten mit Bescheid 
vom 24.04.20xx ein Zwangsgeld angedroht, falls er die Ordnungsver-
fügung nicht befolgt. Die Sachlage hat sich danach insofern geändert, 
als dass ein unbekannter Lastkraftwagen auf der Straße beim Wenden 
so ungeschickt zurücksetzte, dass der Gartenzaun des Grundstücks 
niedergedrückt und der in Rede stehende Baum dadurch in Mitlei-
denschaft gezogen wurde. Dieser drohte danach, sofort auf die Straße 
zu stürzen, so dass ich unverzüglich handeln musste. Da Ihr Mandant 
nicht erreichbar war, habe ich den Baum am 13.05.20xx durch eine 
Fachfirma fällen lassen, die dafür 1.000,00 EUR in Rechnung gestellt 
hat. Mit Schreiben vom 20.05.20xx habe ich Ihrem Mandanten Ge-
legenheit zur Stellungnahme zu der beabsichtigten Kostenforderung 
gegeben. Sie haben daraufhin für Ihren Mandanten mitgeteilt, dass 
Sie den Betrag von 1.000,00 EUR für überhöht halten.

Rechtsgrundlage für diese Kostenforderung ist § 77 Abs. 1 Sätze 1 
und 2 des nordrhein-westfälischen Verwaltungsvollstreckungsge-
setzes (VwVG NRW) i.V.m. §§ 20 Abs. 2 Satz 2 Nrn. 1 und 7, 
21 Abs. 1 Satz 3 Nr. 1, Nr. 9 der Tabelle zu § 15 Abs. 1 Satz 1 der 
Ausführungsverordnung zum VwVG NRW (VO-VwVG NRW). 
Nach diesen Vorschriften erhebt die Vollzugsbehörde für die Durch-
führung einer Vollstreckungsmaßnahme Auslagen und Gebühren. 
Erstattungspflichtig ist Ihr Mandant, da ich an seiner Stelle im Wege 
der Verwaltungsvollstreckung rechtmäßig die Entfernung des Bau-
mes veranlasst habe. Bei der durchgeführten Vollstreckungsmaßnah-
me handelt es sich nach § 59 Abs. 1 VwVG NRW um eine Ersatz-

vornahme. Die Ordnungsverfügung vom 10.04.20xx kann nicht als 
Vollstreckungsgrundlage dienen, da sie nichtig und somit unwirksam 
ist; allerdings hatte sich indessen die Sachlage seit Erlass der Ord-
nungsverfügung geändert. Die Ersatzvornahme stützt sich indessen 
auf § 55 Abs. 2 VwVG NRW, wonach die Vollstreckungsmaßnahme 
auch ohne vorausgehenden Verwaltungsakt (hier: Aufforderung, den 
Baum zu beseitigen) erfolgen durfte, weil diese Vorgehensweise zur 
Abwehr einer gegenwärtigen Gefahr notwendig war und ich als Voll-
zugsbehörde (§ 56 Abs. 1 VwVG NRW) hierbei innerhalb meiner 
Befugnisse gehandelt habe. 

Ich habe innerhalb meiner Befugnisse gehandelt, da ich berechtigt 
gewesen wäre, Ihren Mandanten durch Verwaltungsakt aufzufor-
dern, den Baum zu beseitigen. Zu einer solchen Aufforderung wäre 
ich nach § 14 Abs. 1 des nordrhein-westfälischen Ordnungsbehör-
dengesetzes (OBG NRW) ermächtigt gewesen, da der nicht mehr 
standsichere Zustand des Baumes eine Gefahr für die öffentliche 
Sicherheit darstellte. Die öffentliche Sicherheit umfasst auch den 
Schutz persönlicher Rechte wie Eigentum, Leben und Gesundheit. 
Eine Gefahr für diese Rechte bestand, da aufgrund der zusätzlichen 
Beschädigungen durch den zurücksetzenden Lastkraftwagen ein 
sofortiges Umstürzen des Baumes zu befürchten war. Hierdurch 
hätten Personen und Fahrzeuge, die sich auf der Straße vor dem 
Grundstück Ihres Mandanten aufhalten oder bewegen verletzt bzw. 
beschädigt werden können. Angesichts solcher erheblichen Ge-
fährdungen hätte auch kein Entscheidungsspielraum meinerseits 
mehr bestanden, sondern ich wäre zu einem Einschreiten verpflich-
tet gewesen.

Die Aufforderung hätte nach § 18 Abs. 1 OBG NRW an Ihren Man-
danten gerichtet werden dürfen, da er Eigentümer des Grundstücks 
und somit des Baumes ist (§§ 93, 94 Abs. 1 Satz 1, 946 BGB). Zwar 
hätte eine solche Anordnung nach § 17 Abs. 1 OBG NRW grund-
sätzlich auch gegenüber dem Fahrer des Lastkraftwagens erfolgen 
können, dieser ist jedoch unbekannt. 

Für die Anordnung, den Baum zu beseitigen, wäre ich nach §§ 1 
Abs. 1; 3 Abs. 1, 1. Halbsatz; 4 Abs. 1, 5 Abs. 1 Satz 1 OBG NRW; 
§ 63 Abs. 1 Satz 1 GO NRW zuständig gewesen.

Bei der oben geschilderten Gefahrenlage handelte es sich auch um 
eine gegenwärtige Gefahr, da eine unmittelbar bevorstehende Ver-
letzung von Personen mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlich-
keit zu befürchten war. Ein Vorgehen ohne vorausgehenden Verwal-
tungsakt war auch notwendig, da sofortiges Handeln geboten und 
Ihr Mandant nicht erreichbar war. Bei dieser Verfahrensweise konnte 
eine Androhung der Ersatzvornahme nach § 63 Abs. 1 Satz 5 VwVG 
NRW unterbleiben; einer besonderen Festsetzung bedurfte es nach 
§ 64 Satz 2 VwVG NRW nicht. Bei der geschilderten Sachlage kam 
einzig die Ersatzvornahme als verhältnismäßiges Zwangsmittel (vgl. 
§ 58 Abs. 1 und 2 VwVG NRW) in Frage, da allein dadurch die Ge-
fahr effektiv beseitigt werden konnte. Die Anwendung der Ersatz-
vornahme war somit rechtmäßig, so dass auch die Kostenforderung 
dem Grunde nach berechtigt ist. 

Die Kostenforderung ist auch der Höhe nach gerechtfertigt. 

Nach § 20 Abs. 2 Satz 1 VO-VwVG NRW sind als Auslagen zu 
erstatten zunächst 1.000,00 EUR, die an das beauftragte Unter-
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nehmen zu zahlen waren (§ 20 Abs.  2 Satz  2 Nr.  7 VO-VwVG 
NRW). Preisvergleiche hinsichtlich der Baumfällung waren wegen 
der dringenden Gefahrenlage nicht möglich; es besteht auch keine 
unzumutbare Abweichung zu dem von Ihnen genannten, angeb-
lich üblichen Preis. Auslagen sind des Weiteren die Postentgelte für 
mein Schreiben vom 20.05.20xx und das beiliegende vorfrankierte 
Empfangsbekenntnis (jeweils 0,60 EUR) und für diesen Bescheid 
(0,90 EUR), insgesamt also 2,10 EUR (§ 20 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 
VO-VwVG NRW). Für die Anwesenheit eines Mitarbeiters vor Ort 
wird bei einer Entfernung von 4 km zu dessen Dienststelle im Rat-
haus ein Wegegeld in Höhe von 2,50 EUR fällig (§ 21 Abs. 1 Satz 3 
Nr. 1 VO-VwVG NRW). 

Die Verwaltungsgebühr beträgt 10% des an das Unternehmen ge-
zahlten Betrages (Nr. 9 der Tabelle zu § 15 Abs. 1 Satz 1 VO-VwVG 
NRW, § 15 Abs. 1 Satz 2 VO-VwVG NRW, § 77 Abs. 2 Satz 8 
VwVG NRW), also 100,00 EUR. Insgesamt ergibt sich somit ein 
Betrag von 1.104,60 EUR.

Für die Kostenforderung bin ich nach §§ 77 Abs. 1 Sätze 1 und 2, 56 
Abs. 1 VwVG NRW, § 20 Abs. 2 Satz 1 VO-VwVG NRW als Voll-
zugsbehörde zuständig. Die nach § 28 Abs. 1 des nordrhein-westfäli-
schen Verwaltungsverfahrensgesetzes erforderliche Anhörung Ihres 
Mandanten ist durch mein Schreiben vom 20.05.20xx erfolgt. Ein 
zusätzliches Exemplar dieses Bescheides zur Weitergabe an Ihren 
Mandanten ist beigefügt. Das anliegende Empfangsbekenntnis sen-
den Sie bitte ausgefüllt und unterschrieben an mich zurück.

(Rechtsbehelfsbelehrung)

Mit freundlichen Grüßen  Anlagen
Im Auftrag

Sommer

2.) Wv. 6 Wochen (Klage erhoben?).

Anmerkungen zum Bescheidentwurf

a) Der Bescheid als schriftlicher Verwaltungsakt muss die erlassende Be-
hörde erkennen lassen (§ 37 Abs. 3 Satz 1 VwVfG NRW); diese wird 
üblicherweise im Bescheidkopf genannt. 

b) Zustellung ist nicht vorgeschrieben, aber aus Beweisgründen zweck-
mäßig. Liegt – wie hier – eine schriftliche Vollmacht vor, muss bei Zustel-
lung des Bescheides an den Bevollmächtigten zugestellt werden (§ 7 Abs. 1 
Satz 2 LZG NRW); bei Zustellungen an Rechtsanwälte empfiehlt sich 
die kostengünstige Zustellung gegen Empfangsbekenntnis nach § 5 Abs. 4 
Satz 1 LZG NRW. 

c) Da der Bevollmächtigte, an den zugestellt wird, zwar der Empfänger, 
aber nicht der Adressat des Bescheides ist, muss der Adressat im Bescheid-
tenor namentlich genannt werden. 

d) Üblich sind auch bei belastenden Bescheiden Anrede und Grußformel.

e) Auslagen, die die Vollzugsbehörde nach § 20 Abs. 2 Satz 1 Nr. 7 VO-VwVG 
NRW an Beauftragte zu zahlen hat, stellen anders als Postentgelte nach § 20 
Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 VO-VwVG NRW und Wegegeld nach § 21 Abs. 1 VO-
VwVG NRW keine öffentlichen Abgaben oder Kosten im Sinne von § 80 
Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 VwGO dar (vgl. z.B. VG Aachen, Beschl. vom 01.08.2011 
– 6 L 67/11 –, www.nrwe.de, m.w.N.). Insoweit hat ein Rechtsbehelf daher 
aufschiebende Wirkung (§ 80 Abs. 1 VwGO), so dass der Zeitpunkt der Fäl-
ligkeit der Kostenforderung (vgl. § 77 Abs. 4 Satz 1 VwVG NRW i.V.m. § 17 
GebG NRW) nach Ablauf der Rechtsbehelfsfrist liegen sollte.

e) Die nach § 39 Abs. 1 VwVfG NRW erforderliche Begründung des Be-
scheides muss Ausführungen zu den tatsächlichen (Sachverhalt) und den 
rechtlichen (Beurteilung der Rechtslage durch die Behörde) Gründen ent-
halten (§ 39 Abs. 2 Satz 1 VwVfG NRW).

f ) Der Bescheid muss Unterschrift oder Namenswiedergabe der entscheidungs-
befugten Person in der Behörde enthalten (§ 37 Abs. 3 Satz 1 VwVfG NRW).

Rechtsschutz gegen behördliches Hausverbot
(OVG Koblenz, Beschl. v. 14. 3. 2014 – 7 D 10039/14)

1. Ein berechtigtes Interesse an der Feststellung eines erledigten Ver-
waltungsaktes (i. S. des § 113 Abs. 1 Satz 4 VwGO) kann rechtlicher, 
wirtschaftlicher oder auch ideeller Natur sein. Entscheidend ist, dass die 
gerichtliche Entscheidung geeignet ist, die Position des Klägers in den 
genannten Bereichen zu verbessern 

2. Das von einem Träger öffentlicher Verwaltung verhängte Hausver-
bot dient im Regelfall der Sicherung der widmungsgemäßen Aufgaben-
wahrnehmung einer öffentlichen Einrichtung: seine Rechtsnatur ist 
demgemäß als öffentlich–rechtlich zu qualif izieren.

3. Eine Veranstaltung eines Polizeipräsidiums, die der Information der 
Öffentlichkeit über die Polizeiarbeit im Überblick und der Werbung für 
eine Tätigkeit im Polizeidienst dient (Tag der offenen Tür), ist keine 
Versammlung i. S. des Art. 8 GG.

(Nichtamtl. Leitsätze)

Anmerkung:

I. Zum Sachverhalt

Der Antragsteller (A) begehrt die Gewährung von Prozesskostenhil-
fe zur Durchführung eines Klageverfahrens, mit dem er die Feststel-
lung erstrebt, dass die Verweigerung der Teilnahme an der öffentlichen 
Veranstaltung „Tag der offenen Tür“ im Polizeipräsidium Koblenz am 
4. Mai 2013 rechtswidrig gewesen ist. Das VG hat den Antrag auf Be-
willigung von Prozesskostenhilfe mangels hinreichender Aussicht auf 
Erfolg abgelehnt (vgl. § 166 VwGO i.V.mit § 114 Satz 1 ZPO). Die 
hiergegen gerichtete Beschwerde war erfolglos.

II. Zur Rechtslage:

Der Senat geht nur auf die Punkte „Verwaltungsrechtsweg“ und „Klage-
art“ ein. Im Ergebnis wird bereits die Zulässigkeit der (Fortsetzungs-
feststellungs-)Klage abgelehnt, weil A kein berechtigtes Interesse an dieser 
Feststellung entsprechend § 113 Abs. 1 Satz 4 VwGO habe (zum Feststel-

Rechtsprechung
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lungsinteresse s. z. B. Handkommentar – VerwR/Emmenegger, 3. Aufl. 
2013, § 113 VwGO Rn. 97 ff.). Der Senat führt aus:

1. Für die gerichtliche Überprüfung des vom Polizeipräsidium ge-
genüber A ausgesprochenen Hausverbots ist der Verwaltungsrechts-
weg gem. § 40 Abs. 1 VwGO gegeben. Es handelt sich insbesondere 
um eine öffentlich-rechtliche Streitigkeit, weil das von einem Träger 
öffentlicher Verwaltung verhängte Hausverbot im Regelfall und so 
auch hier der Sicherung der widmungsgemäßen Aufgabenwahrneh-
mung einer öffentlichen Einrichtung dient und seine Rechtsnatur 
daher als öffentlich-rechtlich zu qualifizieren ist (vgl. OVG NRW, 
Beschl. v. 13.  05. 2011 – 16 E 174/11 –, juris, Rn. 3 f.; Kopp/Schenke, 
VwGO, 19. Aufl. 2013, § 40 Rn. 22; jeweils m.w.N.).

2. Die Klage ist auch als Fortsetzungsfeststellungsklage entspre-
chend § 113 Abs. 1 Satz 4 VwGO statthaft, nachdem sich das für 
die Dauer der Veranstaltung befristete Hausverbot durch Zeitablauf 
bereits vor Klageerhebung erledigt hat.

A hat jedoch kein berechtigtes Interesse an der Feststellung der 
Rechtswidrigkeit des erledigten Hausverbots, so dass die Fortset-
zungsfeststellungsklage nach § 113 Abs. 1 Satz 4 VwGO unzulässig 
ist. Ein solches Interesse kann rechtlicher, wirtschaftlicher oder auch 
ideeller Natur sein. Entscheidend ist, dass die gerichtliche Entschei-
dung geeignet ist, die Position des Klägers in den genannten Berei-
chen zu verbessern (vgl. BVerwG, Urt. v. 16. 5. 2013 – 8 C 14.12 –, 
juris, Rn. 20 = BVerwGE 146, 303).

a) Ein berechtigtes Feststellungsinteresse lässt sich entgegen der An-
sicht des A nicht mit einer Wiederholungsgefahr begründen. Dazu 
ist nicht nur die konkrete Gefahr erforderlich, dass künftig ein ver-
gleichbarer Verwaltungsakt erlassen wird. Darüber hinaus müssen 
die für die Beurteilung maßgeblichen Umstände im Wesentlichen 
unverändert geblieben sein.Nach Angaben des Polizeipräsidiums 
sollte mit dem gegenüber A und seinen beiden Begleitern ausgespro-
chenen Hausverbot sichergestellt werden, dass im Rahmen der haus-
eigenen Veranstaltung keine politische Werbung erfolgt und A mit 
seinen Begleitern keine politischen „Werbeaufkleber“ an Besucher 
verteilt oder im Gebäude anbringt. Es stützte seinen Verdacht zum 
einen auf den Umstand, dass es A und seine beiden Begleiter in einem 
Bereich des Gebäudes antraf, der nicht für den Publikumsverkehr 
bei der Veranstaltung „Tag der offenen Tür“ vorgesehen war. Zum 
anderen waren A und seine Begleiter den Polizeibeamten nach einer 
Identitätskontrolle als Angeklagte in einem laufenden Strafverfahren 
wegen des Vorwurfs der Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereini-
gung und der Sachbeschädigung bekannt. Darüber hinaus nahmen 
die Polizeibeamten an, dass A und seine Begleiter vor dem Gebäude 
bereits politische „Werbeaufkleber“ an Besucher verteilt hatten. Es ist 
nicht zu erwarten, dass sich ein Zusammentreffen dieser Umstände 
bei einer künftigen Veranstaltung des Polizeipräsidiums wiederholen 
wird. Dies gilt unabhängig davon, dass noch nicht feststeht, wann 
das Polizeipräsidium wieder einen „Tag der offenen Tür“ veranstalten 
wird.

b) Ein berechtigtes Feststellungsinteresse ist auch nicht wegen ei-
nes Rehabilitierungsinteresses des A zu bejahen. Nach der neueren 
Rechtsprechung des BVerwG besteht ein berechtigtes ideelles Inte-
resse an einer Rehabilitierung nur, wenn sich aus der angegriffenen 
Maßnahme eine Stigmatisierung des Betroffenen ergibt, die geeignet 

ist, sein Ansehen in der Öffentlichkeit oder im sozialen Umfeld he-
rabzusetzen. Diese Stigmatisierung muss Außenwirkung erlangt ha-
ben und noch in der Gegenwart andauern (vgl. BVerwG, Urt. v. 16. 5. 
2013, a.a.O., Rn. 25). Diese Voraussetzungen sind nicht erfüllt. Das 
gegenüber dem Kläger verhängte Hausverbot hatte jedenfalls keine 
Außenwirkung. Es wurde im Treppenhaus zwischen dem zweiten 
und dritten Obergeschoss des Gebäudes des Polizeipräsidiums und 
damit in einem Bereich ausgesprochen, der für den Publikumsver-
kehr während der Veranstaltung „Tag der offenen Tür“ nicht vorgese-
hen war. Die Maßnahme erfolgte mithin abseits der Öffentlichkeit. 
Es ist weder dargetan noch sonst ersichtlich, dass die Verhängung 
des Hausverbots in Gegenwart von unbeteiligten Dritten erfolgt ist. 
Lediglich die beiden Begleiter des A, gegen die zu gleicher Zeit eben-
falls ein Hausverbot ausgesprochen wurde, waren hierbei anwesend. 
Es ist jedoch weder von A geltend gemacht worden noch erkennbar, 
dass er durch das Hausverbot bei seinen mitbetroffenen Begleitern 
im Ansehen herabgesetzt worden ist. Dies erscheint im Gegenteil 
äußerst fernliegend.

c) Ein berechtigtes Feststellungsinteresse liegt ferner nicht im Hin-
blick auf einen tiefgreifenden Grundrechtseingriff vor (vgl. zu dieser 
Fallgruppe: BVerwG, Urt. v. 16. 5. 2013, a.a.O., Rn. 29 ff.).

aa) Durch das Hausverbot wurde entgegen der Auffassung des A 
nicht in sein Grundrecht der Versammlungsfreiheit (Art. 8 GG) ein-
gegriffen. Die Veranstaltung „Tag der offenen Tür“ des Polizeipräsi-
diums war keine Versammlung i. S. von Art. 8 GG.

Eine Versammlung ist eine örtliche Zusammenkunft mehrerer Per-
sonen zur gemeinschaftlichen, auf die Teilhabe an der öffentlichen 
Meinungsbildung gerichteten Erörterung oder Kundgebung (vgl. 
BVerfGE 104, 92 [104]; BVerfG, Beschl. v. 10. 12. 2010 – 1 BvR 
1402/06 –, juris, Rn. 19). Die Veranstaltung „Tag der offenen Tür“ des 
Polizeipräsidiums diente ausweislich des Veranstaltungsprogramms 
der Information der Öffentlichkeit über die Polizeiarbeit im Über-
blick und der Werbung für eine Tätigkeit im Polizeidienst, verbunden 
mit Unterhaltungselementen. Eine gemeinschaftliche Erörterung 
oder Kundgebung, die auf Teilhabe an der öffentlichen Meinungs-
bildung gerichtet ist, fand demnach bei der Veranstaltung nicht statt.

bb) Ebenso wenig lässt sich ein Feststellungsinteresse schließlich mit 
dem von A geltend gemachten Verstoß gegen das Diskriminierungs-
verbot des Art. 3 Abs. 3 Satz 1 GG begründen, wonach niemand 
wegen seiner politischen Anschauungen benachteiligt werden darf. 
Dabei kann dahinstehen, unter welchem Gesichtspunkt ein solcher 
Verstoß zu berücksichtigen wäre. Denn der geltend gemachte Ver-
stoß liegt ersichtlich nicht vor.

Das Hausverbot wurde – wie bereits ausgeführt – gegen A und seine 
beiden Begleiter verhängt, damit im Rahmen der hauseigenen Ver-
anstaltung keine politische Werbung erfolgte, die dem Wesen der 
Veranstaltung zuwidergelaufen wäre. Sie richtete sich mithin nicht 
gegen politische Werbung gerade durch A und damit nicht speziell 
gegen dessen politische Anschauung, sondern generell gegen politi-
sche Werbung während des „Tages der offenen Tür“ des Polizeipräsi-
diums. Etwas anderes lässt sich nicht aus der hierbei gefallenen Äu-
ßerung eines Polizeibeamten gegenüber A herleiten, er sei „politisch 
bekannt“. Diese Aussage ist als solche neutral und bezog sich zudem 
nach den nachvollziehbaren Angaben des Polizeipräsidiums auf den 
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Umstand, dass A – ebenso wie seine Begleiter – als Angeklagter eines 
laufenden Strafverfahrens wegen des Vorwurfs der Mitgliedschaft in 
einer kriminellen Vereinigung und der Sachbeschädigung den Po-
lizeibeamten nach einer Identitätskontrolle bekannt war, wobei die 
ihm vorgeworfenen Straftaten laut Anklageschrift einen politischen 
Hintergrund haben sollen.

Ergänzender Hinweis:

Probleme des behördlichen Hausverbots sind generell „klausurverdächtig“. 
Sie bieten regelmäßig Anlass zur Prüfung der Rechtsnatur und des davon 
abhängigen Rechtsschutzes.
Allein der Umstand, dass eine Verwaltungsbehörde handelt, qualif iziert 
Hausverbote nicht als öffentlich-rechtlich. Vielfach wird nach dem Zweck 
des Besuchs bzw. Aufenthalts im Gebäude eines Verwaltungsträgers un-
terschieden. Eine hoheitliche Maßnahme, d.h. ein Verwaltungsakt, wird 
nach überkommener Rechtsprechung nur dann angenommen, wenn das 
Hausverbot gegenüber einer Person verhängt wird, die die Behörde zur 
Wahrnehmung öffentlich-rechtlicher Angelegenheiten aufsucht (s. hierzu 
Handkommentar-VerwR/Schwarz, a. a. O., § 35 VwVfG Rn. 88). Über-
zeugender ist die generelle Zuordnung zum öffentlichen Recht (Finke/
Haurand/Sundermann/Vahle, Allgemeines Verwaltungsrecht, 10. Aufl. 
2006, Abschn. E Rn. 121, S. 155 m. w. N.). Das OVG Koblenz schließt 
sich dieser Meinung an. Die Befugnis zum Erlass eines Hausverbots ergibt 
sich – soweit Sonderregelungen fehlen – aus einer Annexkompetenz der 
Behörde. Diese ist (gewohnheitsrechtlich) befugt, Störungen ihrer Tätig-
keiten mit hoheitlichen Mitteln abzuwehren.  J.V.

Artenschutzrechtliche Bestandsaufnahme

(OVG Münster, Urt. v. 18.1.2013 – 11 D 70/09 AK)

Für eine Straßenplanung ist eine artenschutzrechtliche Bestandsauf-
nahme erforderlich.

(Nichtamtl. Leitsatz)

Anmerkung:

Die im Rahmen einer Straßenplanung durchzuführende arten-
schutzrechtliche Bestandsaufnahme muß nicht ein lückenloses 
Arteninventar umfassen. Vorkommen können dabei in „ Gilden“ 
zusammengefasst werden. Darüber hinausgehende Untersuchun-
gen – quasi ins Blaue hinein – für alle möglichen Vorkommen, sind 
nicht erforderlich. Diese Auffassung hat das Oberverwaltungsge-
richt vertreten. 
Verbleiben Zweifel, ob Verbotstatbestände des § 44 Bundesnatur-
schutzgesetz erfüllt sind, kann das Straßenbauvorhaben unter den 
gesetzlichen Voraussetzungen vorsorglich durch Ausnahmeerteilun-
gen zugelassen werden.  F. O.

Beeinträchtigung durch Kindertagesstätte

(OVG Weimar, Beschl. v. 13.4.2011 – EO 560/10)

Die durch eine Kindertagesstätte verursachten Lärmbelästigungen 
müssen von den Nachbarn hingenommen werden.

(Nichtamtl. Leitsatz)

Anmerkung:

Grundsätzlich gilt für die Nutzung benachbarter Grundstücke ein 
Rücksichtnahmegebot. Dies führt zu der Frage, ob durch eine Kin-
dertagesstätte das baurechtliche Rücksichtnahmegebot dadurch ver-
letzt wird, dass die Orientierungswerte der TA Lärm möglicherweise 
nicht eingehalten werden.
Nach dem Beschluss des Thüringer Oberverwaltungsgerichts kann 
bei Lärmbelästigungen, die von Kindertagesstätten ausgehen, nicht 
auf die in technischen Regelwerken wie der TA Lärm festgelegten 
Immissionsrichtwerte abgestellt werden, da diese keine brauchba-
re Orientierungshilfe für die Beurteilung der Zumutbarkeit der von 
Kindern ausgehenden Geräusche bieten. Erforderlich ist vielmehr 
eine wertende Gesamtbetrachtung des konkreten Einzelfalls. 
Diese Bewertung erfolgt unter Berücksichtigung der durch die Ge-
bietsart und die tatsächlichen Verhältnisse bestimmten Schutzwür-
digkeit und Schutzbedürftigkeit der Beteiligten, ihrer wechselseiti-
gen Interessen und die Intensität der auftretenden Nachteile.
 F. O.

Anspruch auf Erteilung der Genehmigung zum 
Fällen eines geschützten Baumes

(VGH München, Urt. v. 25.4.2012 – 14 B 10.1750)

Die Erteilung der Genehmigung für das Fällen eines geschützten Bau-
mes kommt auch dann nicht in Betracht, wenn der Baum befallen ist, dies 
aber mit chemischen Mitteln beseitigt werden kann.

(Nichtamtl. Leitsatz)

Anmerkung:

Durch gesetzliche Regelungen (kommunale Baumschutzverord-
nung) sind Bäume unter Schutz gestellt worden. Sie müssen grund-
sätzlich erhalten bleiben und dürfen nur ausnahmsweise aufgrund 
einer behördlichen Entscheidung gefällt werden. Dadurch ist die 
Dispositionsbefugnis der Eigentümer von Grundstücken aus Grün-
den von Natur und Landschaft eingeschränkt worden. Die gesetzlich 
vorgesehene Befreiungsmöglichkeit dient dazu, einer rechtlichen 
Unausgewogenheit zu begegnen, die sich ergeben kann, wenn auf-
grund besonderer Umstände des jeweiligen Einzelfalls eine Ausnah-
me erforderlich ist. Dafür kommt es auf die jeweiligen Umstände an.
Ein Grundstückseigentümer kann sich zur Begründung für seinen 
Antrag nicht einfach auf Belastungen durch Laub und Schattenwurf 
berufen. Auch kann nicht mit Erfolg geltend gemacht werden, die 
Baumzweige würden ein Hausdach beeinträchtigen.
Bei dieser Ausgangslage hat sich der Bayrische Verwaltungsgerichts-
hof mit einem Sachverhalt befasst, wo es um Eichen ging, die von Ei-
chenprozessionsspinnern befallen waren, was unter Umständen die 
Gesundheitssituation der Grundstücksbewohner beeinflusst. Trotz-
dem lag keine unbeabsichtigte Härte nach den Baumschutzregeln 
vor. Die gesundheitlichen Folgen eines Befalls dem Eichenprozessi-
onsspinner waren nicht grundstücksbezogen, sondern für Personen 
nachteilig. 
Die Erteilung einer Baumfällgenehmigung kommt insbesondere dann 
nicht in Frage, wenn eine Vielzahl von Grundstücken betroffen ist. 
In dem konkreten Fall stand fest, dass durch den rechtzeitigen Ein-
satz von biologischen bzw. biochemischen Mitteln eine Bekämpfung 
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Rechtsprechung

der Eichenprozessionsspinner möglich war. Dafür hätten allerdings 
170 bis 360 € pro Baum und im Jahr aufgewendet werden müssen. 
So war eine solche Belastung zumutbar. Sonst hätte eventuell eine 
Entschädigung gewährt werden müssen.
 F. O.

Virtueller „Anwalts-Pranger“ 

(LG Essen, Urt. v. 26. 9. 2012 – 4 O 263/12)

1. Eine Rechtsanwaltskanzlei ist nicht berechtigt, Namen von Privat-
personen, gegen die sie rechtlich vorgegangen ist, auf einer „Gegnerliste“ 
im Internet zu veröffentlichen.

2. Dies gilt insbesondere dann, wenn die betroffene Person befürchten 
muss, durch die Tätigkeit der Kanzlei im Bereich des Urheberrechtsschut-
zes, unter anderem für Unternehmen aus der Erotikbranche, in Verbin-
dung mit etwaigen Abmahnverfahren in diesen Zusammenhang gebracht 
und dadurch in ihrem sozialen Ansehen beeinträchtigt zu werden.

(Nichtamtl. Leitsätze)

Anmerkung:

Die Verfügungsklägerin des vorliegenden Verfahrens des vorläufigen 
Rechtsschutzes (Klägerin – K) ist Privatperson und Inhaberin eines In-
ternetanschlusses. Bei den Verfügungsbeklagten (zu 1 und 2) – Beklag-
ten (B) – handelt es sich um eine Rechtsanwaltskanzlei und deren Al-
leingesellschafter und Geschäftsführer. Die Kanzlei ist auf Mandate in 
den Gebieten des Urheberrechtes und des gewerblichen Rechtsschut-
zes spezialisiert und führt in diesem Zusammenhang auch Abmahn-
verfahren wegen Urheberrechtsverletzungen im Internet durch. Im 
Rahmen des Schwerpunktbereichs Urheberrecht werden Mandate aus 
der Erotikbranche sowie der Musik-, Film- und Computerindustrie 
betreut. Die Rechtsanwaltskanzlei beabsichtigt die Veröffentlichung 
einer so genannten Gegnerliste auf ihrer Homepage im Internet. In 
einer durch ein Link abzurufenden „Stellungnahme für die Presse“ er-
läuterte sie ihr Vorhaben wie folgt: 

„Die Kanzlei V+D Rechtsanwälte mahnt als anwaltliche Interessenver-
tretung ihrer Mandanten Inhaber von Internetanschlüssen ab, die eine 
Urheberrechtsverletzung begangen haben. Zu den Mandanten zählen 
u.a. auch Auftraggeber aus der Erotikbranche, die ihre Urheberrechte ver-
letzt sehen. […] Wie bereits auf unserer Website www.v1.com erwähnt, 
wird V+D eine Auswahl der Gegner aus offenen und anhängigen Man-
datsverhältnissen veröffentlichen, gegen die uns Mandat erteilt wurde 
oder Mandat erteilt ist zur außergerichtlichen oder gerichtlichen Tätig-
keit. […] An den Spekulationen über eine mögliche Zusammensetzung der 
„Gegner-Auswahl“ möchten wir uns öffentlich nicht beteiligen und haben 
dies auch in der Vergangenheit nicht getan. […] Wir werden uns bei der 
Veröffentlichung der Informationen an den Vorgaben des Bundesverfas-
sungsgerichts orientieren. Dieses hat ausgeführt, dass das Stehen auf einer 
derartigen Liste keinen Makel darstellt (http://www.bverfg.de/entschei-
dungen/rk20071212_1bvr162506.html).“

K ist von B wegen illegaler Downloads abgemahnt worden. Sie forderte 
B erfolglos dazu auf, eine strafbewehrte Unterlassungserklärung dahin-
gehend abzugeben, eine Veröffentlichung des Namens der K insbeson-
dere im Rahmen der (geplanten) Gegnerliste zu unterlassen. Das LG 

hat dem Antrag der K entsprochen und die Veröffentlichung untersagt. 
Ihr stehe ein vorbeugender Unterlassungsanspruch analog § 823 Abs. 1 
BGB i. V. mit § 1004 Abs. 1 Satz 2 BGB zu. Denn eine Veröffentlichung 
ihres Namens auf einer „Gegnerliste“ der beklagten Kanzlei würde ihr 
durch Art. 2 Abs. 1 i. V. mit Art. 1 Abs. 1 GG geschütztes allgemei-
nes Persönlichkeitsrecht verletzen. Das allgemeine Persönlichkeitsrecht 
umfasse auch das Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung, 
nämlich die Befugnis des Einzelnen, grundsätzlich selbst darüber zu ent-
scheiden, ob, wann und innerhalb welcher Grenzen persönliche Lebens-
sachverhalte sowie persönlichen Daten in die Öffentlichkeit gebracht 
werden. Die Nennung des Namens der K in einer „Gegnerliste“ würde 
einen Eingriff in das Recht der K auf informationelle Selbstbestimmung 
darstellen. Denn K würde mit ihrem Namen in einer für jedermann 
zugänglichen Quelle genannt. Dieser Eingriff wäre auch rechtswidrig. 
Bei Abwägung zwischen dem allgemeinen Persönlichkeitsrecht der K 
und der grundrechtlich geschützten Meinungs- und Berufsausübungs-
freiheit der Anwälte habe das allgemeine Persönlichkeitsrecht Vorrang. 
Ein besonderes Interesse der B, Rechtsstreitigkeiten mit K unter Veröf-
fentlichung ihres Namens zu vermarkten, um auf diesem Wege besonde-
re Erfahrungen in einer speziellen Rechtsmaterie zu dokumentieren und 
dadurch neue Mandate zu akquirieren, sei nicht erkennbar. In jedem Fall 
aber überwiege das Recht der K, nicht in der Öffentlichkeit mit einem 
Urheberrechtsverstoß namentlich in Verbindung gebracht zu werden, 
ein etwaiges Interesse der B an der Veröffentlichung des Namens der K 
zu Werbezwecken. Dabei sei entscheidend, das K- anders als Unterneh-
men oder Kaufleute - nicht am Markt auftrete. Unternehmen definieren 
sich regelmäßig über einen öffentlichen Auftritt im Geschäftsleben. Ihr 
Recht auf informationelle Selbstbestimmung unterliege daher größeren 
Einschränkungen. In Bezug auf Unternehmen, die in einem bestimm-
ten Bereich tätig sind, bestehe ein Interesse einer Sozietät, Gegner na-
mentlich zu nennen, um über das Tätigkeitsfeld der Kanzlei und deren 
spezielle Kenntnisse zu informieren. Das LG verweist insoweit auf den 
Beschluss des BVerfG v. 12. 12. 2007 – 1 BvR 1625/06: Veröffentlichung 
gegnerischer Mandanten im Internet), macht aber auch deutlich, dass 
der vorliegende Fall mit dem vom BVerfG entschiedenen Fall nicht ver-
gleichbar sei. Soweit nämlich ein Bezug zu einer Geschäftstätigkeit nicht 
bestehe, komme dem vom allgemeinen Persönlichkeitsrecht umfassten 
Recht auf informationelle Selbstbestimmung eine höhere Bedeutung 
zu. Hier komme hinzu, dass K befürchten müsse, aufgrund der Tätigkeit 
der B in Verbindung mit entsprechenden Abmahnverfahren gebracht zu 
werden und dadurch in ihrem sozialen Ansehen beeinträchtigt zu wer-
den. Grundsätzlich sei zwar die wahrheitsgemäße Information, jemand 
sei in eine gerichtliche oder außergerichtliche Auseinandersetzung in-
volviert, als solche nicht ehrenrührig. Hier würde die Veröffentlichung 
des Namens einer Person auf der Gegnerliste jedoch implizieren, dass 
über den Anschluss dieser namentlich genannten Person eine Urheber-
rechtsverletzung stattgefunden haben soll. Damit würde zumindest der 
Verdacht eines strafrechtlich relevanten Verhaltens öffentlich gemacht. 
Darüber hinaus bestehe die berechtigte Sorge der K, in Zusammen-
hang mit Urheberrechtsverletzungen durch den illegalen Download von 
pornographischem Filmmaterial gebracht und damit in der besonders 
geschützten Intimsphäre betroffen zu werden. Im Hinblick auf die Be-
richterstattung in den Medien, sähe sich eine in der Gegnerliste veröf-
fentlichte Person einem solchen Verdacht ausgesetzt. 
 J.V.

Autoren der Rechtsprechungsbeiträge:
F.O. = Rechtsanwalt Dr. Franz Otto
J.V. = Prof. Dr. Jürgen Vahle
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Hartmann, Kostengesetze, 44. Aufl. 2014, 2239 Seiten, in Leinen € 135,00, C. H. 
Beck, ISBN 978-3-406-66170-9

Nur ein Jahr liegt zwischen der aktuellen und der Vorgängerauflage. Der Autor hat 
die Zeitspanne insbesondere dazu genutzt, die Rechtsprechung und Literatur ein-
zuarbeiten, die seit dem Inkrafttreten des 2. KostRMoG veröffentlicht worden ist. 
Ein höheres Maß an Aktualität ist bei einem gebundenen Werk kaum denkbar.
Auch in den Verwaltungsbehörden – speziell in den Rechtsämtern – dürfte der Kom-
mentar zur Standardausstattung gehören. Dies gilt um so mehr, als die meisten Bun-
desländer das (für den Rechtssuchenden kostengünstigere) Widerspruchsverfahren 
abgeschafft oder auf einige Verwaltungsbereiche beschränkt haben (beispielsweise 
Nordrhein-Westfalen). Der Rechtsweg führt somit unmittelbar vor das Verwaltungs-
gericht mit der Folge der Anwendbarkeit des GKG (s. hierzu den Anhang I B: Streit-
wertkatalog für die Verwaltungsgerichtsbarkeit).

Fazit: Auf dem Gebiet des Kostenrechts kommt niemand an dem Kommentar von 
Hartmann vorbei!
 Prof. Dr. J. Vahle, Bielefeld

Jahn/Deifuß-Kruse/Brandt (Hrsg.), Kreislaufwirtschaftsgesetz, 1. Aufl. 2014, geb., 
728 Seiten, € 109, 90, Kohlhammer, ISBN 978-3-17-023335-5

Das Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG) gehört zu den bedeutsamsten Umweltma-
terien. Es hat am 1. Juni 2012 das zuvor geltende Kreislaufwirtschafts- und Abfallge-
setz (KrW-/AbfG) abgelöst. Zahlreiche Autoren aus Praxis und Wissenschaft haben 
sich der komplexen Materie angenommen und eine umfassende Kommentierung 
vorgelegt. Großer Wert wurde zu Recht auf die Einbeziehung der europarechtlichen 
Vorgaben und die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs gelegt. Die innere 
Struktur des Kommentars überzeugt. Im Anschluss an den Gesetzestext folgt eine 
Inhaltsübersicht, in der auf die Randnummern Bezug genommen wird. Ein Litera-
turverzeichnis schließt sich an. Die folgende Kommentierung enthält vielfach den 
Abschnitt „Allgemeines“, in dem Normzweck und Zusammenhang der Norm mit 
anderen Vorschriften erläutert werden. Die Erläuterungen werden durch zahlreiche 
Verweise auf die Rechtsprechung ergänzt. Dabei wird deutlich, dass etliche Ent-
scheidungen aus der Zeit des KrW-/AbfG nach wie vor bedeutsam sind und für die 
Auslegung des neuen Gesetzes zu Rate gezogen werden können bzw. müssen. Dass 
manche Passagen des Kommentars abstrakt wirken, ist zweifellos der spröden Mate-
rie zuzuschreiben. Veranschaulichende Beispiele wären deshalb hilfreich und würden 
die praktische Nutzbarkeit des Werkes weiter erhöhen. 

Fazit: Ein gelungener Neuling auf dem Gebiet der Kommentarliteratur zum Um-
weltrecht, dem weitere Auflagen gewiss und zu wünschen sind. 
 Reg.-Dir. G. Haurand, Bielefeld

Jarass/Pieroth, Grundgesetz, Kommentar, 13. Aufl. 2014, 1331 Seiten, in Leinen, 
€ 55,00, C. H. Beck, ISBN 978-3-406-66119-8

Nur zwei Jahre liegen zwischen der aktuellen und der Vorauflage. Dies spricht für die 
hohe Akzeptanz des Kommentars. Anlass für die Überarbeitung waren insbesondere 
zahlreiche neue Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts, z. B. zum Antiter-
rordateigesetz, zu Studiengebühren, zur Observierung von Abgeordneten durch Ver-
fassungsschutzbehörden und zum Urheberrecht. Berücksichtigt wurde des Weiteren 
die Änderung des Art. 93 GG (Kompetenzen des Bundesverfassungsgerichts).

Fazit: Der Kommentar bedarf keiner ausführlichen Vorstellung mehr. Er stellt – wie 
kaum anders zu erwarten – auch in der 13. Auflage eine vorzügliche Arbeitshilfe für 
alle dar, die sich über Probleme des deutschen Verfassungsrechts und seine vielfältigen 
Bezüge zum EU-Recht informieren wollen. Das Preis-Leistungs-Verhältnis könnte 
nicht besser sein!
 Reg.-Dir. G. Haurand, Bielefeld

Lackner/Kühl, StGB, 28. Aufl. 2014, 1751 Seiten, geb., € 59,00, C. H. Beck, ISBN 
978-3-406-65227-1

Erneut liegen ca. drei Jahre zwischen der Vorgänger-Auflage und der aktuellen 
Ausgabe des in der „Gelben Reihe“ verlegten Kommentars.. Nicht nur dieser Drei-
Jahres-Rhythmus gehört offenbar zu den Erkennungsmerkmalen des Werkes. Er ist 
wiederum nicht unerheblich, um 90 Seiten, gewachsen und etwas teurer geworden. 
Der Preisanstieg ist aber erfreulicherweise mäßig ausgefallen. Damit gehört er – ne-
ben dem „Fischer“ – zu den Kommentaren, deren Anschaffung auch für Studierende 
und Referendare zumutbar ist. Zahlreiche Gesetzesänderungen hatte der Kommen-
tator in die Neuauflage einzuarbeiten, insbesondere zu den §§ 46b, 78b, 113, 114, 121, 
126a, 130, 151, 244, 305a und 325 ff. Für die Alltagsarbeit des Strafrechtspraktikers 
weniger relevant, aber rechtspolitisch brisant sind die seit dem 1. Juni 2013 geltenden 
Neu regelungen des Rechts der Sicherungsverwahrung. Die Novelle ist höchstrich-
terlichen Entscheidungen geschuldet. 

Fazit: Der Lackner/Kühl bietet nach wie vor eine präzise und gut verständliche Kom-
mentierung, die schnell auf den Punkt kommt, ohne abweichende Meinungen zu 
„unterschlagen“. 
 Prof. Dr. Jürgen Vahle, Bielefeld

Meyer-Goßner/Schmitt, Strafprozessordnung mit GVG und Nebengesetzen, 
57.  Aufl. 2014, 2.420 Seiten, in Leinen, € 85,00, C. H. Beck, ISBN 978-3-406-
66043-6

Der Kommentar ist – in puncto Rechtsprechung, Literatur und Gesetzgebung – auf 
den Stand 1. März 2014 gebracht werden. Die Neuauflage erfasst eine Vielzahl von 
Änderungen der StP0 und des GVG. Pars pro toto seien erwähnt das „Gesetz zur 
Intensivierung des Einsatzes von Videotechnik“, das „Gesetz zur Modernisierung 
des Außenwirtschaftsrechts“ und das „Gesetz zur Stärkung der Verfahrensrechte von 
Beschuldigten im Strafverfahren“. 
Des Weiteren haben die Autoren zahlreiche neue Entscheidungen des Bundesge-
richtshofs, des Bundesverfassungsgerichts und der europäischen Gerichte einge-
arbeitet. Unnötig zu erwähnen, dass auch das strafverfahrensrechtliche Schrifttum 
gründlich ausgewertet wurde. 

Fazit: Die Neuauflage hat den herausragenden Rang des Kommentars bestätigt und 
– wenn überhaupt möglich – verstärkt. Zum „Meyer-Goßner/Schmitt“ greift man 
zuerst, wenn eine Frage aus dem Bereich des Strafverfahrensrechts zu klären ist!
 Prof. Dr. J. Vahle, Bielefeld

Kommunalverfassungsrecht Baden-Württemberg, Kommentare, 18. Nachliefe-
rung, Februar 2014, 114 Seiten, € 19,70, Gesamtwerk: 1.400 Seiten, € 109,00, Kom-
munal- und Schul-Verlag, Wiesbaden

Landeskreisordnung für Baden-Württemberg
Von Professor Konrad Faiß, Hochschule für öffentliche Verwaltung und Finanzen Lud-
wigsburg
Mit dieser Überarbeitung wurde die Kommentierung zu § 22 LKrO auf den aktuel-
len Stand gebracht.

Kommunalwahlgesetz Baden-Württemberg (KomWG) mit Kommunalwahlord-
nung (KomWO)
Von Professor Konrad Faiß, Hochschule für öffentliche Verwaltung und Finanzen Lud-
wigsburg
Diese Lieferung beinhaltet die aktuelle Kommentierung zu den §§ 1 bis 20 Kom-
WG. Die Kommentierung ab § 21 KomWG sowie die Aktualisierung der Anhänge 
erfolgen mit der nächsten Ergänzungslieferung.

René Dürre, Kommunales Forderungsmanagement, 1. Auflage 2013, 184 Seiten, 
kartoniert, 29,90 €, Verlag Reckinger, ISBN 978-3-7922-0134-3 

René Dürre ist Leiter der Vollstreckungsstelle beim Kreis Marburg-Biedenkopf und 
verfügt in dieser Funktion über breit gefächerte Erkenntnisse und Erfahrungen auf 
dem Gebiet des Forderungseinzugs. An die Zielgruppe der Kassenverwalter und der 
Kämmerer richtet sich sein übersichtlich aufgebautes Buch zum Umgang mit kom-
munalen Forderungen.
Während in den Diskussionen um die kommunalen Finanzen schwerpunktmäßig 
über die Ausgaben gesprochen wird, kommt die Frage der Realisierung von Forde-
rungen aller Art der Kommunen oftmals zu kurz. Gleichzeitig ermangelte es bis-
lang der Fachliteratur an einem umfassenden Werk zu dieser Frage. Diesem Manko 
wird nunmehr durch die Darstellung von Aufgaben, Zielen, Prozessorganisation und 
Controlling kommunalen Forderungsmanagements entgegengewirkt.

Das Werk beschäftigt sich ausführlich mit dem Begriff des Forderungsmanagements 
und grenzt hierbei auch die verschiedenen Dimensionen wie bspw. Zeitdimensi-
on und Ergebnisdimension voneinander ab. Gleichzeitig enden die Ausführungen 
nicht bei den öffentlich-rechtlichen Forderungen sondern erstrecken sich auch auf 
solche des Privatrechts. Anschaulich gelingt es René Dürre Geschäftsprozesse und 
das genauso notwendige Controlling des Forderungsmanagements darzulegen. Die 
effektivste Vollstreckungsstelle bleibt erfolglos, sollten die notwenigen Grundlagen 
der Vollstreckung z.B. bei Erteilung eines Gebührenbescheides von den Fachämtern 
unberücksichtigt bleiben. Einen besonderen Augenmerk verdient daher das Kapitel 
zu neuralgischen Stellen des Forderungsmanagements.

Fazit: Kommunales Forderungsmanagement wird in der Fachliteratur nicht mehr 
länger stiefmütterlich behandelt. Mit dem vorliegenden Band wird der Verwaltungs-
praxis ein richtungsweisendes Konzept vorgestellt, aus dem sie reichlich Nutzen zie-
hen kann.
 Rouven L. Schnurpfeil

Schrifttum
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Peter Bittorf/Sabine Drape/Helmut Globisch/
Birgit Moldenhauer/Elke Scheske/Holger Weidemann:
Bescheidtechnik
Dieses Buch soll die künftigen Verwaltungsmitarbeiter auf die Prüfungen und die spätere Praxis 
vorbereiten. Ausbildung und Studium vermitteln zwar Fertigkeiten zur praktischen Anwendung des 
erlernten Wissens, die Berufspraxis erschöpft sich jedoch nicht ausschließlich darin, verfahrens- 
und materiell-rechtliche Fragen zu beleuchten. Damit sich die zukünftigen Verwaltungsmitarbeiter 
nach ihrer Ausbildung oder ihrem Studium nicht unvorbereitet unbekannten Aufgaben stellen 
müssen, sehen alle Studien- und Lehrgangsangebote Übungseinheiten zur Bescheidtechnik vor.
Häu� g fehlt es an geeigneten Anschauungs- und Übungsmaterialien. Die vorliegenden Mustertexte 
schließen diese Lücke und sind ideal für die Prüfungsvorbereitung geeignet.

Band 8, 120 Seiten, ISBN 978-3-7869-0904-0, 14,95 €

Frank Bo� er/Stefan Eisner/Thomas Gerlach: 
Einführung in die Investitionsrechnung
Grundlage für die kommunale Investitionsentscheidung ist 
die Investitions- und Finanzierungsrechnung. Auch komplexe 
Entscheidungen können mit ihrer Hilfe wirtschaftlich sinnvoll 
getro� en werden. Das Buch beinhaltet die klassischen 
Verfahren der Investitionsrechnung mit Anwendungsbezug 
auf Investitionsentscheidungen in der Kommunalverwaltung. 
Das umfangreiche Übungsmaterial ermöglicht einen 
hohen Praxisbezug, ohne dabei wissenschaftlich theoretische 
Aspekte zu vernachlässigen. Zielgruppen sind sowohl 
Studierende als auch interessierte Praktiker.

Band 7, 300 Seiten, ISBN 978-3-7869-0905-7, 29,90 €

Jan Seybold/Wolfgang Neumann/Frank Weidner: 
Niedersächsisches Kommunalrecht
Dieses Werk ist ein Lehrbuch zum niedersächsischen Kommunalrecht auf der Basis des neu 
gescha� enen Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG). Es richtet sich haupt-
sächlich an Auszubildende und an Studierende. 
Der Leser hat mit diesem Werk die Möglichkeit, Wissen in diesem Bereich zu erarbeiten, zu festigen 
und die Materie zu rekapitulieren. Auch Praktiker sind mit diesem Werk gut beraten, um sich 
kommunale Themen zu erarbeiten oder bekannte Themen auf der Basis des neuen NKomVG 
zu vertiefen.

Band 3, 256 Seiten, ISBN 978-3-7869-0903-3, 29,90 €
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